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WERNER THIEDE

PROBLEMFALL SCIENTOLOGY

Ethische und juristische Aspekte einer
selbsternannten „Kirche"

Dr. Werner Thiede, geb. 1955, 1975 - 1981 Studium der ev. Theologie in Neuendettels-
au, Erlangen und Bonn, vorübergehend auch der kathoi. Theologie und Parapsycholo-.
gie in Freiburg. Nach Vikariat und Pfarramt in der bayer. I^ndeskirche von 1984 - 1990
Akad. Rat a. Z. am Institut für ev. Theologie in Regensburg. Promotion 1990 in München.
Seit 1991 wissenschaftlicher Referent an der Evangelischen Zentralstelle für Weltan
schauungsfragen (BZW) in Stuttgart und Mitarbeiter in der Redaktion des „Material
dienstes der EZW".

Publikationen: Das verheißene Lachen: Humor in theologischer Perspektive (1986, ita
lienisch 1989); Auferstehung der Toten - Hoffnung ohne Attraktivität? (FSÖTh 65,
1991); Scientology - Religion oder Geistesmagie? Reihe Apologetische Themen Bd. 1
(1992). Zahlreiche Aufsätze in Fachzeitschriften zu theologischen, religionspädagogi
schen und weltanschaulichen Fragen. Herausgeber der Reihe Apologetische Themen im
Friedrich-Bahn-Verlag (Konstanz).

Die 1954 in den USA gegründete und seit 1971 auch in Deutschland ansässige
Scientology-Church zählt zu den umstrittensten Weltanschauungsorganisatio

nen im Spektrum der sogenannten Sekten. Insbesondere unter ethischen
Aspekten ist sie weithin in Verruf geraten. Im Februar 1993 hat sie eine 50sei-
tige Broschüre veröffentlicht und international gestreut: Unter dem Titel
„Haß und Propaganda - sanktioniert und betrieben von Medien und Behör

den" soll damit eine „Hetzkampagne gegen die Scientology-Gemeinschaft"
dokumentiert werden, die mit der Judenverfolgung im Dritten Reich vergli

chen wird.^ Gleich das erste ihrer zahlreichen Beispiele stellt eine von 1940
stammende Tintenfisch-Karikatur mit Judenstern einem Krakenbild gegen

über, das in einer Zeitschrift von 1992 die Scientology-Organisation symboli
sieren soll. Wird tatsächlich „damals wie heute" - so die scientologische

Schmähschrift - alles Verwerfliche und Schlechte auf eine religiöse Minder

heit projiziert und so gegen die grundrechtlich garantierte Religionsfreiheit
verstoßen?^ Oder muß um des Freiheitsschutzes der Bürger willen in der öf

fentlichen Auseinandersetzung mit einer gefährlichen „Sekte" drastisch gere

det werden?

1 Vgl. H. HEMMINGER: Die Opfer des Holocaust werden von Extremgruppen mißbraucht
(1993); W THIEDE: „Haß- und Propaganda"-Broschüre erregt international Aufsehen (1993)
2 Ein Grundgesetzkommentar mahnt: „Die Errichtung öffentlicher Tabus oder die Erzeugung

öffentlicher Angst können, wenn sie geistige Reflexionen in einer bestimmten Richtung blockie
ren, in äußersten Fällen eine Verletzung auch des Normbereichs des Art. 4 darstellen" (R. BÄUM-
LIN u. a.: Kommentar zum Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (1984), S. 428
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340 Werner Thiede

Kritik können sich die Scientologen schwerlich verbitten, heißt es doch in
ihrem „Glaubensbekenntnis" ausdrücklich, daß „alle Menschen unveräußerli
che Rechte haben, frei zu denken, frei zu sprechen, ihre eigenen Meinungen
frei zu schreiben und den Meinungen Anderer zu entgegnen..."-^ Ob aller
dings kritische Meinungsäußerungen auf Symbole zurückgreifen müssen, die
Aufklärungsabsichten mit einem verhetzenden Stil verbinden, wird man zu
fragen haben. Man kann diese selbsternannte „Kirche" ja auch mit sachlichen
Argumenten kritisieren, die „schlagend" genug sind.

1. Scientology verträgt keine Kritik

Über tausend Organisationen, Missionen und Gruppen in 79 Ländern zähle
die Scientology Church weltweit, berichtet das Monatsjournal "The Auditor"
(Worldwide, Nr. 267) Mitte 1993. „Die Scientology Kirche expandiert und er
hält mehr Anerkennung als jemals zuvor in der Geschichte," schrieb bereits
zwei Jahre zuvor Heber JENTZSCH, der Präsident der Scientology Church In
ternational, in einem großformatigen Faltblatt mit dem Titel „Scientology
heute". Laut Impressum besteht der Zweck dieses Faltblattes darin, „alle
Scientologen über die Gewinne und guten Neuigkeiten bezüglich unserer
Fortschritte in der Verteidigung von Scientology und im Schaffen einer si
cheren Umgebung auf dem laufenden zu halten." Also bringt dieses Blatt
nur die positiven Neuigkeiten - und in der Tat gibt es eine Verwandtschaft
zwischen Scientology und dem sogenannten „positiven Denken", das sich
heutzutage immer mehr auch in den Bereichen von Wirtschaft und Manage
ment etabliert. Allerdings fällt auf, daß das genannte Faltblatt positive Neuig
keiten vor allem hinsichtlich negativer Maßnahmen im Blick hat: Abwehrtä
tigkeit wird in dieser Organisation großgeschrieben! Man hat sie offensicht
lich „nötig".

Kritische Töne sind Scientologen seit jeher gewöhnt. L. Ron HUBBARD
(1911-1986), der amerikanische Scientology-Gründer, hatte bereits in ei
nem Policy-Letter vom 7. 2. 1965 - einige Jahre bevor Scientology in
Deutschland ansässig wurde! - formuliert: „Schauen Sie sich einmal an, wie
wir selbst von den Medien der ,öffentlichen Meinung' angegriffen werden.
Und doch gibt es keine ethischere Gruppe auf diesem Planeten als uns."

Der Hinweis auf die scientologische Ethik hat freilich einen ambivalenten
Klang. Er meint zum einen durchaus so etwas wie eine gute Moral, die aller
dings den erwähnten Plänen der Organisation keinerlei Abbruch tut. Denn
im „Handbuch für den Ehrenamtlichen Geistlichen" läßt sich HUBBARDs
Überzeugung nachlesen: „Eine kleine, aber vollständig organisierte Gruppe

3 Abgedruckt z. B. in: L. R. HUBBARD: Scientolog)'0 - 8 (1990), S. 259 - 261
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ment etabliert. Allerdings fällt auf, daß das genannte Faltblatt positive Neuig-
keiten vor allem hinsichtlich negativer Maßnahmen im Blick hat: Abwehrtä-
tigkeit wird in dieser Organisation großgeschrieben! Man hat sie offensicht-
lich „nötig“.

Kritische Töne sind Scientologen seit jeher gewöhnt. L. Ron HUBBARD
(1911. — 1986), der amerikanische Scientology-Gründer, hatte bereits in ei-
nem Policy-Letter vom 7. 2. 1965 — einige Jahre bevor Scientology in
Deutschland ansässig wurde! — formuliert: „Schauen Sie sich einmal an, wie
wir selbst von den Medien der ‚Öffentlichen Meinung‘ angegriffen werden.
Und doch gibt es keine cthischere Gruppe auf diesem Planeten als uns.“

Der Hinweis auf die scientologische Ethik hat freilich einen ambivalenten
Klang. Er meint zum einen durchaus so etwas wie eine gute Moral, die aller-
dings den erwähnten Plänen der Organisation keinerlei Abbruch tut. Denn
im „Handbuch für den Ehrenamtlichen Geistlichen“ läßt sich HUBBARDS
Überzeugung nachlesen: „Eine kleine, aber vollständig organisierte Gruppe

5 Abgedruckt z. B. in: L. R. HUBBARD: Scientology 0 — 8 (1990), S, 259 — 261
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kann Milliarden desorganisierter Leute erobern - und dabei eine ausge
zeichnete Moral haben!"

Zum andern meint Ethik bei HUBBARD aber so etwas wie ein Verteidi

gungsprogramm. Er definiert; „Ethisches Verhalten ist das Überleben." ̂
Oder noch kürzer: „Ethik ist also Überleben." Der von HUBBARD seit jeher
axiomatisch betonte Begriff des „Überlebens" darf nicht verwechselt werden
mit dem Begriff der Entfaltung des Lebens, wie ihn die humanistische Ethik
propagiert.'^ Er ist vielmehr der nicht auf den modernsten Stand gebrachten
Evolutionslehre DARWINs entlehnt und hängt daher mit dessen Formel vom
„Kampf ums Dasein" zusammen. Bezogen auf die „Gruppe" kann HUBBARD
daher sozialdarwinistisch formulieren, Ethik sei „diejenige Sektion der Orga

nisation, deren Funktion darin besteht, Gegenabsichten aus der Umgebung

zu entfernen. Wenn man das erreicht hat, wird der Zweck, Fremdabsichten

aus der Umgebung zu entfernen."^
Diese Ethik-Bestimmungen wirken sich zum einen dahingehend aus, daß

ein Leistungsdenken mit faschistoiden Zügen um sich greifen kann: „Die
Planung für Scientology ist so angelegt, daß die Fähigen fähiger gemacht
werden, während die Uniahigen vorerst sich selbst überlassen bleiben, bis
wir richtige Anstalten für sie gebaut haben. Wenn wir das machen, wachsen
wir. Wenn wir, wie das einige unkluge Leute tun, uns die Unfähigen, die
Hilflosen und die Zurückgebliebenen aufhalsen, werden wir nicht in der La
ge sein, schnell genug hoch genug voranzuschreiten..." ̂
Zum andern wird auf der Basis derartiger Ethik-Prinzipien der sogenannte

,Anti-Scientologe" - als Gegner einer Gruppe, welche die eine wirklich
funktionierende Ethik zu besitzen meint - pauschal zur „antisozialen" Per
sönlichkeit erklärt. HUBBARD unterstreicht, daß es für die Polizei wichtig

sei, diesen Persönlichkeitstyp zu erkennen und herausisolieren zu können,
um die Gesellschaft vor solch einer antisozialen Persönlichkeit zu schützen.^

Geht man davon aus, daß die Polizei für „Schwerverbrecher" zuständig ist,

so müßte sie sich nach HUBBARDs Definition nicht zuletzt um solche küm

mern, die der Scientology öffentlich den Rücken kehren oder sogenannte

„unterdrückerische Handlungen" begehen. Bei letzteren handelt es sich um
schwerverbrecherische Taten dergestalt, daß Scientology wissentlich behin

dert wird. Alle öffentlichen Kritiker gelten mithin nach scientologischen
Maßstäben als Schwerverbrecher.

4 L. R. HUBBARD: Handbuch für Ehrenamtliche Geistliche (1980), S. 285
5 L. R. HUBBARD: Einführung in die Ethik der Scientology (1989), S. 20 (vgl. auch 17), nächstes

Zitat: 23

6 Vgl. etwa E. FROMM: Psychoanalyse und Ethik (1978), S. 232. Siehe ferner W LÜ TrERFELS
(Hg.): Evolutionäre Ethik zwi.schen Naturalismus und Idealismus (1993).
7 L. R. HUBBARD: Ethik, S. 153

8 FSM Newsletter (1992) 3
9 L. R. HUBBARD: Ethik, S. 113f
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Aus der Annahme heraus, daß die Polizei sich um solche bösen Unterdrük-

ker nicht in gebührender Weise kümmern werde, hat HUBBARD selber dafür
gesorgt, daß Kritiker seiner Organisation unter Druck kommen. Seine Ethik
des Überlebensdranges geht sozialdarwinistisch von dem Grundsatz aus:
„Das Leben blutet. Es leidet. Es hungert. Und solange nicht ein goldenes
Zeitalter kommt, muß es das Recht haben, seine Feinde abzuschießen."
Da Scientology für das Leben im Sinne von „Überleben" eintritt, nimmt es
sich „ethisch" das Recht heraus, seine Feinde wirksam zu bekämpfen.
Im Rahmen einer Tabelle scientologischer Ethik-Zustände hat HUBBARD

auch den „Ethik-Zustand des Feindes" definiert: „Eine Person, die in den

Ethik-Zustand des Feindes zurückgestuft worden ist, gilt als vogelfrei: man
darf ihm Eigentum abnehmen, ihn in jeder Weise verletzen... Man darf ihm

Streiche spielen, ihn verklagen, ihn belügen oder ihn vernichten." Diese
als "Fair Game" bezeichnete Regel hat allerdings so schlechte public rela-
tions erzeugt, daß HUBBARD sie nicht aufrechterhalten, sondern per Policy-
Letter eingestellt hat.^^ Daß sich einzelne Scientologen dennoch an ihr ori
entieren, wird bisweilen befürchtet.

In Kraft geblieben ist jedenfalls der scientologische Ehren-Kodex von
1952, in dem es heißt: „Fürchte nie, einen anderen in einer gerechten Sache
zu verletzen." Diese gefährliche, weil den Begriff der gerechten Sache ver
dächtig offen lassende Regel für das Individuum findet in der Anwendung
auf die Gruppe folgende Ausgestaltung:

„Schieben Sie immer Macht in die Richtung eines jeden, von dessen
Macht Sie abhängen, sei es in Form von mehr Geld für die Machtperson
oder größeren Erleichterungen oder einer flammenden Verteidigung der
Machtperson gegenüber einem Kritiker. Es kann sogar darin bestehen,
daß einer seiner Feinde in der Dunkelheit dumpf aufs Straßenpflaster
klatscht oder das ganze feindliche Lager als Geburtstagsüberraschung in
riesigen Flammen aufgeht."

Derlei Sätze haben in einer „Ethik", die vom Überlebensprinzip der Gruppe
als Richtschnur ausgeht, eine fatale Logik. Dasselbe gilt für HUBBARDs perfi
de Anweisungen, wie man innerhalb der Gruppe mit Personen umzugehen
habe, die eine „potentielle Schwierigkeitsquelle" darstellen. Als solch eine
PTS ("Potential Trouble Source") gelten Personen, die in ihren Kursen Auf-
und Ab-Phänomene zeigen, sich also verbessern und wieder verschlechtem.
Den Gmnd dafür sucht man nicht im unfehlbaren System HUBBARDs, son-

10 Ders., ebd., S. 265

11 Zitiert nach R. KAUFMAN: Übermenschen unter uns (1972), S. 143
12 Nach F.-W HAACK: Scientology - Magie des 20. Jahrhunderts (1982), S. 224. Die Illustrierte

„Stern" hat in einem Schwerpunktbeitrag mit dem Titel „Scientology - die Macht des Kraken"
(9 / 1993, S. 1 llfF) das betreffende Zitat HUBBARDs, nicht aber dessen Rücknahme gebracht.
13 k. R. HUBBARD: Scientology 0 - 8 (1990), S. 255
14 I.. R. HUBBARD: Ethik, S. 270f
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dem in noch bestehenden Kontakten des Betreffenden zu Verwandten oder

Freunden, die kritisch, sozusagen „unterdrückerisch" gegenüber Scientolo

gy eingestellt sind. HUBBARD ist sicher:

„Besonders bei Prozessen unterer Stufen und auch auf den Power-Prozessen
wird die potentielle Schwierigkeitsquelie (die Person, die mit einem Unter
drücker in Verbindung steht) während des Auditings zusammenklappen." '5

Abgesehen davon, daß hier ein ebenso pauschaler wie durchsichtiger Er
klärungsweg für Fälle gefunden wird, in denen Anfänger in Scientology-Kur-

sen psychisch zusammenbrechen, hat HUBBARDs Ethik faktisch schon für
viele Menschen zu Trennungsbefehlen von Verwandten und Freunden ge

führt. Scientologen stehen dazu heute kaum mehr, könnten sich jedoch
dafür gemäß ihrem „Glaubensbekenntnis" sogar auf „Gottes Gesetz" beru
fen, das es angeblich verbietet, daß jemand das „Überleben" seiner Gruppe
reduziert. Wo dieses göttliche Gesetz verankert sein soll, erfährt man übri

gens nicht.

Es würde zu weit führen, auf weitere Einzelheiten dieser Art hier nälier

einzugehen. Hier sei nur noch nach der Verankemng solchen Denkens ge
fragt. Und zu diesem Zweck gilt es in der Biographie HUBBARDs Ausschau
zu halten. Wie der Scientology-Gründer von sich selbst berichtet, ging er als
Schulanfänger immer einen sehr gefährlichen Weg zur Schule: Dort gab es

nämlich fünf ältere Knaben, die kleinere Kinder gern verprügelten. Der jun

ge Ronald lebte damals als Einzelkind auf einer Farm bei seinem Großvater,
und der brachte ihm nun eilends den „Holzfäller-Kampfstil" bei, eine grobe

Art von Judo. Mit dieser „Technologie" ausgerüstet knüpfte sich Ron die bei

den jüngsten Feinde erfolgreich einzeln vor. Er berichtet weiter:

„Dann kletterte ich eines Tages auf einen etwa drei Meter hohen Bretterzaun,

wartete, bis der zwölfjährige Kindertyrann vorbeikam, und sprang in voller
Ausrüstung auf ihn - nachdem sich der Staub gelegt hatte, war diese Gegend
für jedes Kind darin sicher. So lernte ich etwas über Recht."

Es sieht tatsächlich so aus, als hätte HUBBARD das in seiner abgelegenen
Kinderumwelt Gelernte später einfach auf das Recht in einer mit Polizei aus

gestatteten, demokratischen Gesellschaft übertragen. HUBBARDs Kritik an
der Unvollkommenheit von Rechtsprechung und Polizei beruht dabei auf
seiner Überzeugung, die Naturgesetze des Ethischen selbst entdeckt und auf

dieser Basis endlich eine brauchbare Technologie entwickelt zu haben. Ge
schichtliche Bemühungen um Ethik und Recht seien unfruchtbar geblieben:

Das ethische Niveau der Gesellschaft sei ja deutlich im Sinken begriffen. So

15 Ebd.,S. 154
16 Vgl. etwa F. VAI.ENTIN: Die Ethik von Scientology (1992), S. 70ff; H. M. BAUMGARTNER:
Scientology in der Kritik (1993)
17 L. R. HUBBARD: Das Handbuch für den ehrenamtlichen Geistlichen, S. 357
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Scientology in der Kritik (1995)
17 L. R. HUBBARD: Das Handbuch für den ehrenamtlichen Geistlichen, S. 557
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pauschal wie diese These klingt sein Urteil über SOKRATES: „Er sagte, alle

Sünde sei Unwissenheit, unternahm aber nicht das Nötige, um den Men

schen von seiner Unwissenheit zu befreien." HUBBARD - das versteht

sich - unternahm das Nötige und beschritt den Weg in Idchtung jener

"Scientology", die im Zuge ihrer Selbstherrlichkeit ofifenkundig keine Kritik
verträgt, auch wenn ihr eigenes Credo zur Meinungsfreiheit etwas anderes
bekennt.

2. Hubbards Metaphysik der Lüge

Nach HUBBARDs Angaben, die wohl als propagandistisch zu werten sind^^,
führte ihn sein Weg bereits im Knabenalter in die Freundschaft mit einem al
ten indianischen Medizinmann und im Jugendalter im Zuge weiter Reisen

unter anderem in den Kontakt mit einer alten chinesischen Magierschule.
Unbestritten ist demgegenüber HUBBARDs echte Magie-Begegnung bald
nach dem Zweiten Weltkrieg. In dem Bemühen, die Heilung gesundheitli
cher Schäden voranzubringen, hatte er vermutlich über den Kontakt mit

dem NASA-Forscher Jack PARSONS zum kalifornischen Hauptquartier des
„Ordo Templi Orientis" (O.T.O.) gefunden. PARSONS war Großmeister dieses

neosatanistischen Ordens, für den kein Geringerer als der berühmte

Schwarzmagier Aliester CROWLEY eine gnostische Messe geschrieben hatte.

Wie CROWLEYs Biograph bemerkt, erwarb HUBBARD während seiner Zeit in

diesem sexualmagischen Orden „in aller Stille durch Crowleys Schriften je
ne magischen Geheimnisse, die ihm wenige Jahre später halfen, seine
berühmte Scientology Kirche zu gründen." Von Seiten der Scientologen
wird HUBBARDs Zeit im O.T.O. zwar nicht bestritten, aber interpretiert als
geheimpolitischer Auftrag zur Zerstörung des Ordens. Abgesehen davon,
daß für diese beschönigende Deutung keine Beweise vorliegen, tut deren
Beurteilung nichts zur Sache, wenn es um die sachliche Feststellung geht,
daß Grundgedanken des magischen Denkens bei CROWLEY in HUBBARDs
System, gerade auch in ethischer Hinsicht, wiederkehren.

So sah CROWLEY die Welt unaufhaltsam auf eine Katastrophe zusteuern.
Seine Hoffnung galt einem „neuen Zeitalter" (New Era), für dessen Entste
hung er voraussetzte, daß das universelle Bewußtsein eine bestimmte Stufe

seiner Ausprägung zerstören müsse, um eine neue schaffen zu können. Sei

ner darin begründeten, satanisch anmutenden Lust an der Zerstörung ent
spricht nun bei HUBBARD nicht nur der ebenfalls vorhandene Ausblick auf

eine neue Ära, sondern auch die metaphysisch gemeinte Lehre, daß in der
Folge von Erschaffen, Überleben und Zerstören ein für das physikalische

18 L. R. HUBBARD: Ethik. S. 4

19 Vgl. J. ATACK: A Piece of BIuc Sky, Scientology, Dianetics and L. Ron Hubbard Exposed (1990)
20 J. SYMONDS: The Great Beast - The Life and the Magic of Aliester Crowley (1973), S. 448
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eine neue Ära, sondern auch die metaphysisch gemeinte Lehre, daß in der
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18 L. R. HUBBARI): Ethik, S. 4
19 Vgl.J. A'FACK: A Piece of Blue Sky, Scientology, Dianetics and L. Ron Hubbard Exposed (1990)
20 J. SYMONDS: The Great Beast — The Life and the Magie ofAliestcr Crowley (1973), S. 448
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Universum gültiger ,^tionszykIus" zu erblicken sei. Hierin ist zwar das
Wahrheitsmoment einer urmythischen Tradition enthalten, nämlich die vom
zyklischen Geschehen; und im materiellen Bereich, etwa für Gebäude, ist es
weithin zutreffend. Doch charakteristisch für HUBBARDs diabolisch anmu

tende Umformung ist es, aus einem natürlich ablaufenden Prozeß die Akti
on eines ethisch verantworüichen Wesens zu machen, derzufolge Zer

störung beschönigend als „Gegen-Erschafifen" interpretiert wird. Von daher
gilt dann ein Individuum als geistig gestört, wenn es nur erschaffen, aber
nicht zerstören will, bzw. als „geistig gesund, wo auch immer es erschaffen
und zerstören will." In HUBBARDs Ethik folgt daraus ein prinzipielles In
Kauf-Nehmen von Zerstörung, das lediglich in einem angemessenen quanti

tativen Verhältnis zum (wie auch immer verstandenen) Konstruktiven ste
hen muß: „Es ist so, daß nichts ohne irgendeine kleine Zerstörung aufge
baut werden kann... Um gut zu sein, muß das Konstruktive einer Sache das
in ihr enthaltene Zerstörerische übertreffen."

Mit solch einer ethischen Norm hat noch jeder Diktator und Tyrann sein
Verhalten rechtfertigen können! Ihr bestechendes Fünklein Wahrheit be

steht darin, daß es in bestimmten Situationen moralisch verantwortete
Handlungen geben mag, die unter gewissenhafter Güterabwägung mögli
cherweise nicht ohne schuldhafte Verstrickung ausgeführt werden können;
aber solches Schuldigwerden läßt sich schwerlich mit mathematisch-techni
schem Kalkül abwägen und schon gar nicht als eine allgemeine relativisti
sche Handlungsanweisung ausgeben, die unter dem Vorzeichen der Maxime
aus dem scientologischen Ehren-Kodex steht: „Bedaure nie, was gestern

it 22
war.

Sucht man übrigens im Stichwortverzeichnis der Hubbardschen „Einfüh
rung in die Ethik" nach dem Begriff „Zerstörung", so wird man lediglich auf
eine Stelle verwiesen, wo Zerstörung als unethisches Verhalten gebrand
markt wird. Hingegen verschweigt der Index eine andere Stelle, wo Zer
störung als Teil einer konstruktiven Handlung ethische Rechtfertigung er
fährt. Dieses kleine Beispiel zeigt, wie in dieser sensiblen Frage nur der
nach außen hin genehme Aspekt hervorgekehrt wird.

Nach satanischen Quellen sieht nicht zuletzt jene Grundthese HUBBARDs

aus, derzufolge alles, was fortbesteht, eine Lüge enthalten muß.^^ Also kein
Überleben ohne Lüge! Die „äußerste Wahrheit" hält HUBBARD für raum-

und zeitlos, ohne Form und ohne Geschehen; er nennt sie konsequent „Sta

tik". Daraus schließt er, daß wir unter den Bedingungen des In-der-Welt-
Seins „nur dann einen Fortbestand erreichen können, wenn wir eine Wahr
heit verschleiern"

21 L. R. HUBBARD: Ethik, 5. 19
22 L. R. HUBBARD: Scientology 0 - 8, S. 255
23 Vgl. L. R. HUBBARD: Axiome und logische Grundthesen (1982), S. 45 und 47. Zu dieser The
matik auch: W THIEDE: „Überleben ohne Lüge?" (1993)
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21 L. R. HUBBARD: Ethik, s. 19
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Im Johannes-Evangelium, das übrigens jeder „Ehrenamtliche Geistliche"
der Scientology-Church kennen muß, bezeichnet Jesus den Satan als „Vater
der Lüge" (8,44). Diese Feststellung mag als Kommentar genügen. Immer
hin hat sich HUBBARD nie ausdrücklich als Satanisten bezeichnet. Obgleich
er in seinen Büchern und Schriften verschiedentlich von Dämonen (im Dia-

netik-Buch im uneigentlichen Sinn, im Kontext von Scientology im eigentli
chen Sinn, dann aber „Körper-Thetanen" genannt) redet, spricht er fast nir
gends vom Teufel. Als „schwarze Magie" ist sein System insofern nicht zu in
terpretieren - als eine moderne, säkularisierte Form von „Magie" allerdings
durchaus! Im Hinblick auf den im Kern zu einem guten Teil gnostisch struk
turierten und auch bewußtseinsmanipulierenden Charakter der scientologi
schen Weltanschauung habe ich dafür den Begriff „Geistesmagie" vorge
schlagen.

3. Scientology und das deutsche Grundgesetz

Der Münchener Jurist J. KELTSCH argumentiert gegenüber Scientology:
„Derart magischer Glaube findet keinen Schutz durch Art. 4 GG" Macht

er es sich damit nicht zu leicht?^^ Hat das Grundgesetz Deutschlands^^ oder
haben seine befugten Interpreten wirklich magische Glaubensweisen vom
Schutz der Religionen und Weltanschauungen ausgeschlossen? Gerade von
Artikel 1 des Grundgesetzes her, der mit dem Schutz der Menschenwürde

implizit die Sinnfrage thematisiert, ist der Staat verpflichtet, „den radikalen
Ernst dieser Frage zur Kenntnis zu nehmen und ihre Diskussion in Offen

heit und Toleranz zu gewährleisten und zu fördern." So bildet die Ge

währleistung der religiösen bzw. weltanschaulichen Glaubensfreiheit durch

Art. 4 GG eine Folge aus Art. 1 - und damit zugleich die Grundvorausset

zung für ein freies Geistesleben, ja für die Existenzmöglichkeit eines frei
heitlichen Staates. Ist es insofern nicht zu undifferenziert geurteilt, wenn
beispielsweise das deutsche Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen
und Gesundheit im Oktober 1990 die pauschalisierende Ansicht geäußert
hat, die „Scientology-Sekte" sei weder eine Religionsgemeinschaft noch eine
Weltanschauung?^® Gerade jene beiden kritischen Monographien über

24 So HUBBARDs Erläuterung zum Scientology-Axiom Nr. 38 (Axiome, S. 47)
25 Vgl. ausführlicher W THIEDE: Scientology - Religion oder Geistesmagie? (1992)
26 J. KELTSCH: Arbeitspapier zum Thema Jugendreligionen (1991), S. 199
27 Der Grundrechtskommentar von C. STARCK betont, „daß Art. 4 Glauben an Gott ebenso
schützt wie atheistische, humanistische und sonstige Weltanschauungen" [Das Bonner Grundge
setz (1985), S. 4211
28 In Österreich übrigens haben sämtliche Instanzen festgestellt, daß die dortigen Scientology-
Filialen die Voraussetzungen einer Begünstigung auf abgabenrechtlichem Gebiet, welche Religi
onsgemeinschaften gewährt wird, von vornherein nicht erfüllen (Österreichischer Verwaltungsge
richtshof, 20. 5. 1987, Aktenzeichen ZI 85 / 13 / 0267-7)
29 K. OBERMAYER: Die Sinnfrage offenhalten (1978), S. 199
30 Sodie Antwort der Bundesregierung vom 23- 10. 1990 auf eine diesbezügliche Anfrage (zitiert
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Scientology, die bislang im deutschsprachigen Raum aus theologischer Fe
der gekommen sind, gestehen der „Sekte" - unter deutlichen moralischen
Einschränkungen - zu, entweder eine „(Jugend- bzw. Kunst-)Religion" (F.-W
HAACK)^^ oder doch zumindest eine „Weltanschauung'^^ zu sein. Und das
deutsche Grundgesetz hat einen durchaus weiten Begriff von „Weltanschau
ung" im Blick!
Überhaupt ist der gut zweihundert Jahre alte, deutsche „Weltan

schauung" als solcher weit gespannt, nämlich noch offener und inklusi-
ver als der ohnehin sehr dehnbare Begriff „Religion" Er ist nach der Ent
stehungsgeschichte des Art. 4 aufs engste mit dem Begriff der Überzeugung
verbunden und umfaßt nicht nur eine Gesamtansicht und Sinndeutung der

Welt, sondern auch Teilaspekte des Lebens. Um vom Bereich des Religiö
sen abzugrenzen, definiert der Grundgesetz-Kommentar I. von MÜNCHS
„Weltanschauung" als eine nichtreligiöse Sinndeutung der Welt im Gan-
zen.^^

Auf dem heutigen Markt der Weltanschauungen florieren neben rein säku
laren, hedonistisch-materialistischen Entwürfen insbesondere esoterische
mit ihrem spiritualistisch-monistischen, oft parareligiösen Charakter. Eine
Mischung aus diesen beiden Strömungen, sozusagen eine stark säkular ge
färbte Abart moderner Theosophie^^, bildet die scientologische Weltan
schauung. Kennzeichen dieser gnostisierenden „Geistesmagie" ist - um sie

hier nur kurz anzuskizzieren^^ - das Verständnis des Menschen als eines in

die Materiewelt verstrickten Geistwesens, das in seinem ursprünglichen Zu
stand weltenschöpferische Fähigkeiten besessen hat. Seine „Fallen" hat es

sich in göttlicher Langeweile selbst gebaut, um sich im Spiel des materiellen

nach: R. SCHENK u. a.: "Scientology Church" (1991), S. 7. Die.se Auffassung wird offensichtlich
von einigen Sekten-bzw. Weltanschauungsexperten geteilt: vgl. z. B. U. MÜLLER/A. M. LEIMKÜH
LER: Zwischen Macht und Ohnmacht (1992), S. 236ff; femer Th. GANDOW/F.-W HAACK: Scien
tology, Dianetlk und andere Hubbardismen (1993), S. 65 (vgl. dortige Zitate!)
31 F.-W HAACK: Scientology, S. 41 u. ö.
32 So meine These, Scientology, a. a. O., S. 14 und 126. Anmerken möchte ich explizit: Wer sich
als Weltanschauungsexperte mit der Scientology-Church befaßt, kommt nicht um die Mühe
herum, seine Einschätzung auch auf juristische Folgerungen hin zu reflektieren - so sorgfältig wie
möglich, versteht sich!
33 Vgl. W H. RITTER: Zur Bestimmung von Sinn, Religion, Weltanschauung und christlichem
Glauben (1987), bes. S. 131
34 Wie C. STARCK mit Recht bemerkt, kann „Weltanschauung" areligiös definiert sein (s. u.), aber
auch Religion mitumfa.ssen [Das Bonner Grundgesetz (1985), S. 421]. Zum Religionsbegriff ver
weise ich auf RHTERs Aufsatz: Zur Bestimmung von Sinn, Religion..., sowie auf die Ausführungen
in meiner Dissertation .Auferstehung der Toten-Hoffnung ohne Attraktivität?" (1991), S. 398ff
35 Vgl. den GG-Kommentar von R. BÄUMLIN u.a.: Kommentar zum Grundge.setz für die Bun
desrepublik Deutschland, S. 427
36 Vgl. 1. von MÜNCH: Grundgesetz-Kommentar (1985), S. 236. Analog dazu definiert D. HES
SELBERGER: „Weltanschauung ist eine subjektiv oder intersubjektiv in Gmppen verbindliche
Grundkonzeption, die auf Grund bestimmter, als entscheidend aufgefaßter sozialer, kultureller
und individueller Faktoren eine Deutung des menschlichen l.ebens ohne Zuhilfenahme des Got
tesbegriffes versucht" [Das Grundgesetz (1983), S. 70]
37 Zum Begriff vgl. H.-J. RUPPERT: Iheosophie (1993)
38 Vgl. ausführlicher W THIEDE: Die Geistesfalle (1993)
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Lebens daraus allmählich wieder zu befreien. Die notwendigen Befreiungs
techniken hat angeblich der als Science-fiction-Autor bekannt gewordene
L. Ron HUBBARD um die Mitte unseres Jahrhunderts entdeckt. Ihre zeitauf

wendigen „Erlösungs"- und Fähigkeitsverbesserungs-Verfahren läßt sich sei
ne Organisation seit jeher teuer bezahlen - vor allem mit der Begründung,
das Geld zum Aufbau und zur Missionierung der dem Individuum wie der
Gesellschaft Befreiung bringenden Organisation zu benötigen. Ihr totalitär
ausgerichtetes Macht- und Geldstreben hängt entsprechend eng mit der zu
grundeliegenden „Geistesmagie" zusammen.

Doch die rechtlich entscheidende Frage lautet, ob Scientology eine
Weltanschauungsgemeinschaft im juristischen Sinn bildet, also eine Vereini
gung, die sich im Sinne von Art. 140 GG „die gemeinschaftliche Pflege einer
Weltanschauung zur Aufgabe" gemacht hat. Eine Bejahung mag sich
zunächst nahelegen: Sollte man der sich "Church" nennenden Größe im

Hinblick auf vorhandene gemeinschaftliche Lebens- und Begegnungsformen
wie auch wegen der ausgesprochenen Betonung der „Gruppe" bzw. „Orga
nisation" ernsthaft die Bezeichnung „Weltanschauungsgemeinschaft" ab
sprechen können? Gilt denn nicht nach Maßgabe des Bundesverfassungsge
richts als „Weltanschauungsgemeinschaft" schon eine Vereinigung, die sich
keineswegs die allseitige, sondern nur die partielle Pflege des weltanschauli
chen Lebens ihrer Mitglieder zum Ziel gesetzt hat (BVerfGE 19,1; 19,129)?
Und bleibt es nicht weithin eine Ermessensfrage, wo angesichts höchst un
terschiedlicher Assoziierungsarten bei der Mitgliedschaft die Grenzen zwi
schen „Weltanschauung", „weltanschaulicher Richtung" und „Weltanschau
ungsgemeinschaft" zu setzen wären?^^

Dennoch ist hier zweierlei zu bedenken. Erstens gilt es im Einzelfall zu
prüfen, ob die Pflege und Ausübung einer „Weltanschauungsgemeinschaft"
womöglich den verfassungsrechtlichen Rahmen überschreitet. Zweitens
muß überlegt werden, ab wann das Gebaren einer Organisation mit ideellen
Ansprüchen doch Züge annimmt, die den Qualitätsbegriff „Weltanschau
ungsgemeinschaft" in Frage stellen.

Für kritische Beobachter der scientologischen Organisation drängt sich
häufig der Eindruck auf, es handle sich im wesentlichen um einen expandie
renden „Wirtschaftskonzern" Dabei wird allerdings übersehen, daß Scien
tology mit HUBBARDs Kursen und Büchern eben nicht nur eine Handelswa
re, sondern sozusagen sich selbst, eben ihre Weltanschauung direkt oder in
direkt an den Mann bzw. an die Frau zu bringen versucht. Andererseits fällt
auf: Bei Scientology geht es immer und immer wieder ums Geld! Der Grün
der hatte in einem Policy-Letter vom 31. 1. 1983 erklärt: „Der einzige

39 So H.-D. REIMER, Art. Weltaiischauungsgemcinschaften (1987), Sp. 3965
40 So neuerdings wieder ausdrücklich die journalistische Studie von 1. v BILI ERBECK und
F. NORDHAUSEN: Der Sekten-Konzern (1993), z. B. S. 26 und 71
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40 So neuerdings wieder ausdrücklich die journalistische Studie von L. v. BILLERBECK undF. NORDHAUSEN: Der Sekten—Konzern (1995), z. B. S 26 und 71
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Grund, aus dem es Orgs gibt, ist die Aufgabe, Materialien und Dienstleistun
gen an die Öffentlichkeit zu verkaufen und zu liefern und Leute aus der Öf
fentlichkeit hereinzuholen, an die man verkaufen und liefern kann." Immer
hin hatte er hinzugefügt: „Die Zielsetzung ist total befreite Mitglieder!"
Worum es HUBBARD und den Scientologen also nach eigenen Angaben

letztlich geht, ist das Erreichen von Selbstentfaltung auf „totale Freiheit"
hin. Zu diesem Zweck werden immer teurere Seminare und Kurse angebo

ten, die dazu dienen sollen, „zu höheren Seinszuständen zu fuhren, nicht
weg vom Leben, sondern in ihm und mit ihm." Namentlich die „Seelsor
ge" in Gestalt eines dilettantischen, psychotherapieähnlichen Verfahrens na
mens "Auditing" (von lat. audire = zuhören)"^^ will dem einzelnen „helfen,
stufenweise seine Selbstbestimmung, seine Freiheit und das Bewußtsein sei
ner selbst als unsterbliches Wesen wiederzuerlangen."

Diese weltanschauliche Zielvorgabe implizierte nun aber von jeher ein
durchaus „weltliches" Streben nach immer mehr Erfolg und Macht für das
Individuum wie für die geistesmagische Organisation, womit natürlich der
Geldfaktor aufs engste gekoppelt war und zunehmend Gewicht erlangen
mußte. So hat sich eine verstärkte Eigendynamik vom Weltanschaulichen
hin zu den anstößigen Make-Money-Praktiken der Scientologen bemerkbar
gemacht. Deren Gewichtung im Verhältnis zum „Ideellen" ist so hoch zu
veranschlagen, daß hier weniger eine Gemeinschaft der Pflege einer Weltan
schauung, sondern vielmehr die Weltanschauung der Pflege einer totalitären
Organisation dient.'^'^
Wenn diese Analyse zutrifft, so hat dies Folgen für die juristische Bewer

tung von Scientology. Hat doch das Bundesverwaltungsgericht'^^ in einer
neueren Entscheidung festgelegt, der Schutz durch Art. 4 GG entfalle nicht
schon dann, wenn sich die betreffende Gemeinschaft „überwiegend" wirt

schaftlich betätigt; entscheidend sei vielmehr, ob eine Bewegung in Wahr

heit ausschließlich wirtschaftliche, mit ideellen Zielen bloß verbrämte Inter

essen verfolge. Diese Frage ist zwar im Hinblick auf Scientology bis heute in
keiner höchstrichterlichen verwaltungsgerichtlichen Entscheidung geklärt
worden.^*^ Doch gemäß den neueren, eindeutigeren Tendenzen in der

41 Eine kritische Analyse dieses Begriffs bringt das Schlußkapitel von W THIEDE: Scientology -
Religion oder Geistesmagie? (1992), S. 127fF
42 Church of Scientology International: Scientology (1991), S. 5; nächstes Zitat ebd.
43 Vgl. zur Erläuterung W THIEDE: Geistesfalle, S. 67ff
44 Daß „vorhandene, religiöse Bezüge nicht das Wesen der Gemeinschaft ausmachen, sondern
Randerscheinungen sind" (so das Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom 14. 11.1980: NJW
27 / 1981, S. 1462), läßt sich m. E. besser im Blick auf die weltanschaulichen Bezüge sagen. Dieses
Votum bedeutet übrigens eine Korrektur meines Dafürhaltens, Scientology als „Weltanschauungs-
eemeinschaft" in juristischem Sinn zu betrachten, wie ich das in meinem oben genannten Buch
und noch in dem Aufsatz „Scientology und Grundgesetz" (1993) getan habe. Siehe neuerdings
W THIEDE: Scientology-dergeistesmagische Konzern (1993)
45 Vom 27. 3.1992 (Az.: 7 C 21.90)
46 So laut Beschluß des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg vom 21. 1. 1993 (Az. 1 S
2616 /92, S. 6)
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Rechtsprechung muß damit gerechnet werden, daß solch eine juristische
Entscheidung zuungunsten dieser selbsternannten „Kirche" ausfallt. Gewiß

wird sie nicht dahingehend lauten dürfen, daß Scientology keinerlei weltan
schaulich-ideelle, sondern ausschließlich wirtschaftliche Ziele verfolge.
Doch ihr Tenor könnte sein, daß bei der „Sekte" das Weltanschaulich-Ideelle

eine eher dienende, attributive Funktion in der Gesamtorganisation besitze
und insofern faktisch wirtschaftliche Interessen lediglich verbräme. Für die
Scientology Church würde dann bloß das Vereinsrecht gelten können.

Doch wollen diese Überlegungen ein künftiges höchstrichterliches Urteil
natürlich in keiner Weise vorwegnehmen. Daher muß auch reflektiert wer

den, wie die Lage im Falle einer gegenteiligen Entscheidung aussehen wür
de. Gesetzt also, Scientology würde als Weltanschauungsgemeinschaft (oder
gar als Religion) eingestuft werden, so würden allein die ethisch bedenkli

chen Praktiken dieser "Church" daran juristisch kaum viel ändern. Gäbe es

dann keinerlei Schutz vor deren so problematischem Gebaren? Hatten die

Väter des Grundgesetzes ein zu geringes Wissen um die möglichen Abgrün
de im Bereich des Religiösen, als sie den Artikel 4 formulierten?'^^ Müßte

man gar, wie manche Scientology-Kritiker wähnen, eine Korrektur des
Grundgesetzes fordern? Mitnichten!'^^ Nur käme es dann darauf an, im Blick
auf die in Art. 4 Abs. II angesprochene Ausübung^o, also auf die Praktiken
dieser Weltanschauungsgemeinschaft die grundrechtsimmanenten Schran

ken geltend zu machen. Von einer restlos garantierten „Ungestörtheit" jed
weder Ausübung kann nämlich keinesfalls die Rede sein.

Der von R. Bäumlin und anderen bearbeitete Grundgesetz-Kommentar er
klärt zu Art. 4 II, daß die Ausübung einer Religion (bzw. Weltanschauung)
„von ihrer geschichtlichen Entwicklung her die (häusliche oder öffentliche)
Kommunikation der Glaubensinhalte erfaßt, nicht aber Formen der Kommu

nikation überschreitende Handlungen." Unter diesem Aspekt mag zwar
vielleicht die Glaubensfreiheit der Scientologen durch Art. 4 Abs. I geschützt

47 K. OBERMAYER hat zwar in seinem Aufsatz „Die Schninken des Grundrechts der Religionsfrei
heit" (1982) die These vertreten, es gebe so etwas wie eine „Verfassungswidrigkeit im religiösen
Bereich" (S. 263), aufgrund derer betreffende Gemeinschaften nur den Vereinsstatus besitzen und
sich nicht auf die kollektive Religionsfreiheit berufen könnten. Doch mit dieser These ist OBER
MAYER allein geblieben; entsprechend teilt die bisherige Rechtsprechung diese einschränkende
Sicht nicht.

48 So Th. GANDOW/F.-W HAACK: Scientology, S. 62. Richtiger könnte man eine Naivität in die
ser Richtung doch wohl den „ersten demokratischen Idealisten" im 18. Jahrhundert unterstellen
[vgl. R. NIEBUHR: Die Kinder des Lichts und die Kinder der Finsternis (1947), S. 81 ].
49 So auch H. ACHILLES: Grundgesetz und ,Jugcndsekten" (1992)
50 B. SCHMIDT-BLEIBTREU und F. KLEIN unterstreichen: „Die in Art. 4 geschützten Tatbestände
weisen ersichtlich eine Stufenfolge von innen nach außen auf, sie bewegen sich ... von einem mehr
geistigen Ursprung zu praktischer Handgreiflichkeit, um in der Religionsausübung die letzte Stufe
der Tatsächlichkeit zu erreichen" [Kommentar zum Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutsch
land (1983), S. 97]. Nach T. MAUNZ und G. DÜRIG spricht nichts dafür, den Inhalt von Art. 4 II ge
genüber Abs. I als nur „deklaratorisch" zu bezeichnen [Kommentar zum Grundgesetz (1991),
S. 37]
51 R. BÄUMLIN u. a.: Kommentar zum Grundgesetz, S. 433
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sein, schwerlich aber deren überaus hervortretende "Make Money"-Prakti-
ken! In diese Richtung deuten Ausführungen im Grundgesetz-Kommentar
I. V. MÜNCHS, denen zufolge eine religiöse bzw. weltanschauliche Tätigkeit
um so eher gesetzlichen Schranken unterliegt, je mehr sie sich dem rein
„weltlichen Treiben" nähert. Das heißt: Solange und sofern Scientology den

Schutz der Religionsfreiheit genießt, unterliegt ihre Tätigkeit nicht oder
kaum den Bedingungen des Wirtschaftsrechts.^^ Wenn sich aber zeigen läßt,
daß es sich um keine wirkliche Religion handelt? „Man braucht sich nur vor
zustellen, was geschehen kann, wenn eine ,Religionsgesellschaft' beliebige
wirtschaftliche oder politische Betätigungen in ihrem Selbstverständnis mit

dem Attribut des ,Religiösen' versieht und für sie dann nicht nur den Schutz

der Weimarer Kirchenrechtsartikel, sondern auch noch den Schutz des Art.

4 II in Anspruch nimmt", warnt ein Grundgesetz-Kommentar^^. Darum
kommt es auf die Frage nach dem Wesen von „Religion" auch für den Staat

an, der seine Kompetenz^'^ auf diesem Gebiet freilich kaum ohne ausgewo
gene Rückkoppelung mit Experten aus Religionswissenschaft und Theologie
wird geltend machen können.
Käme es zu dem Urteil, daß es sich bei Scientology bestenfalls um eine

Weltanschauungsgemeinschaft handelt, so dürften bei nälierem Hinsehen

die juristischen Bedingungen für den Umgang mit dem Wirtschaftsaspekt
der Organisation anders lauten als bei einer Religion. Von MÜNCHS Orien
tierungsregel lautet: „Je mehr eine Schranke sich dem forum internum

nähert, umso enger sind die Voraussetzungen, unter denen sie eingreifen

kann; je mehr eine religiöse oder weltanschauliche Betätigung sich dem
,weltlichen Treiben' nähert, umso weiter können die Schranken gezogen

werden. Den „engeren" Voraussetzungen für das Schrankenziehen beim

religiös-innerlichen „forum internum" stehen in dieser Formulierung die
„weiter" zu ziehenden Schranken - nämlich im Sinne von „enger" bzw.

ungünstiger für das „weltliche Treiben" - gegenüber. Vorausgesetzt also,
Scientology würde als Weltanschauungsgemeinschaft gelten, so fragt es sich
doch bei ihr, die ein sehr ausgeprägtes „weltliches Treiben" in Gestalt von
wirtschaftlichem Streben charakterisiert, ob sich juristische Schranken wirk

lich nur dann ziehen ließen, wenn die Organisation als pures Wirtschaftsun
ternehmen interpretierbar wäre. Greifen die Bedingungen des Wirtschafts-

52 Vgl. R. B. ABEL: Scientology und Gerichte (1992), bes. S. 106
53 T. MAUNZ / G. DÜRIG: Kommentar zum Grundge.setz, S. .39f
54 Nach A. v. CAMPENHAUSEN gilt: „Die religiös-weltanschauliche Neutralität verbietet es dem
Staat das Wesen der Religion normativ festzulegen" [Neue Religionen im Abendland (1980),
5 150]. Indes - das Bundesverfassungsgericht hat in einem Beschluß vom 29. Juli 1986 konsta
tiert daß der Begriff „Religionsgemeinschaft" keineswegs nur der Disposition der Religionsge
meinschaften selbst unterliegt. „Der religiös neutrale Staat ist vielmehr gehalten, ihn nach allge
meingültigen, nicht konfessionell oder weltanschaulich gebundenen Gesichtspunkten zu inter
pretieren. Das allgemeingültige Verständnis dieses Begriffs zeigt die Grenzen dessen auf, was
(noch) als Religionsausübung angesehen werden kann" (Nr. 1 BvR 479 / 86).
55 I. von MÜNCH: Grundge.setz-Kommentar, S. 243 (= Randnummer 56)
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ternehmen interpretierbar wäre. Greifen die Bedingungen des Wärtschafts-

52 Vgl. R. B. ABEL: Scientology und Gerichte (1992), bes. S. 106
53 T. MAUNZ / G. DÜRIG: Kommentar zum Grundgesetz, S. 59f

54 Nach A. v. CAMPENHAUSEN gilt: „Die religiös-weltanschauliche Neutralität verbietet es dem
Staat, das Wesen der Religion normativ festzulegen“ [Neue Religionen im Abendland (1980),
S. 150]. Indes — das Bundesverfassungsgericht hat in einem Beschluß vom 29. Juli 1986 konsta-
tiert, daß der Begriff „Religionsgemeinschaft“ keineswegs nur der Disposition der Religionsge-
meinschaften selbst unterliegt. „Der religiös neutrale Staat ist vielmehr gehalten, ihn nach allge-
meingültigen, nicht konfessionell oder weltanschaulich gebundenen Gesichtspunkten zu inter-
pretieren. Das allgemeingültige Verständnis dieses Begriffs zeigt die Grenzen dessen auf, was
(noch) als Religionsausübung angesehen werden kann“ (Nr. l BvR 479 / 86).

55 I. von MÜNCH: Grundgesetz-Kommentar, S. 245 (= Randnummer 56)
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rechts nicht doch auch ,schon' bei einer „Weltanschauungsgemeinschaft",
die, wenn nicht absolut, so doch in hohem Maße pekuniäres Interesse lei
tet? Die kommerzielle Praxis der "Church" weist - das haben etliche Ge

richtsurteile festgestellt^^ - recht deutlich auf den Zweck eines Geschäftsbe
triebes, der nach scientologischem Verständnis 2war in das „forum inter-
num" ihrer geistigen Grundlagen hineinreicht und insofern ihrem eigenen
Selbstverständnis als „Idealverein" nicht widersprechen mag, sie aber wohl
schwerlich berechtigen dürfte, unter Berufung auf das Selbstverwaltungs
recht besondere Vorteile auf wirtschaftlichem Gebiet gegenüber anderen ge
schäftsbetrieblichen Einrichtungen oder Gesellschaften zu genießen, welche
trotz möglicher weltanschaulicher Bindung nicht auf den Schutz von Art. 4
Abs. II pochen. Da aufgrund der Rechtsprechung durch das Bundesverfas
sungsgericht feststeht, daß eine rein wirtschaftliche Tätigkeit einer Weltan
schauungsgemeinschaft nicht durch Art. 4 II geschützt ist, und zwar auch
dann nicht, wenn diese Tätigkeit der Gemeinschaft teilweise oder ganz zu
gute kommt^^, dürfte Scientology hinsichtlich ihrer ausgeprägten wirtschaft
lichen Tätigkeit nicht unter den Schutz von Art 4 II fallen. Denn keineswegs
„kann es dem Sinn der Verfassung entsprechen, jeden Geld- bzw. Vermögen
serwerb" einer Weltanschauungsgemeinschaft „unter den Schutz des weitge
hend uneingeschränkten Art. 4 II zu stellen." 5» Dieses Negativurteil gilt
letzüich sogar unabhängig davon, ob man Scientology nun als „Weltan
schauungsgemeinschaft" einstuft oder nicht.

Wie zudem das Bundesverfassungsgericht in einer (allerdings nicht ganz
unumstrittenen)^^ Entscheidung deutlich gemacht hat, hat Absatz II des Art.
4 nicht irgendeine, wie auch immer geartete freie Glaubensbetätigung

56 Mit entsprechender Begründung ist Scientology-Vereinen in Hamburg und Stuttgart das „e. V"
entzogen worden. Der Widerspruch der Scientologen hiergegen hatte allerdings aufschiebende
Wirkung. Anfang Juli 1993 entschied nun ein Senat des Oberverwaltungsgerichtes Hamburg in
letzter Instanz, daß die Org den Verkauf von Kursen, Büchern und „Elektropsychometem" künftig
als Gewerbe anmelden müsse. Mit diesem Urteil, gegen das keine Revision zugelassen wurde,
dürften die Bemühungen des Hamburger Senats einen entscheidenden Schritt vorangekommen
sein, den Scientologen die Rechtsform des eingetragenen Vereins entgültig zu entziehen. Das
Hamburger OVG entschied im übrigen, daß es für seine Feststellung, die Church habe ein Gewer
be anzumelden, unerheblich sei, ob es sich bei Scientology um eine Religions- bzw. Weltanschau
ungsgemeinschaft handle. Vielmehr komme es auf die Gewinnerzielungsabsicht an, und für diese
spreche das Ziel, Mitglieder „zum Kauf weiterer Bücher und vor allem zur Teilnahme an stets ko-
stenspieligeren Kursen zu veranlassen."
57 Vgl. I. von MÜNCH: Grundgesetz-Kommentar, S. 239; R. BÄUMLIN u. a.: Kommentar zum
Grundgesetz, S. 435. Im Prinzip steht das Grundrecht aus Art. 4 GG gemäß Art. 19 Abs. 3 GG auch
Vereinen zu, die sich der gemeinsamen Pflege einer Religion oder Weltanschauung widmen
(BVerfG, Beschluß vom 16. 10. 1968, BVerfGE 24, 236 <246f>); doch die wirtschaftliche Tätigkeit
eines Idealvereins ist dabei eine Frage für sich.
58 So T. MAUNZ /G. DÜRIG: Kommentar zum Grundgesetz, S. 41. Zwar schützt Art. 4,2 vor wett
bewerbsrechtlichen Urteilen (ebd. S. 39); doch besteht die Möglichkeit, „nicht jeden denkbaren
Weg, auf dem Kirchen und ,Religionsgesellschaften' oder auch sonstige weltanschauliche Vereini
gungen zu den für ihre Zwecke erforderlichen Geldbeträgen gelangen, schon deshalb und ohne
Ausnahme unter Art. 4 II zu subsumieren" (ebd.).
59 Vgl. K.-H. SEIFERT u. a.: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (1988), S. 63
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schützen wollen, sondern nur diejenige, die sich bei den Kulturvölkern auf
dem Boden gewisser übereinstimmender sittlicher Grundanschauungen im
Laufe der geschichtlichen Entwicklung herausgebildet hat.*^® Die ethisch
ausgerichtete Frage nach den „sittlichen Grundanschauungen" kann ihrer
seits ein kritisches Licht auf die Art der Ausübung einer Weltanschauung wie

Scientology werfen. So sehr das Grundgesetz die Freiheit des religiösen und
weltanschaulichen Bekenntnisses gewährleistet, so sehr enthält es in sich al

lemal Schranken zum Schutz dieser und anderer Freiheiten von Verfassungs-

rang.*^^ Insbesondere der Satz von der Menschenwürde gemäß Art. 1 ist hier
maßgebhch; auf ihn hin ist alle staatliche Gewalt in Pflicht genommen.
Darum könnte man Scientology unter juristischen Aspekten wohl selbst

dann beikommen, wenn man ihr zugestehen würde, eine „Weltanschau
ungsgemeinschaft" im Sinne des deutschen Grundgesetzes zu sein; denn
nur scheinbar gewährt Art. 4 die Religionsfreiheit völlig schrankenlos.*^^ Tat
sächlich bringen die „immanenten Schranken" der Grundrechte hinsichtlich
der Ausübung im Konfliktfall andere Werte von Verfassungsrang zur Gel
tung. Inhumane Praktiken sind keineswegs durch Art. 4 Abs. II geschützt. In
dieser Hinsicht gibt es bekanntlich massive Kritik angesichts der „ethischen"
und psychotechnischen Vorgehensweisen bei Scientology; juristische Über
prüfung und Handhabung ihrer umstrittenen Praktiken sind daher geboten.

4. Scientology und der Hubbardismus

Ein mitunter gefordertes^^ Verbot dieser Pseudo-Religionsgemeinschaft^^
bleibt eine letzte Möglichkeit, die das deutsche Grundgesetz eröffnet und
die das Bundesverwaltungsgericht dem Staat im Prinzip eingeräumt hat.*'^

60 BVerfGE 12,1; 24, 236

61 Vgl. R. B. ABEL: Angriff auf die Demokratie (1993)
62 L. V. BILLERBECK / F. NORDHAUSEN schreiben: „Die Gesetze reichen im großen und ganzen
aus; sie müssen nur angewendet werden" (Sekten-Konzern, S. 275). Siehe grundsätzlich J. LISTL:
Das Grundrecht der Religionsfreiheit in der Rechtsprechung der Gerichte in der Bundesrepublik
Deutschland (1971); R. B. ABEL: Inhalt und Grenzen der Religionsfreiheit in bezug auf die „Neuen
Jugendreligionen" (1983)

63 Vgl. z. B. für die .Aktion für geistige und psychische Freiheit" (AGFF) 1. HEINEMANN: Die
Scientology-Dianetik-Sekte muß verboten werden (Verteilblatt vom 15. 7. 1992). Demgegenüber
bleibt zu bedenken, was K. KARBE 1979 als Sprecher selbiger AGFF in dem Bewußtsein formuliert
hat, daß Scientology und andere .Jugendsekten" eine unserer freiheitlich-demokratischen Grund
ordnung entgegengesetzte Ideologie aufweisen: „Wenn es jemanden geben sollte, der gehofft hat,
man könne die Jugendreligionen gesetzlich verbieten, den muß ich enttäuschen. Wir sollten dank
bar sein, daß dies so ist. Die Auseinandersetzung des Bürgers mit dem Absolutheitsanspruch von
Staat und Kirche um des Glaubens willen ist die Geburtsstunde der westlichen Demokratie gewe
sen. Daran sollte niemand etwas ändern wollen" [Jugendsekten (1979), S. 30].
64 Nach A. v. CAMFENHAUSEN ist Art. 9 II GG „auf Religionsgemeinschaften nicht unmittelbar
anzuwenden" (Neue Religionen im Abendland, S. 155). Umso wichtiger ist es, darauf zu bestehen,
daß es sich bei Scientology um keine wirkliche Religion handelt!
65 Vgl. R. B. ABEL: Angriff auf die Demokratie, S. 144. Daß auch und gerade bei Anwendung die
ses Artikels der Grundsatz der Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit zu beachten ist, betont
der Kommentar von T. MAUNZ/G. DÜRIG: Kommentar zum Grundgesetz, Rdnr. 117u. ö.
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Nach Art. 9 Abs. II kommt sie für den Extremfall in Betracht, daß die Tätig
keit einer Organisation nachweislich den Strafgesetzen zuwiderläuft oder
aber sich „gegen die verfassungsmäßige Ordnung" richtet. Während er-
steres im Blick auf Scientology vielfach behauptet und bislang kaum justizia-
bel nachgewiesen worden ist, hätte letzteres eine Beobachtung durch den
Verfassungsschutz im einzelnen zu erbringen.^^
Tatsächlich hat im Mai 1992 die 63. Konferenz der deutschen Justizmini

ster und -ministerinnen die Konferenz der Innenminister und -Senatoren

um Prüfung gebeten, ob die Ziele und Methoden der Scientology-Organisa-
tion eine Beobachtung durch die Verfassungsschutzbehörden erforderlich
machen.*^® Seit November 1992 liegt eine erste Expertise des Verfassungs
schutzes vor, die im Zusammenhang mit einer weiteren, vertiefenden von
den Innenministern zu beraten sein wird. Es gilt als wahrscheinlich, daß ei
ner Beobachtung zugestimmt wird, zumal juristisch'^^ kein Zweifel daran be
stehen kann, daß eine Beobachtung u. U. selbst für den Fall legitim sein
würde, daß Scientology gerichtlich doch erneut als „Religion" eingestuft
würde. Mit Sicherheit verhindert jedenfalls die Einstufüng von Scientology
als „Weltanschauungsgemeinschaft" eine solche Beobachtung nicht.
Als nicht eben weltanschauungsneutrale und als wirtschaftlich aufstreben

de Organisation trägt Scientology ein Stück weit Züge einer politischen Be
wegung. Der Ex-Scientologe N. POITHOFF spricht deshalb im Blick auf das

weite Feld der teils mehr, teils weniger mit der "Church" verbundenen Akti

vitäten von „Hubbardismus". Älteren Äußerungen zufolge strebt Scientology
„eine Evolution zu höheren Daseinsebenen des einzelnen und der ganzen
Gesellschaft an. Wir sind dabei, unsere Ziele zu erreichen." Möge - so

66 Bei T. MAUNZ / G. DÜRIG heißt es: „Wegen der Schwere der Folge (Vereinigungsverbot) wird
man als Voraussetzung des Verbots fordern müssen, daß sich der Handlungswille in kämpferisch
aggressiver Form äußert, m. a. W daß die Vereinigung die verfassungsmäßige Ordnung untergra
ben, sie beseitigen oder (nicht unwesentlich) beeinträchtigen will" (Rdnr. 127f). Ob man dies der
internationalen Scientology-Church unterstellen kann?
67 Nach A. von CAMPKNHAUSENs Feststellung von 1980 (Neue Religionen im Abendland,
S. 1550 reicht die bekannte Praxis für ein Verbot nicht aus. Ob er heute anders urteilen würde?
68 Gemäß Tagesordnungspunkt 2.5 („Strafrechtliche Überprüfung des Gebarens der ,Scientolo-
gy-Kirche'") beauftragten die Justizminister aus Besorgnis angesichts vorliegender Berichte, die
von psychischen und physischen Abhängigkeitsverhältnissen, von materieller Ausbeutung unter
Gewissenszwang und von Persönlichkeitszerstörungen durch Scientologen handeln, überdies
den Unterausschuß „Organisation der Staatsanwaltschaft", die Möglichkeiten strafrechtlicher Re
aktionen auf derartige Methoden und Handlungsweisen auszuloten. Zudem baten sie die Konfe
renz der für das Gesundheitswesen zuständigen Kolleginnen und Kollegen, zu überprüfen, inwie
weit das Instrumentarium des bestehenden Gesundheits- und Arzneimittelrechts geeignet sei, den
scientologischen Behandlungsmethoden auf psychischen und somatischen Gebieten zu begeg
nen.

69 Vgl. allgemein I. von MÜNCH: Grundgesetz-Kommentar, S. 248 (= Rdnr. 61)
70 Es ist bedauerlich, daß die von T. GANDOW bearbeitete Neuauflage des Haackschen Heftes
(1993) auch nach meinem monographischen Nachweis des Gegenteils an der These festhält,
Scientology sei - sofern man vom spätaufklärerischen ReligionsbegrifTeinmal absieht - „sicherlich
Religion" (Scientology, S. 62). Gewiß kommt das religiöse Selbstverständnis der Organisation dezi-
diert auch wieder in clem neuen New Era-Buch "Wliat is Scientology?" (1993) zum Tragen. Doch
eben dies gilt es konsequent zu hinterfragen.
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stehen kann, daß eine Beobachtung u. U. selbst für den Fall legitim sein
würde, daß Scientology gerichtlich doch erneut als „Religion“ 70 eingestuft
würde. Mit Sicherheit verhindert jedenfalls die Einstufung von Scientology
als „Weltanschauungsgemeinschaft“ eine solche Beobachtung nicht.

Als nicht eben weltanschauungsneutrale und als wirtschaftlich aufstreben-
de Organisation trägt Scientology ein Stück weit Züge einer politischen Be-
wegung. Der Ex-Scientologe N. PO'I‘THOFF spricht deshalb im Blick auf das
weite Feld der teils mehr, teils weniger mit der “Church” verbundenen Akti-
vitäten von „Hubbardismus“. Älteren Äußerungen zufolge strebt Scientology
„eine Evolution zu höheren Daseinsebenen des einzelnen und der ganzen
Gesellschaft an. Wir sind dabei, unsere Ziele zu erreichen.“71 Möge — so

66 Bei T MAUNZ / G. DÜRIG heißt es: „Wegen der Schwere der Folge (Vereinigungsverbot) wird
man als Voraussetzung des Verbots fordern müssen, daß sich der l-Iandlungswille in kämpferisch-
aggressiver Form äußert, m. a. W daß die Vereinigung die verfassungsmäßige Ordnung untergra-
ben, sie beseitigen oder (nicht unwesentlich) beeinträchtigen will“ (Rdnr. 127l). Ob man dies der
internationalen Scientology-Church unterstellen kann?
67 Nach A. von CAMPENHAUSENS Feststellung von 1980 (Neue Religionen im Abendland,

S. 155i) reicht die bekannte Praxis für ein Verbot nicht aus. Ob er heute anders urteilen würde?
68 Gemäß Tagesordnungspunkt 2.5 („Strafrechtliche Überprüfung des Gebarens der ‚Scientolo-

gy—Kirche‘“) beauftragten die Justizminister aus Besorgnis angesichts vorliegender Berichte, die
von psychischen und physischen Abhängigkeitsverhältnissen, von materieller Ausbeutung unter
Gewissenszwang und von Persönlichkeitszerstörungen durch Scientologen handeln, überdies
den Unterausschuß „Organisation der Staatsanwaltschaft“, die Möglichkeiten strafrechtlicher Re-
aktionen auf derartige Methoden und Handlungsweisen auszuloten. Zudem baten sie die Konfe-
renz der für das Gesundheitswesen zuständigen Kolleginnen und Kollegen, zu überprüfen, inwie-
weit das Instrumentarium des bestehenden Gesundheits- und Arzneimittelrechts geeignet sei, den
scientologischen Behandlungsmethoden auf psychischen und somatischen Gebieten zu begeg-
nen.
69 Vgl. allgemein I. von MÜNCH: GrundgesetzoKommentar, S. 248 (= Rdnr. 61)
70 Es ist bedauerlich, daß die von T. GANDOW bearbeitete Neuauflage des Haackschen Heftes

(1993) auch nach meinem monographischen Nachweis des Gegenteils an der These festhält,
Scientology sei — sofern man vom spätaufklärerischen ReligiOHSbegfifTeinmal absieht ‘ „sicherlich
Religion“ (Scientology, S. 62). Gewiß kommt das religiöse Selbstverständnis der Organisation dezi-
diert auch wieder in dem neuen New Era-Buch “What is Scientology?" (1993) zum Tragen. Doch
eben dies gilt es konsequent zu hinterfragen.
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HUBBARD - auf der Erde als dem angeblich „verrücktesten Planeten des gan

zen Universums" mittels Scientology eine „neue Zeit anbrechen"!^^ Mit
dem Pathos des Heilsbringers meint noch der gealterte „Philosoph", zum er
sten Mal überhaupt existiere eine wirksame Technologie, um das „Chaos"
umzukehren: Nach seiner Sicht befinden wir uns genau „am Wendepunkt

des Universums..., um das Dasein in seiner Gesamtheit nach langem Sturz

wieder aufwärts zu wenden."

Gesellschaftspolitisch ergibt sich daraus das pauschale Postulat: „Die Zei

ten müssen sich ändern!" HUBBARD fügt deutlich hinzu: „Und wir, die
Scientologen, werden sie verändern!" Immerhin haben sich nach seinem

Tod die Zeiten insofern geändert, als die halbromantischen Science-Fiction-

Dimensionen der ersten Jahrzehnte im Laufe des bereits angedeuteten

dynamischen Prozesses hin zu immer mehr Geld und Macht inzAvischen zu
nehmend konkreten planetarischen Plänen gewichen sind. POTTHOFF un

terstreicht:

„Scientology will die Staatsmacht und will die Weltherrschaft. Das ist das ein
deutige Ziel dieser Gruppe... Die Beweise, was Scientology wirklich will, lie
gen vor. Es gibt allein acht grüne Volumes, wie die Scientologen das nennen,
mit Schrift grün auf weiß. Das sind Policyletters, dezidierte Richtlinien, wie
man die Gesellschaft unterwandert, wie man gezielt Opinion-leader greift,
wie man sie zu Scientologen macht... Die veröffentlichten Ziele der Scientol-
ogy-Organisation sind 'Clear Planet' und 'Clear Universe'."

Analog dazu existieren Clear Deutschland-, Clear Italien-, Clear Frankreich-

Pläne... HUBBARD hatte zwar ausdrücklich versichert, Scientology verfolge

keine politischen Ziele. Und so weist denn auch die eingangs erwähnte

„Haß"-Broschüre die „Theorie, Scientologen würden nach der Weltherr
schaft streben", als Verleumdung zurück.^® Eher harmlos klangen HUB-
BARDs Worte zu Beginn der Scientology-Zeit: „Verändern Sie nie die Religion
eines Menschen oder seine politische Überzeugung; greifen Sie nie in die
Souveränität eines Staates ein. Lehren Sie den Menschen statt dessen, das zu

benutzen, was er besitzt und was er weiß, um unter jedem beliebigen politi

schen System zum ersten Mal eine wirkliche Zivilisation auf Erden zu schaf-

71 L. R. HUBBARD: Scientology - Die Grundlagen des Denkens (1979), S. 132

72 L. R. HUBBARD, in: The Auditor; 44 (1969)
73 Ders.: Scientology - Die Grundlagen des Denkens, S. 134
74 Hubbard Communication Office: Richtlinienbrief vom 31. 1. 83, korrigiert und wiederheraus
gegeben (in genehmigter deutscher Übersetzung) am 6. 2. 1983
75 L. R. HUBBARD: „Die Zeiten müssen sich ändern" (1990), S. 3

76 N. POTTHOFF in: Deutscher Bundestag, 12. Wahlperiode, Ausschuß für Frauen und Jugend,
14. Ausschuß, Protokoll der 13. Sitzung des Ausschusses für Frauen und Jugend am 9. 10. 1991,
S. 36 und 221
77 Vgl. L. R. HUBBARD: Grundlagen des Denkens, S. 132; vgl. auch S. 11. Doch bereits von 1951
stammen seine "Political Dianetics"!

78 Vgl. Chiirch of Scientology International (Hg.): Hass und Propaganda (1993), S. 13
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fen." Aber derselbe HUBBARD konnte schon ein paar Jahre später anders
tönen: „Wir sind die erste Gruppe auf der Erde, die weiß, wovon sie redet.
Also schön, halten Sie Einzug. Die Welt gehört uns. Übernehmen Sie sie."
Dieser Weisung entsprechen namentlich seine jungen, im Management
geübten Nachfolger unter der Regie von David MISCAVIGE, indem sie den
Hubbardismus als „eine Art fundamentalistischer Staatsreligion" mit inter
nationaler Machtentfaltung anstreben.

Und doch müssen die "Clear-Planet"- und auch „Clear-Deutschland"-Pläne
ein Stück weit immer noch im Horizont des Phantasie-Zieles "Clear Univer
se!" betrachtet werden. Das heißt natürlich keinesfalls, daß sie verharmlost
werden dürften. Es gibt den Willen zur totalen Expansion; es gibt die scien
tologischen Infiltrationsversuche in Wirtschaft (etwa Dutzende von deut
schen Firmen, die dem "World Institute of Scientology Enterprises" - WISE -
verbunden sind)^^ und Gesellschaft (ABLE; sogenannte Gung-ho-Gruppen).
Relativ bekannt sind mittlerweile bereits Vorfeld- oder Tarn-Organisationen,
die unter Bezeichnungen wie z. B. „Narconon", „Crimanon", „VEM - Ver
band engagierter Manager e. V" und „MUT - Menschen gegen Unterdrük-
kung der Toleranz" (oder, wie neuerdings am Ende der eingangs erwähnten
Broschüre definiert: „Mitbürger unterstützen Toleranz") letztlich der scien
tologischen „Brücke" zur „totalen Freiheit" zuarbeiten. Versuche von Scien
tologen, über wirtschaftliche, politische und verbandsmäßige Präsenzen in
direkten oder gar direkten Einfluß auf unsere Gesellschaft zu gewinnen,
sollten insgesamt weder über- noch unterschätzt werden. Wenn aber POIT-
HOFF formuliert, es ticke „bereits die Zeitbombe zum Sturz der Demokra
tie" so dürfte diese Befürchtung angesichts der faktischen Größen- und
Machtverhältnisse doch überspitzt sein. Damit es allerdings nicht so weit
kommt, daß eine solche Zeitbombe eines Tages wirklich zu ticken beginnt,
ist gesamtgesellschaftliche Wachsamkeit durchaus geboten. Solange sich
freilich in der derzeitigen Beweis- und Urteilslage nichts Wesentliches än
dert, kommt neben der politischen und journalistischen Aufklärung vor al
lem auch der weltanschaulich-religiösen Auseinandersetzung mit Scientolo
gy ein hoher Stellenwert zu. A. von CAMPENHAUSEN hat recht: „Die neuen
Sekten stellen in erster Linie nicht ein rechtliches Problem dar, sondern ein

79 L. R. HUBBARD: Grundlagen des Denkens, S. 14
80 HCO-Bulletin vom 15. 9. 1959, „Hubbard Verbreitungskurs, Erfolge!"
81 So N. J. POTTHOFF: Scientology Analyse (1993), S. 40f. „Wesentlich für die Entstehung des
Hubbardismus ist das Konzept von Miscavige, Hubbards Sternenkriege zurück auf die Erde zu ho
len. Die OT's werden nun nicht mehr für den intergalaktischen Kampf gegen Xenu ausgebildet
sondern für den Marsch durch die irdischen Institutionen" (S. 94).
82 Scientology-Firmen sind zwar offensichtlich von der "Church" selbst unabhängig, doch über
Franchise- und Lizenz-Verträge mit Scientolog>' verwoben, wie ihre - allerdings nicht immer vorlie
gende - Mitgliedschaft in der WISE-Organisation "World Institute of Scientology Enterprises" ver
rät. Informationen bietet neben dem erwähnten Buch von L. v. BILLERBECK / F NORDHAUSFN
(1993) auch das angekündigte Werk von N. POITHOFF: „Netzwerk Scientology".
83 N. POTTHOFF: Scientology Analyse, S. 42

556 Werner Thiede

fen.“ 79 Aber derselbe HUBBARD konnte schon ein paar Jahre später anders
tönen: „Wir sind die erste Gruppe auf der Erde, die weiß, wovon sie redet.
Also schön, halten Sie Einzug. Die Welt gehört uns. Übernehmen Sie sie.“ 8°
Dieser Weisung entsprechen namentlich seine jungen, im Management
geübten Nachfolger unter der Regie von David MISCAVIGE, indem sie den
Hubbardismus als „eine Art fundamentalistischer Staatsreligion“ 81 mit inter-
nationaler Machtentfaltung anstreben.

Und doch müssen die "Clear—Planet"- und auch „Clear-Deutschland“-Pläne
ein Stück weit immer noch im Horizont des Phantasie-Zieles “Clear Univer-
se!” betrachtet werden. Das heißt natürlich keinesfalls, daß sie verharmlost
werden dürften. Es gibt den Willen zur totalen Expansion; es gibt die seien-
tologischen Infiltrationsversuche in Wirtschaft (etwa Dutzende von deut-
schen Firmen, die dem “World Institute of Scientology Enterprises” — WISE —
verbunden sind)82 und Gesellschaft (ABLE; sogenannte Gung-ho-Gruppen).
Relativ bekannt sind mittlerweile bereits Vorfeld- oder Tarn-Organisationen,
die unter Bezeichnungen wie z. B. „Narconon“, „Crimanon“, „VEM —- Ver-
band engagierter Manager e. V“ und „MUT — Menschen gegen Unterdrük—
kung der Toleranz“ (oder, wie neuerdings am Ende der eingangs erwähnten
Broschüre definiert: „Mitbürger unterstützen Toleranz“) letztlich der seien-
tologischen „Brücke“ zur „totalen Freiheit“ zuarbeiten. Versuche von Scien-
tologen, über wirtschaftliche, politische und verbandsmäßige Präsenzen in-
direkten oder gar direkten Einfluß auf unsere Gesellschaft zu gewinnen,
sollten insgesamt weder über— noch unterschätzt werden. Wenn aber POTT-
HOFF formuliert, es ticke „bereits die Zeitbombe zum Sturz der Demokra-
tie“ 83, so dürfte diese Befürchtung angesichts der faktischen Größen- und
Machtverhältnisse doch überspitzt sein. Damit es allerdings nicht so weit
kommt, daß eine solche Zeitbombe eines Tages wirklich zu ticken beginnt,
ist gesamtgesellschaftliche Wachsamkeit durchaus geboten. Solange sich
freilich in der derzeitigen Beweis- und Urteilslage nichts Wesentliches än-
dert, kommt neben der politischen und journalistischen Aufklärung vor al—
lem auch der weltanschaulieh-religiösen Auseinandersetzung mit Scientolo-
gy ein hoher Stellenwert zu. A. von CAMPENHAUSEN hat recht: „Die neuen
Sekten stellen in erster Linie nicht ein rechtliches Problem dar, sondern ein
79 L. R. HUBBARD: Grundlagen des Denkens, S. 14
80 HCO-Bulletin vom 15. 9. 1959, „Hubbard Verbreitungskurs, Erfolge!“
81 So N. J. PO’I‘THOFF; Scientology Analyse (1993), S. 40f. „Wesentlich für die Entstehung desHubbardismus ist das Konzept von Miscavige, Hubbards Sternenkriege zurück auf die Erde zu ho-len. Die O'l"s werden nun nicht mehr für den intergalaktischen Kampf gegen Xenu ausgebildet,sondern für den Marsch durch die irdischen institutionen“ (S. 94).
82 Scientology-Firmen sind zwar offensichtlich von der “Church” selbst unabhängig, doch überFranchise— und Lizenz-Verträge mit Scientology verwoben, wie ihre — allerdings nicht immer vorlie-gende —- Mitgliedschaft in der WISE-Organisation “World Institute of Scientology Enterprises" ver—rät. Informationen bietet neben dem erwähnten Buch von L. v. BILLERBECK/F. NORDHAUSEN(1993) auch das angekündigte Werk von N. POT’I’HOFF: „Netzwerk Scientology“.
83 N. POTTHOFF: Scientology Analyse, S. 42



Problemfall Scientology 357

geistiges... Nur mit geistigen und geistlichen Waffen kann man hoffen, ihnen
mit Erfolg entgegentreten zu können."

Zusammenfassung

Die von R. L. Hubbard entworfene Ethik der
Scientology Church geht sozialdarwinistisch
vom Prinzip des Überlebens für das Indivi
duum und auf höherer Stufe für die Gruppe
aus. Dementsprechend verträgt diese pseu-
doreiigiöse Organisation keine Kritik, be
kämpft aber ihre Kritiker und Gegner. Ihr
Wille zur totalen Expansion, also auch zur
Machtentfaltung auf säkularen Gebieten ruft
nach gesamtgesellschaftlicher Wachsamkeit.
Unabhängig von der Frage, ob für diesen
„geistesmagischen Konzern" der Charakter
einer Weltanschauungsgemeinschaft gel
tend zu machen ist, die auf Religionsfreiheit
pochen dar^ fordert ihr psychotechnisches
und ethisches Gebaren zu juristischer Über
prüfung und Handhabung heraus.

Scientology
L. R. Hubbard

Ethik

Recht

Summary

The kind of ethics devised by R. L. Hubbard
and practised by the Scientology Church is,
like social darwinism, based on the principle
of survival of the individual and, on a higher
level, of the group. This is why this pseudo-
religious Organisation refuses any type of
criticism and even fights against its critics
and opponents. As it is determined on total
expansion, i. e. also on the expansion of
power in secular fields, the public as a
whole is urged to be constantly on the alert.
Apart from tlie question wheüier this "psy-
cho-magic combine" may insist on being
considered some kind of ideological group
entitled to religious liberty, its psychotechni-
cal as well as ethical conduct requires to take
legal action.

Scientology
L. R. Hubbard

Ethics

Law
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Frauenforschung scheint „hoffähig", d. h. von „Tonangebenden" in Wissen

schaft und Politik akzeptiert worden zu sein. Diesen Eindruck erhält man zu
mindest, wenn man sieht, daß es inzwischen 67 Frauenforschungsprofessu
ren in unterschiedlichen Bereichen in der Bundesrepublik Deutschland gibt.
Renate KLEIN weiß gar von mittlerweile rund 200 Forschungszentren für
Frauenforschung, erwähnt Bibliotheken für feministische Wissenschaft, na-
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tional und international stattfindende Frauenforschungskonferenzen und ein
immer besser funktionierendes Networking. ̂
Wer nun allerdings meint, diese Entwicklung könne mit Stolz und Zufrie

denheit erfüllen und vor allem die Inhaberinnen der entsprechenden Frauen
forschungsprofessuren dürften sich nun dem Alltagsgeschäft des wissen
schaftlichen Arbeitens und Forschens in ihrem Fachgebiet widmen, der oder
die hat weit gefehlt: Frauenforschung bleibt ein Novum, das mit den her

kömmlichen Strukturen der Wissenschaft nicht ohne weiteres verträglich ist
und auch nicht sein will. Mit den beiden aus meiner Sicht zentralen Zielen

von Frauenforschung, nämlich zum einen den Androzentrismus der Wissen

schaft zu beseitigen, d. h. das Vorherrschen der Sichtweise des Mannes und

auf den Mann zu überwinden, zum anderen Herrschaftsformen - zu denen

auch patriarchale Herrschaft gehört - abzubauen, d. h. Frauen ein selbstbe

stimmtes Leben zu ermöglichen; mit diesen beiden Twielen - Frauensicht und

Frauenteilhabe - wird das bestehende Wissenschaftssystem grundlegend in
Frage gestellt.

In diesem Überblicksbeitrag soll in aller Kürze die Entwicklung der Frauen
forschung aufgezeigt werden. Ihr erstes Anliegen war, Frauen sichtbar zu ma

chen, nachdem unübersehbar wurde, daß Frauen in der Wissenschaft in dop
pelter Hinsicht fehlten: als Forschungssubjekte wie als „Forschungsobjekte".
Wesentliche theoretische Leistung dazu war, Geschlecht als soziale Kategorie,
die unterhalb aller anderen Kategorisierungen liegt, zu verdeutlichen und die

Differenzen der Geschlechter zunächst herauszuarbeiten. Spätestens an der
Definition der Differenz wurde jedoch deutlich, daß die Frage, wie Frauenteil

habe aussehen solle, nicht eindeutig zu beantworten ist. Die Bearbeitung der
in unterschiedlichen Strategien zum Ausdruck kommenden Gegensätze führ

te zum heutigen Stand der Frauenforschung, bei dem der Blick auf die Entste
hung und Veränderung der Konstruktion von Geschlechterdifferenz gelegt
wird.

1. Erstes Anliegen der Frauenforschung:
Frauen sichtbar machen

Der Beginn von Frauenforschung in der Bundesrepublik Deutschland - falls
sich überhaupt eindeutig von einem solchen sprechen läßt - kann an der er
sten Berliner Sommeruniversität der Frauen 1976 zum Thema „Frauen in der

Wissenschaft" festgemacht werden. Zwei Kritikpunkte waren damals zentral
für die Kennzeichnung der Wissenschaft als männlich:

I R. KLEIN: Intellekt und Leidenschaft (1991); vgl. auch A. SCHLÜTER (Bearb.): Forschung in
Nordrhein-Westfalen (1987)
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und auch nicht sein will. Mit den beiden aus meiner Sicht zentralen Zielen
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in unterschiedlichen Strategien zum Ausdruck kommenden Gegensätze führ-
te zum heutigen Stand der Frauenforschung, bei dem der Blick auf die Entste-
hung und Veränderung der Konstruktion von Geschlechterdifferenz gelegt
wird.

1. Erstes Anliegen der Frauenforschung:
Frauen sichtbar machen

Der Beginn von Frauenforschung in der Bundesrepublik Deutschland — falls
sich überhaupt eindeutig von einem solchen sprechen läßt — kann an der er-
sten Berliner Sommeruniversität der Frauen 1976 zum Thema „Frauen in der
Wissenschaft“ festgemacht werden. Zwei Kritikpunkte waren damals zentral
für die Kennzeichnung der Wissenschaft als männlich:

l R. KLEIN: Intellekt und Leidenschaft (1991); vgl. auch A. SCHLÜTER (Bearb): Forschung in
Nordrhein-Westfalen (1987)
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ä) Teilhabe am Wissenscbaftssystem

Der erste betrifft die Teilhabe von Frauen am Wissenschaftssystem. Nach da

mals knapp 70 Jahren Zulassung von Frauen zu akademischer Bildung und
nach etwa 25 Jahren grundgesetzlich verankerter Gleichberechtigung von
Frauen und Männern war der Zugang zur Wissenschaft höchst ungleich auf

die Geschlechter verteilt. Dieser Zustand besteht leider nach wie vor. Nach

mittlerweile 17 Jahren Frauenforschung gibt es zwar ein Instrumentarium zur

Frauenförderung - nicht nur im Wissenschaftsbetrieb. Real hat sich allerdings

wenig gebessert: Eindrucksvoll läßt sich dies grafisch darstellen (vgl. Abb. 1):

Frauenanteile an deutschen Universitäten und Kunsthochschulen 1990

„Die männliche Hochschule frißt ihre Frauen"

Studentinnen

41,2%

wiss. Mitarbeiterinnen Professorinnen

22,3% 5,3%

58,8%

Studenten

77,3%

wiss. Mitarbeiter

54,7%

Abb. 1

Indem jeweils Tortendiagramme, die den Frauenanteil an den Studentinnen,

den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen sowie den Professorinnen darstel

len, nebeneinander präsentiert werden, zeigt sich anschaulich, - assoziiert

man mit den Kreisen einen Kopf mit geöffnetem Maul - wie „die männliche

Universität ihre Frauen frißt".

Die Zielsetzung, mehr Frauen in die Wissenschaft zu integrieren, ist inzwi

schen bei breiten Kreisen - wenngleich noch keineswegs allgemein - akzep
tiert. Sie zu verwirklichen stellt ein zentrales Anliegen der Frauenpolitik dar.
Die Unterrepräsentanz von Frauen stellt aber nicht nur ein Problem für die
Gleichberechtigung dar, sie zeitigt auch inhaltliche Konsequenzen - dies war

der zweite Kritikpunkt der beginnenden Frauenforschung.
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b) Ausblendung und Abwertung von Frauen

Frauen, die sich mit Wissenschaft beschäftigten, mußten feststellen, daß ihre

Lebensbereiche, ihre Erfahrungen und ihre Erkenntnisse in der Regel keine
Entsprechungen in den Gegenständen, Theorien und Methoden der Wis

senschaften hatten. Am deutlichsten wurde dies in der Soziologie: Die Haus

arbeit als Domäne von Frauen fand keinen Einbezug in den Arbeitsbegriff
und damit auch nicht in die entwickelten Gesellschaftstheorien. Mit ihrem

Vortrag ,Arbeit aus Liebe, Liebe als Arbeit" begannen Gisela BOCK und Bar
bara DUDEN auf der ersten Frauensommeruniversität eine Auseinanderset

zung, die mittlerweile zu deutlichen Veränderungen der Soziologie, der Ge
schichtswissenschaft und - dort allerdings noch am wenigsten - der Ökono
mie führte.^

Die kritische Durchforstung der Wissenschaften deckte nahezu überall ei

nen „männlichen Blick" auf: So wurden beispielsweise in der Psychologie
Experimente und Untersuchungen nur an männlichen Probanden vorge
nommen, die Ergebnisse jedoch ungefragt auch für Frauen verallgemeinert.
Der amerikanische Entwicklungspsychologe A. GESELL ist dafür ein Beispiel:
Er beobachtete und untersuchte weiße Mittelschichtjungen, entwarf aber ei
ne allgemeine Entwicklungstheorie. Weitere Beispiele finden wir etwa in der
Pädagogik: Die Geschichte der Erziehung zeichnet die Erziehung von Jun
gen nach, gibt sie aber als Geschichte von Kindern aus. Derartige Verzerrun
gen sind keineswegs inzwischen - etwa dank der Frauenforschung - schon
überholt: In der Zeitschrift PÄDAGOGIK lief in den letzten Heften seit Sep
tember 1992 eine Serie „Pädagogisches Grundwissen". Im Dezemberheft
stellt Herbert GUDJONS, Pädagogikprofessor an der Universität Hamburg
die „Geschichte der Pädagogik" vor. Zur Epoche der Aufklärung bezieht er
sich auch auf Jean Jaques ROUSSEAU, der mit seinem „Emile" und dessen
Gegenpart „Sophie" eine geschlechtsdifferente Erziehungstheorie entwickelt
hat, mit der sich die pädagogische Frauenforschung bereits mehrfach inten
siv auseinandergesetzt hat. Bei GUDJONS lesen wir jedoch unmittelbar
nachdem er ROUSSEAUs Roman „Emile" angesprochen hat:

„Rousseau entwirft anschließend die Konzeption einer Erziehung, die der
natürlichen Entwicklung des Kindes (und später des Jugendlichen) in einer
natürlichen Umgebung folgt... Im ,Gesellschaftsvertrag' zeigt er auf, wie die
Natur und der Eigenwille mit der Gesellschaft in Einklang kommen kann:
Das allgemeine Wohl ergibt sich aus der freiwilligen (weil vernünftigen) Un
terordnung des Einzelwillens unter den gemeinsamen Willen - zum Wohl al
ler. Das Kind ist damit endgültig - jedenfalls in der pädagogischen Theorie -
vom Objekt der Erziehung zum Subjekt geworden. Eine menschenfreundli
che Erziehung kündigt sich an."^

2 Vgl. Interdisziplinäre Forschungsgruppe Frauenforschung (1992)
3 H. GUDJONS: Geschichte der Pädagogik (1992), S. 45
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GUDJONS referiert ROUSSEAU also in einer Weise, als ob dieser mit seinem
Emile beide Geschlechter gemeint hätte. Er verallgemeinert damit die Aussa
gen zur männlichen Erziehung, ohne auf die Frage einzugehen, ob sie für
Frauen gleichermaßen gelten sollen oder können. Um die Verzerrung, die
dies bewirkt, richtig würdigen zu können, muß man vielleicht darauf hin
weisen, daß ROUSSEAU Sophies wichtigstes Entwicklungsziel in der Bezo-
genheit auf den Mann sah. Indem Frauen ausgeblendet werden, werden sie
gleichzeitig abgewertet. Neben der Ausblendung finden wir aber auch in
neueren Theorien explizite Abwertungen von Frauen, wie z. B. in der Theo
rie der Moralentwicklung des tonangebenden amerikanischen P.sychologen
Lawrence KOHLBERG. In seiner Stufentheorie können Frauen niemals die

höchste Stufe der moralischen Entwicklung erreichen. Carol GILLIGAN - ur
sprünglich seine Schülerin - hat mit ihren geschlechtsdifferenten Forschun
gen und dem Verweis auf „die andere Stimme" von Frauen die Wertimplika
tionen derartiger Forschungen deutlich gemacht.

Die ersten Arbeiten der Frauenforschung dienten vor allem dazu, Frauen
sichtbar zu machen, den Blick nicht mehr auf die männlich bestimmten Ent

wicklungen zu richten, sondern zu erforschen, wie Frauen leben und gelebt
haben. Hieraus ist eine Fülle von Arbeiten entstanden, die auch eine Reihe

bisher vermeintlich gesicherter Erkenntnisse in Frage gestellt haben.

2. Geschlecht als soziale Kategorie

In der Diskussion der ersten Arbeiten aus der Frauenforschung wurde aller

dings auch bald ersichtlich, daß der Blick auf Frauen nur ein Schritt im For
schungsprozeß sein kann, dies weitergehen muß in die Bearbeitung der Ge
schlechterverhältnisse.

a) Bedeutung des Geschlechtes

Die Wiederentdeckung des Geschlechts als Variable allein reicht nämlich
nicht aus, wenn nicht die Bedeutung des Geschlechts in den sozialen Bezü
gen erfaßt wird. Auch hierfür ein relativ neues Beispiel aus der pädagogi
schen Forschung:

Helmut FEND, Konstanzer Bildungsforscher, hat u. a. in einer Längs
schnittstudie Meinungsführerschaft in Schulklassen untersucht. Er fand bei

den jüngeren Kindern im Alter von 12, 13 Jahren gleich häufig Mädchen wie
Jungen als Meinungsführerinnen, während sich in den höheren Klassen die
Jungen durchsetzten. FEND versucht dann zu erklären, was Meinungsführer
schaft ausmacht. Er vermutet, „daß Meinungsführer nicht nur Vorreiter in
der Abwehr schulischer Rollenzumutungen sind und damit Modelle des (le
gitimen) Widerstands vorgeben, sondern daß sie zusätzlich eine wichtige
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Vorbildfunktion in der sozialen Entwicklung in dieser Lebensphase haben'"^.
Er entwickelt die Hypothese, daß sich Meinungsführer in der ,„Zone der
nächsten Entwicklung'" befinden, daß sie „einen Schritt voraus sind und da
mit Bilder repräsentieren, wie die Masse im nächsten Schritt sein könnte
und sein möchte"^. Bei dieser Erklärung kommt jedoch aus dem Blick, daß
in den höheren Klassen Jungen häufig zu den Meinungsfuhrern gehören.
Zugleich ist allerdings bekannt, daß Mädchen insbesondere in der Phase der
Adoleszenz zu den „Reiferen" zählen. Diese geschlechtsbezogenen Erklärun
gen werden aber von FEND in keiner Weise aufgegriffen. Aus unseren eige
nen Untersuchungen zur Koedukation geht hervor, daß Mädchen ein Bild
von Jungen haben, das diese als die Interessanteren, als diejenigen kenn
zeichnet, die sich trauen, Widerstand gegen schulische Normen und Anfor
derungen zu richten.^ Insofern erscheint mir eine Erklärung für die in der
Postadoleszenz vorherrschende Meinungsfuhrerschaft von Jungen weniger

eine Frage der Entwicklung als vielmehr eine Frage der sich durchsetzenden
Geschlechterdominanz zu sein.

Dieses letzte Beispiel sollte verdeutlichen, daß nicht nur das Nichtsehen
des weiblichen Geschlechts zu falschen Erkenntnissen führt, sondern daß es
darüber hinaus darum gehen muß, adäquate Erklärungen zu finden, in
denen das Geschlechterverhältnis und seine Entwicklung berücksichtigt
werden. Die in der Frauenforschung dazu entwickelten und diskutierten An
sätze lassen sich als drei Schritte charakterisieren: Der Sichtweise von Frau
en als Defizitwesen folgte die Betonung der Differenz zwischen den Ge
schlechtern. Die mit dieser Akzentuierung verbundenen Probleme führen
aktuell zum Versuch, die Konstruktion der Zweigeschlechtlichkeit als histo
risch gewordene und überwindbare zu begreifen.

b) Umwertung weiblichen Lebens

Zunächst einmal bedeutete das Sichtbarmachen von Frauen, ihre Unter
schiedlichkeit zu Männern darzulegen. Ihr geringerer Einbezug in Wissen
schaft, das Fehlen qualifizierter Frauen, das vermeintliche Desinteresse der
Frauen an technischen Berufen - dies alles erschien als Defizit: Frauen hat
ten, konnten, taten weniger als Männer, waren nicht „auf der Höhe der
Männer". Sehr schnell jedoch wurde bewußt, daß diese Sichtweise den An-
drozentrismus wiederum reproduzierte statt ihn zu überwinden. Dem An
spruch auf Gleichheit wurde deshalb die Betrachtung der Differenz entge
gengesetzt.

4 H. FEND: „Soziale Erfolge" im Biidungswesen (1991), S. 235
5 Oers., ebd.

6 H. FAULSTICH-WIEIAND: „Jungen und Mädchen sind wie ein Puzzlespiel... " (1992); dies.:
Koedukation aus der Sicht von Schülerinnen und Schülern (1993); H. FAULSTICH-WIEIAND/
M. HORSTKEMPER: „Ohne Jungs fehlt der Klasse der Pep!" (1992); dies.: „Nur Mädchen in einer
Klasse ist eine leere lÜasse" (1993)
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Frauenleben, Interessen und Fähigkeiten von Frauen wurden nunmehr

nicht als defizitär gesehen, sondern neu bewertet. Allzuleicht allerdings ge
riet diese Neubewertung zu einer einfachen Umwertung: Was vorher als Be
nachteiligung von Frauen angeprangert wurde - wie z. B. ihr Verweis auf die
Hausarbeit -, galt nun als Stärke - zeigte die Beziehungsfähigkeit von Frau
en. Stutzig machen mußte, daß diese Umwertung gerade auch von konser
vativen politischen Positionen vorgenommen wurde, wie z. B. von der CDU,
deren damaliger Generalsekretär Heiner GEISSLER 1986 einen Band zum
"Abschied von der Männcrgesellschaft" herausgab, um die „Leitsätze der

CDU für eine neue Partnerschaft zwischen Mann und Frau" zu begründen.

Frauen erschienen in dieser Betrachtungsweise als die besseren Menschen.
Ihr Einbezug in die Wissenschaft oder die Technik galt als Rettung der
Menschheit.

Vor allem von Seiten Giüner Frauen wurde zwar die Positivbewertung von

„weiblichem Leben" - vor allem die Fähigkeit zu gebären und das daran an
schließende Aufziehen der Kinder - geteilt, nicht aber die Orientierung auf
Technik und (Natur-)Wissenschaft. Gegen das Erobern und Verändern von
Institutionen wie auch der Wissenschaft - gegen die Frauenteilhabe also -
wurde die Rückbesinnung auf die eigenen Bereiche, der Rückzug in ver
meintliche Nischen gesetzt.^ Am pointiertesten wurde diese Position im
Müttermanifest der Grünen Frauen vertreten.^ Konsequent zu Ende ge
dacht, folgt daraus eine Separierung der Welten: hier die Frauenwelten, dort
die Männerwelten.

3. Zweites Anliegen der Frauenforschung:
Frauenleben verändern

An dieser Stelle wird deutlich, daß aus dem Sichtbarmachen von Frauen

bzw. dem Einbringen von Frauensicht in die Wissenschaft nicht geradlinig
die richtige Strategie für die Veränderung von Frauenleben und dem Abbau
von Herrschaft folgt. Von Anfang an aber wurde dieser Zusammenhang ex

plizit als lebensnotwendig für die Frauenforschung thematisiert. Am Beginn
der Frauenforschung galt der Bezug zur Frauenbewegung als unabdingbar.

aj Frauenbewegung

1977 veranstalteten Sozialwissenschaftlerinnen in Frankfurt einen ersten
Kongreß, nach dem sich dann der „Verein für sozialwissenschaftliche For
schung und Praxis für Frauen e. V" gründete.'^ Auf diesem ersten Kongreß

7 Vgl. M. MIES: Methodische Postuiate zur Frauenforschung (1978)
8 Zur Kritik vgl. R. GROSSMASS / Chr. SCHMERI. (Hg.): Feministischer Kompaß (1989); C. PINL:

Vom kleinen zum großen Unterschied (1993)
9 Dieser Verein war eine „autonome" Gegengründung zum Zusammenschluß von Soziologin-
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referierte Maria MIES über „Methodische Postulate zur Frauenforschung"^^.
Als ,Ausgangsthese" formulierte sie;

„Wenn Frauen anfangen, ihre Situation zu verändern - so wie es im Zusam
menhang der internationalen Frauenbewegung geschieht - dann hat das
Rückwirkungen auf die Forschungen, die sich mit der gesellschaftlichen Posi
tion der Frau befassen. Das trifft insbesondere zu für das, was heute allge
mein als 'Wbmen's Studies' (Frauenforschung) genannt wird. 'Women's Stu-
dies' bezeichnet nicht einfach die Tatsache, daß die Zielgruppe Eingang in
den akademischen Forschungsbetrieb gefunden hat, sondern bedeutet, daß
sich engagierte Frauen im Hochschulbereich mit der gesellschaftlichen Un
terdrückung der Frauen insgesamt so beschäftigen, daß sie auf eine Aufhe
bung dieser Unterdrückung hinwirken. Dabei sind sie sowohl Betroffene, die
diese Unterdrückung in irgendeiner Weise selbst erfahren haben, und gleich
zeitig Forschende, die sich wissenschaftlich mit dieser Unterdrückung und
den Möglichkeiten ihrer Aufhebung befassen.

Maria MIES definiert dann als „methodologische Postulate einer engagierten
Frauenforschung" „bewußte Parteilichkeit", „Sicht von unten", „aktive Teil
nahme an emanzipatorischen Aktionen und die Integration von Forschung
in diese Aktionen", „Veränderung des Status Quo als Ausgangspunkt wissen
schaftlicher Erkenntnis", Abhängigkeit der Wahl des Forschungsgegenstan
des „von den allgemeinen Zielen und den strategischen und taktischen Er
fordernissen der sozialen Bewegung zur Aufhebung von Ausbeutung und
Unterdrückung von Frauen". Schließlich folgt aus all dem: „Der Forschungs
prozeß wird zu einem Bewußtwerdungsprozeß, sowohl für die bisherigen
Forschungssubjekte als auch für die bisherigen Forschungsobjekte"!^.
Wenngleich diese Postulate vielfältige Auseinandersetzungen - vor allem

um die Frage, inwieweit mit ihnen tatsächlich eine Methodologie begründet
wurdei'i - hervorgerufen haben, bestimmen sie bis heute die Diskussion.
Brigitte BRÜCK u. a. definieren in ihrer „feministischen Soziologie" als
Grundsätze feministischer Wissenschaft:

- Überwindung des Androzentrismus
- Anwendung der Gender-Perspektive

- Förderung der Emanzipation der Frauen
- Parteilichkeit und persönliche Betroffenheit

nen in der „Sektion Frauenforschung in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie". Der Verein
gibt seit 1978 regelmäßig die Zeitschrift „Beiträge zur feministischen Theorie und Praxis" heraus.
10 M. MIES: Methodische Postulate (1978)
11 Dies., ebd., S. 44f.
12 Dies., ebd., S. 47ff.

13 Dies., ebd., S. 51
14 Vgl. Methoden der Frauenforschung (1984); Interdisziplinäre Forschungsgruppe Frauenfor
schung (1992)
15 B. BRÜCK u. a.: Feministische Soziologie (1992)
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- Verbindung zur Autonomen Frauenbewegung und Bezug zur Praxis
- Interdisziplinarität.

b) Methodenvielfalt

Die Methodenfrage wird heute nicht mehr krude aus den Postulaten Partei
lichkeit und Betroffenheit hergeleitet: Aus der Kritik daran, „Frausein"
schon mit Expertinnenstatus gleichzusetzen^^ und subjektive Empfindun
gen zur Richtschnur zu machen, aus der eine Bezugnahme auf sogenannte
„weiche" Methoden - sprich qualitative Forschungsansätze - folgte, ist in
zwischen eine reflektierte Methodenvielfalt geworden.^®
Nach wie vor wird jedoch gerungen um die Bedeutung eines Bezugs zur
Frauenbewegung - und damit um die Bindung der Forschung an das Ziel ei
ner „Frauenbeffeiung". Renate KLEIN konstatiert:

,Anders als vor 20 Jahren scheint es heute vielen Frauenforscherinnen nicht
mehr selbstverständlich, den einst als lebensnotwendig erkannten Zusam
menhang zwischen den Zielen der Frauenö^rem/zg^bewegung und dem
Frauenstudium der Frauenforschung in ihre Lehre und Forschung miteinzu-
beziehen."^^

Renate KLEIN reklamiert ein Festhalten an diesem Zusammenhang:

„Theorie und Praxis von Frauenstudien und Frauenforschung müssen un
trennbar miteinander verbunden bleiben. Die Leidenschaft, die unsere Ar

beit inspiriert, weil damit tatsächlich Leben geändert werden können, darf
nicht verloren gehen."

Unklar geworden ist - dies wurde weiter oben bereits deutlich gemacht -
die Zielrichtung der Veränderung. Sie wiederum ist nicht losgelöst vom
theoretischen Stand der Frauenforschung: Wenn Differenzen zwischen den
Geschlechtern feststellbar sind, dann kann eine Veränderung bedeuten, die

se Differenzen zugunsten von Gleichheit abzubauen. Sie kann aber auch das
Gegenteil beinhalten, nämlich die Differenzen zu erhalten und anders mit
ihnen umzugehen.

4. Stand der Frauenforschung heute

Nun kann zweifellos nicht geleugnet werden, daß wir tatsächlich deutliche
Unterschiede zwischen Frauen und Männern ausmachen können - jenseits

16 Vgl. K. GOTTSCHALL: Lehrende in der Frauenforschung (1991)
17 Maria MIES hatte Fragebögen umstandslos zu „herrschaftsstabilisierenden Methoden" erklärt,

vgl. M. MIES: Methodische Postulate (1978), S. 41
18 Vgl. R. BECKER-SCHMIDT: Frauenforschung (1992); U. ENDERS-DRAGÄSSER/ B. SELLACH:
Autonome Frauenforschung (1993)

19 R. KLEIN: Intellekt und Leidenschaft (1991), S. 156
20 Dies., ebd., S. 157
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des biologischen Unterschieds, der wie auch in neuesten Erkenntnissen im

mer wieder belegbar, allerdings weit stärker sozial geformt als physisch de

terminiert wird. Entscheidend ist jedoch, wie diese Unterschiede theore
tisch und methodisch gefaßt, wie sie erklärt werden.
Eine Form ist die Festschreibung der Unterschiede durch ihre Ontologisie-

rung. Sie findet sich insbesondere in jenen Arbeiten, die Frauen als „anders"

beschreiben, die davon ausgehen, Frauen hätten eine andere Moral^^ oder
ein anderes Denken^^ als Männer. Ich halte dies für den falschen Weg. Er
läßt aus dem Blick verlieren, daß die Differenzen innerhalb der Gruppe der
Frauen oft größer sind als die zwischen Frauen und Männern und daß um

gekehrt Ähnlichkeiten zwischen Frauen und Männern manchmal größer
sind als solche zwischen Frauen.

ä) Geschlecht als soziale Kategorie

Aber auch eine immer stärkere Abstraktheit der BegriJBflichkeiten, wie sie

von „herkömmlichen" Wissenschaften als vermeintlich geschlechtsneutrale

Formulierungen gewählt werden - oder wie - dies ein Beispiel aus der Pra

xis - ein Lehrer in einem Modellversuch äußerte, für ihn gäbe es keine
Schülerinnen oder Schüler, sondern nur schulbezogene Personen, diese Ab

straktion ist ebenfalls der falsche Weg. Nicht nur birgt er die anfangs ge
nannten Gefahren der Ausblendung von Frauen, er erlaubt auch nicht, die

Differenzen vermeintlich gleicher Vorgänge zu sehen. Gleiche Tätigkeiten
z. B. sind für Mädchen und Jungen keineswegs gleich: Ein fußballspielendes
Mädchen erfährt etwas anderes als ein fußballspielender Junge, ein geschirr
spülendes Mädchen etwas anderes als ein geschirrspülender Junge. Dies

sollte ja gerade dadurch deutlich gemacht werden, daß Geschlecht als sozia
le Kategorie und nicht als bloße Variable herausgearbeitet wurde.
Die Geschlechterdifferenz konstituiert sich im kulturellen Symbolismus,

in der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung und in der individuellen Iden
titätsentwicklung. Alle drei Ebenen gilt es im Forschungsprozeß und in der

Theorie zu berücksichtigen. Entscheidend dafür ist, die Entstehung und Ver
änderung der Konstruktion von Geschlechterdifferenz zu untersuchen. In
nerhalb der Frauenforschung gibt es - und dies ist der aktuelle Stand,
wenngleich die anderen Ansätze weder überholt noch überflüssig sind —
spannende Diskussionen um die Bedeutung der Differenz. Sie reichen von
den erkenntnistheoretischen Prämissen der Aufhebung des Androzentris-

mus durch Frauen - festmachbar an der Frage „Wer ist das ,wir' in der femi

nistischen Theorie?" - zu den wissenschaftstheoretischen Perspektiven,

21 Vgl. C. GILLIGAN: Die andere Stimme (1984); zur Kritik G. NUNNER-WINKLER (Ilg.): Weibli
che Moral (1991); K. DAVIS: Die Rhetorik des Feminismus (1991)
22 M. F. BELENKY u. a.: Das andere Denken (1989); zur Kritik C. PINL: Vom kleinen zum großen
Unterschied (1993)
23 S. UARDING: Feministische Wissenschaftstheorie (1990)
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die insbesondere die Notwendigkeit von Historisierung und Kontextualisie-
rung der Methoden und Forschungsansätze betreffen.
Naive und konservative Auffassungen nehmen die biologischen Differen

zen von Frauen und Männern als zentrales Klassifikationsmodell und - wie

schon ausgeführt - leiten daraus auch die sozialen und gesellschaftlichen
Unterschiede ab. In der Frauenforschung gab es sehr bald die Unterschei

dung zwischen "sex" und "gender", um zu verdeutlichen, daß nicht die bio
logischen Kategorien zentral sind, sondern die kulturellen Momente der
Herstellung von Geschlecht - von "gender".

b) Biologische Unterschiede

Inzwischen allerdings haben Arbeiten aus der Frauenforschung zunehmend

gezeigt, daß auch diese Unterscheidung letztlich nicht sinnvoll ist. Histori
sche Untersuchungen über Körpervorstellungen machen deutlich, wie ge
sellschaftliche Prozesse auch die Wahrnehmungen von Körper ändern.^^ Die
Zuordnung zu einem von zwei Geschlechtern ist dabei ebenso ein gesell
schaftlicher Prozeß: naturwissenschaftlich gesehen ließen sich mindestens
fünf verschiedene Kriterien angeben, die in der Regel beim einzelnen Men
schen keineswegs immer in gewünschter Eindeutigkeit auftreten:

„Der Rekurs auf natürliche Unterschiede als solcher ist gar nicht so einfach,
sobald expliziertes, naturwissenschaftliches Wissen zum Referenzpunkt ge
macht wird. Die Naturwissenschaften selbst machen nämlich weniger ein

deutige Aussagen, als es der Theorie der Geschlechtlichkeit wohl lieb ist. So-
matisch-körperlich lassen sich fünf Möglichkeiten der Geschlechterbestim
mung unterscheiden:

1. Chromosomengeschlecht: es bestimmt sich nach der Geninformation im
Erbgut;

2. Keimdrüsengeschlecht: infolge der Geninformation der Geschlechtschro
mosomen differenzieren sich die Keimdrüsen zu Eierstöcken oder Hoden;

3. morphologisches Geschlecht: vor allem dank Hormonen bilden sich die
inneren Geschlechtsorgane, die äußeren Geschlechtsorgane und der ge
schlechtstypische Körperbau heraus;

4. Hormongeschlecht: es definiert sich durch die unterschiedliche Konzen
tration der Geschlechtshormone;

5. geschlechtstypische Besonderheiten im Gehirn: sie steuern die Ausschüt
tung gonadotroper Hormone (...).

Von einer streng biologischen Geschlechtsdefmition, die zugleich eindeutig
ist, kann also nicht gesprochen werden; biologische Theorie und Alltagstheo
rie passen nicht nahtlos aufeinander. Doch eine Wirklichkeitsinterpretation,
die eine überlappende Verteilung mit sich bringen würde, enthielte für unse-

24 Th. LAQUEUR: Auf den I.eib geschrieben (1992); U. STRECKEISEN: Die Sozialwissenschaften
und das soziale Geschlecht (1991)
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die insbesondere die Notwendigkeit von Historisierung und Kontextualisie-
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Unterschiede ab. In der Frauenforschung gab es sehr bald die Unterschei-
dung zwischen “sex” und “gender”, um zu verdeutlichen, daß nicht die bio-
logischen Kategorien zentral sind, sondern die kulturellen Momente der
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re Gesellschaft offensichtlich zuviel Vagheit. In der Alltagstheorie der Ge-
schlechüichkeit dürfte die Bezugnahme auf das morphologische Geschlecht
im Vordergrund stehen. Ein innerbiologischer Grund dafür, weshalb gerade
das morphologische Geschlecht für die geschlechtliche Differenzierung den
Ausschlag geben soll, dürfte nicht einfach zu finden sein. Hier scheint das
kulturelle Festmachen des Geschlechts am Sichtbaren determinierend zu
werden".

c) Soziale Differenzen

Insofern lassen sich biologische Unterschiede nicht als Konstitutionsbedin

gungen für soziale Differenzen heranziehen, muß vielmehr der kulturelle
Prozeß der Vergeschlechtlichung untersucht werden. Regine GILDEMEISTER
und Angelika WETTERER heben drei Punkte als Konsequenz dieser Erkennt
nis hervor:

„1. Die analytische Unabhängigkeit von körperlichem Geschlecht (sex), sozi
aler Zuordnung zu einem Geschlecht (sex category) und sozialem Ge
schlecht (gender) trägt der Einsicht Rechnung, daß die soziale Konstruktion
der Zweigeschlechtlichkeit nicht unmittelbar aus der biologischen Ausstat
tung des Menschen abgeleitet werden kann.
2. Die wechselseitig reflexive Beziehung zwischen körperlichem Geschlecht
und sozialer Geschlechtszuordnung bietet Ansatzpunkte, um herauszuarbei
ten, wie Natur als kulturell gedeutete gleichwohl an zentraler Stelle - und sei
es nur als Unterstellung - in die Konstitution des Geschlechts eingeht.
3. Die interaktive und situationsspezifische Verortung des Prozesses und der
Herstellung und Validierung von sozialem Geschlecht bewahrt schließlich
vor dem Mißverständnis, das Geschlecht sei irgendwo im Individuum zu
verankern, als Merkmal oder Eigenschaft von Personen dingfest zu machen,
die im Alltagshandeln nur ihren Ausdruck finden."

Damit aber gibt es nur historisch vorfindbare Differenzen, die kulturell ent
wickelt wurden und weiterhin entwickelbar sind. Gegen eine Ontologisie-
rung von Differenzen bedeutet ein solcher Ansatz, zu erforschen, wie Diffe
renzen begründet und wie sie reproduziert werden.

ä) Kritik von Differenzkonstruktionen

Frauenforschung heute muß also ihre Aufgabe in der Kritik von Differenz
konstruktionen sehen. Die Kategorie Geschlecht als soziales Merkmal wird
solange für Menschen beiderlei Ausprägung Eingrenzungen und Verhinde
rungen bringen, solange sie die dominante Klassifizierungskategorie dar
stellt. In der Aufdeckung der Konstituierungsprozesse von Vergeschlechtli
chung sowohl als Dekonstruktion der Differenzen wie auch umgekehrt als

25 U. STRECKEISEN: Die Sozialwissenschaften (1991), S. 158
26 R. GILDEMEISTER / A. WETTERER: Wie Geschlechter gemacht werden (1992), S 213
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Re-Konstruktion ihrer Herstellungsmodi liegt die Perspektive für feministi

sche Forschung.

Die Probleme dieses vdssenschaftlichen Ansatzes für das zentrale Anliegen

der Frauenforschung, Frauenleben zu verändein, sind allerdings nicht zu
übersehen. Gabriele GEIGER macht deutlich, daß Dekonstruktion als Metho

de feministischer Kritik wichtig ist, aber als Mittel politischer Strategie nicht
hilft:

„Die partielle Integration von Frauen im politischen Feld über Parteien, Ge
werkschaften und Verbände hat deutlich gemacht, daß sie - als Personen und

als Mediatorinnen frauenpolitischer Anliegen - in einem Paradox gefangen
sind: Sie müssen Gleichheitsforderungen vertreten, während ihr eigener Sta
tus und das Mittel der Wahl - Frauenförderung - zugleich wieder auf den
weiblichen Sonderort verweisen und die Differenz im Geschlechterverhältnis

reifizieren. Theoretisch wurde dieses Dilemma inzwischen sehr präzise be

nannt; auf analytisch-diskursiver Ebene ist ihm ... mittels der Methode der
Dekonstruktion auch beizukommen. Praxis ist jedoch nicht diskursiv, son
dern die Gleichzeitigkeit von gelebten Widersprüchen einerseits, notwendig
antagonistischen Zielsetzungen andererseits. Dekonstruktion als Methode fe
ministischer Kritik ist damit noch kein Instrument für das politische, situativ

gebundene Handeln. Welche Form die Dekonstruktion als Mittel politischer
Strategie annehmen könnte / müßte, dürfe ein zentrales Anliegen feministi
scher Auseinandersetzung der nächsten Zeit sein."^^

Für die feministische Strategie fordert GEIGER eine „Selbstbindung zur Soli
darität zwischen Frauen": „Solidarisch sein kann ich auch mit Nicht-Glei

chen, mit Tieren, mit Pflanzen, sofern ich zumindest irgendetwas als ähn

lich, vertraut, übereinstimmend wahrnehme."

e) Politische und moralische Kraft

Auch Sandra HARDING folgert aus ihrer Untersuchung der Rolle des Femi

nismus in der Wissenschaft, nicht die politische Dimension aus dem Auge

zu verlieren: Die Entstehung moderner Wissenschaft ist nicht mit den glei
chen Kategorien meßbar, die sie erst hervorgebracht hat. Vor-wissenschaft-

lich waren politische und moralische Kräfte, die die Herausbildung der Wis
senschaft ermöglichten und gleichzeitig Einfluß nahmen auf ihre Gestal

tung. Aus dieser Analyse ergibt sich dann auch die Perspektive einer femini
stischen Erkenntnistheorie: Die Inkohärenzen, Dilemmata, Dissonanzen

und Spannungsverhältnisse sind es, die Ideen und Vorstellungen zu entwik-
keln helfen. Nicht die Entwicklung einer kohärenten Theorie als guter
Zweck in sich selbst ist es, was wir brauchen, sondern die Fähigkeit, „be
stimmten Arten geistigen, politischen und seelischen Unbehagens einen

27 G. GEIGER: Postmoderner Feminismus (1993), S. 149
28 Dies., ebd., S. 158
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Wert beizumessen, und bestimmte allzu klare Lösungen für die von uns ge
stellten Probleme als ungeeignet, wo nicht gar gefährlich anzusehen" Der
Feminismus ist eine politische und moralische Kraft zur gesellschaftlichen
Veränderung, der ebenso wie die politischen Kräfte zu Beginn der Moderne
das Potential zur Veränderung auch des Verständnisses von Wissenschaft in
sich birgt.^®

Zusammenfassung

Das Spektrum der Veränderungen von Wis
senschaft, das durch Frauenforschung not
wendig wird, ist groß. Es spiegelt auch die
Entwicklung der Frauenforschung selbst wi
der, reicht von der Kritik an schlechter, weil
beschränkter Wissenschaft bis zu Ansätzen

einer neuen, auf feministischer Kritik be
gründeten Wissenschaftswissenschaft. Frau
enforschung hat sich von ihren Anfangen bis
heute erheblich verbreitert, ist aber noch
immer höchst unterschiedlich in den einzel
nen Wissenschaften vertreten. Während in
vielen Wissenschaften noch kaum ein Be

wußtsein für androzentrische Verzerrungen

existiert, findet zugleich in feministischen
Gruppierungen anderer Wissenschaften ein
elaborierter Diskurs über erkenntnis- und
wissenschaftstheoretische Implikationen fe
ministischer Kritik und daraus folgende
Veränderungen statt. Neben theoretischer
und vor allem interdisziplinärer Arbeit
bleibt Frauenforschung allerdings vor allem
eine politische Bewegung.
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Frauenforschung

Frauenbewegung

Wissenschaft

Summary

Women's studies will essentially bring about
a lot of changes within science which also re-
flect the development of women's studies as
such, ranging from criticisms of bad for be-
ing narrow science to the approaches of a
new science of science based on feminist

criticism. From its beginnings up to now
women's studies have significandy devel-
oped, but, nevertheless, are represented
very differendy within the various disci-
plines. Whereas in many sciences one has
not yet become conscious of androcentric
distortions, feminist-oriented groups within
a few sciences have already opened elabor-
ate discussions on epistemological as well as
scientific-philosophical implications of femi
nist criticism and the changes resulting.
However, apart from theoretical and, above
all, interdisciplinary work women's studies
primarily remaln a political movement.
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„...I-remde sind Vorboten der Pest, des
Krieges, man fürchtet die Möglichkeit
einer teuflischen Erscheinung,
weshalb man von ihnen auch nicht zu
rasch Geschenke nehmen soll...

1. Nationalitätenklischees

Zu einem der größten sozialen Probleme in Geschichte und Gegenwart zähle
ich die Konflikte, die von Begegnungen, feindlichen wie friedlichen, mit jfrem-
den Kulturen herrühren. Ethnozentrismus und Vorurteile, Fremdenangst

und Fremäenfurcht, woher auch immer sie ihren Ursprung haben mögen,
schaffen ein Klima von Feindseligkeiten, das zu den verschiedensten ökono
mischen, sozialen, kulturellen und religiösen Diskriminierungen fühii: und
das einer konfliktfreien oder zumindest konfliktarmen Akkulturation entge
gensteht. In Stereotypisierung und Stigmatisierung des Fremden, in den Na
tionalitätenklischees und verletzenden Witzen spiegelt sich diese Mentalität

ebenso wie in den zahlreichen Sprichwörtern, die der Verächtlichmachung
anderer Menschen dienen. In dem Buch „Fremde raus?"' fuhrt der Herausge

ber R. ITALIAANDER^ einige dieser bedauerlichen Beispiele an:

- „Es ist besser, vom eigenen Mann geschlagen zu werden, als von einem
Fremden geküßt." (Albanien)

- „Lieber ist mir des Vaterlandes Rauch als des Fremden Feuer." (Irland)

1 M. BETH: Fremder (ND 1987), S. 76
2 R. ITAIJAANDER (Hg.): „Fremde raus ?" (1983), S. 12
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- „Fremder Verstand bringt dich nicht vorwärts." (Italien)

- „Fremder Atem stinkt immer." (Litauen)

- „Eine in die Fremde gegebene Tochter gleicht einem in die Berge
geschossenen Pfeil." (Mongolei)

Es wäre nun weit gefehlt zu meinen, bei den Menschen in Albanien, Irland,
Italien, Litauen oder in der Mongolei hätte Feindseligkeit gegen Fremde
einen höheren Stellenwert als sonstwo auf der Welt. So nennt beispielsweise

der Anthropologe J. CONRAD^, auf dessen Forschungsergebnisse zu
Ethnozentrismus und Rassismus ich weiter unten noch hinweisen werde,

einige verallgemeinernde Aussagen, wie sie „wohl in allen zeitgenössischen
Volksgruppen" zu hören sind:

- „Sie sind nicht solche Menschen wie wir."
- „Man kann ihnen nicht trauen."

- „Sie sind von Natur aus faul."
- „Im Grunde sind sie noch Wilde."
- „Sie haben weniger Intelligenz als wir."
- „Sie haben keine sittlichen Grundsätze."

Das ist nur eine der Willkür überlassene Auswahl. Die Vorgeschichte zur
Stigmatisierung und Dämonisierung fremder Völker beginnt in der
europäischen Tradition im Mythos; die Kyklopen oder der fremde
Ankömmlinge opfernde ägyptische König BiisiHs mögen für viele Beispiele
der antiken Mythographie stehen.
Der Abbau dieser fremdenfeindlichen Vorurteile erweist sich als äußerst

vielschichtiges und langwieriges pädagogisches Unternehmen, an dem
Generationen von Idealisten, Menschenrechtlern und Vertretern ver
schiedenster Fachwissenschaften arbeiten. „Das Problem des Anderen", das
T. TODOROW^ eindrucksvoll am Exempel der Begegnung Europas mit den
Indianern in der Phase der Eroberung Amerikas beschreibt und interpretiert,
ließ sich, wie die Geschichte lehrt, durch die Kodifizierung der Men
schenrechte nur in einem sehr bedingten Rahmen lösen. Zunehmender
Tourismus, Studium der „Fremd"-Sprachen (als Gegensatz zur „Mutten-
Sprache) und viele andere neuzeitliche Möglichkeiten des Kennenlernens
fremder Nationen und Völkerschaften durch die verschiedenen Medien
haben ebenfalls ein wenig dazu beigetragen, das Verständnis für andere
Kulturen zu fördern, was ohne Zweifel damit zu tun hat, daß mit der
Erweiterung der Kenntnisse über die unbekannte Welt vorhandene Ängste
abgebaut werden können. Darin liegt auch eine Chance für den Historiker,
der ebenso wie die Fachvertreter vieler anderer Wissenschaftsdisziplinen zur
Reduzierung bestehender Fremdenfurcht beitragen könnte. So wie

3 J. CONRAD: Menschenrassen (1974), S. 157
4 T. TODOROV: Die Eroberung Amerikas (1985)
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5 J. CONRAD: Menschenrassen (1974), S. 157
4 'I'. TODOROV: Die Eroberung Amerikas (1985)
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LUCRETIUS seinen römischen Zeitgenossen die Angst vor den Strafen der
Götter nehmen wollte, indem er die Ursachen von Erdbeben und Blitz

,rational' im Sinne seines epikureischen Weltbildes zu erklären versuchte^, so
sollten die irrationalen Wurzeln der Xenophobie bewußt gemacht und die

Fremdheit durch erweiterte Information verständlich gemacht, das heißt

erklärt und damit reduziert werden.

2. Interdisziplinäre Fragestellung

Zu dieser Aufklärungsarbeit vermögen zahlreiche Fachdisziplinen beizutra
gen. D. E. ZIMMER^ spricht in diesem Kontext von einer neuen „naturwis
senschaftliche Anthropologie, zu der sich alle empirischen Wissenschaften
zusammenfinden, die sich mit dem Menschen befassen: Paläontologie, Eth

nologie, Psychologie, Psychiatrie, Medizin, Linguistik, Neurophysiologie, Ge
netik, teilweise sogar die Soziologie. Auch die Biologie wirkt mit, und zwar
an entscheidender Stelle... ". Die Geschichtswissenschaft, das heißt hier: die

historische Dimension der Anthropologie, fehlt in diesem Fächer-Ensemble,
obwohl sich der bekannte Wissenschaftsjournalist in seinem Beitrag, wie
schon in früheren Jahren^, immer wieder auch der Historie als Argument
bei seinen Überlegungen zur Xenophobie bedient. Wenn hier von „Hunder
ten und Tausenden von Jahren", von „Vorvergangenheit" und generationen
langen Unterdrückungen die Rede ist, so fällt das in die Kompetenz des Hi
storikers, insbesondere auch des Althistorikers, dessen Langzeitperspekti

ven gerade für derartige Prozesse erhellend sein können. Wer beispielsweise

den Antisemitismus allein aus der NS-Ideologie oder dem Denken der zwei
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wo erstmals der Begriff ,Antisemitismus'

(ca. 1870) verwendet wird, erklären möchte und wer nicht in Rechnung
stellt, daß Judenverfolgung einschließlich exzessiver Pogrome und Ghettoi-
sierung schon fiir die vorchristliche Zeit und das Mittelalter dokumentierbar

sind, der wird das Phänomen des Judenhasses kaum angemessen beurteilen
können.® Das bedeutet zugleich aber auch, daß politische und pädagogische
Strategien zur Reduktion dieser Formen der Fremdenfeindlichkeit nur ge

ringe Aussicht auf Erfolg haben, wenn sie nicht jenes zähe, eben jenes ,ge-

5 LUCRETIUS: De rerum natura 6, 24ff.
6 D. E. ZIMMER: Die Angst vor dem Anderen. Werden wir mit einem Urmißtrauen gegen Fremde

geboren? Manche halten diese Frage für unzulässig. In: Die Zeit vom 9. 7. 1993. Vgl. auch ders.:
Das warme Wir-Gefühl. Der frühe Mensch lebte in seiner Gruppe. Fremdes bekam er selten zu Ge
sicht. In: Die Zeit vom 16. 7. 1993, und: Wer ist das Volk? In: Die Zeit vom 23. 7. 1993. Bemerkens
wert ist die Heftigkeit der Reaktionen in den Leserbriefen und der Antwort des Soziologen
W HEITMEYER: Gefährliche Botschaft. In: Die Zeit vom 13. 8. 1993; vor allem ZIMMERs ,soziobio-
logischer Ansatz', der sich in der Annahme anthropologischer Verhaltenskonstanten manifestiert,
ist - erwartungsgemäß - Hauptgegenstand der Kritik.
7 D. E. ZIMMER: Woher kommt unser Mißtrauen gegen Fremde? In: Die Zeit vom 19. 12. 1980
8 Vgl. dazu A. MOMIGLIANO: Die Juden in der Alten Welt (1988)
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nerationenlange' oder gar ,atavistische' (D. E. ZIMMER) Festhalten an Vorur
teilen und Fremdenhaß einkalkulieren.

Nicht unerheblich ist dabei auch ein wirtschaftshistorischer Aspekt, der
auf die Korrelation von ökonomischer Krise und Fremdenfeindlichkeit hin

weist. Die zunehmende Diskriminierung der amerikanischen Chinesen zur

Zeit der Weltwirtschaftskrise anfangs der dreißiger Jahre oder das Wachsen

des ,Rassenhasses', „solange die Afroamerikaner in den USA unter den unge

lernten Arbeitern und Arbeitslosen so stark überrepräsentiert sind wie heu

te"^, verdeuüichen die Relevanz des Brotneides für das Aufkommen einer
verstärkten Abneigung gegen Fremde. Die aktuelle Situation auf dem Gastar
beitersektor und bei den Begegnungen mit der Dritten und Vierten Welt,

zwischen Nord und Süd, dokumentiert den Zusammenhang von Ökonomie
und Xenophobie in nahezu jedem erdenklichen Ausmaß. Zurecht schließt

daher Iring FETSCHER aus diesem Beziehungsgcflecht auf die Notwendig

keit einer „Hebung des Wohlstands und der Bildung der farbigen Minder

heiten". Bei der daraus resultierenden Vermittlung einschlägigen Wissens

um den Fremden, das ,Problem des Anderen', um seinen Lebensstil, seinen

kulturellen Hintergrund, um die Grenzen und Möglichkeiten der Akkultura-

tion, kann (und sollte) die Geschichtswissenschaft mitwirken.

Im Ensemble jener Wissenschaftsdisziplinen, die sich um eine Aufhellung
des Problems Xenophobie und ihrer Auswirkungen auf das Sozialverhal

ten in der Gegenwartsgesellschaft bemühen, wird der Althistoriker gewiß
nicht die erste Geige spielen; daß er aber einen Beitrag zum besseren Ver

ständnis temporärer oder permanenter Intoleranz und des Mangels an Re

spekt gegenüber Fremden leisten kann, läßt sich wohl kaum bestreiten. Auf

einige Beispiele von Fremdenhaß soll im folgenden Abschnitt hingewiesen
werden. Das geschieht hier weder um der althistorischen Erkenntnisse

selbst willen noch um sich heute vor dem Hintergrund antiker Dokumente

zu Fremdenhaß und Fremdenftircht brüsten zu können, „wie wir's dann zu

letzt so herrlich weit gebracht" hätten. Es mag zugegebenermaßen naiv er

scheinen, wenn die Belege für die Existenz einer xenophoben Haltung im
Altertum an Ben Akibas vielzitiertes Diktum erinnern, daß alles schon dage
wesen sei oder an jenes Wort im Alten Testament, alle Wasser liefen ins

Meer, nichts Neues geschehe unter der Sonne. Doch hinter einer derart

vordergründigen Naivität steht die lapidare Tatsache, daß es der Historiker

hier mit einem in den Quellen ständig wiederkehrenden Verhaltensmuster

zu tun hat und nicht bloß mit Vorurteilen, die in Rassenideologien und ro
mantisch-nationalen Vorstellungen des 19. Jahrhunderts oder in anderen

neuzeitlichen Ethnozentrismen ihre Ursachen haben. Träfe dies zu, wäre es
wahrscheinlich ungleich leichter, das Mißtrauen gegenüber dem Fremden

9 I. FETSCHER: Toleranz (1990), S. 89

10 Prediger 7f.; Sirach 40,11
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ZU begreifen und dadurch die Voraussetzungen zu schaffen, Vorurteile abzu
bauen. Aber dem ist nun einmal nicht so.

3. Die griechische Welt

Freilich wäre es eine einseitige Interpretation, wollte man den Menschen im
Altertum generell xenophile und kosmopolitische Attitüden absprechen. Es
gibt eine stattliche Reihe von Zeugnissen für freundschaftlichen Verkehr mit
Fremden, Ausländern, für Privilegien, die gewährt werden. Gastfreundschaft,
die bei den Griechen unter dem Schutz des Zeus Xenios steht, Weltbür
gertum, Barbarophilia oder zumindest das Postulat der Gleichwertigkeit von
Flellenen und Barbaren lassen sich für die Antike belegen. Auch sind die
Ideologie vom „Edlen Wilden" und der Kosmopolitismus keine Geschenke
von J. J. ROUSSEAU, J. W von GOETHE, H. HEINE und anderen an die Nach
welt. Die Beispiele für eine fremdenffeundliche Gesinnung möchte ich hier
außer acht lassen, nicht, um ein möglichst düsteres Bild vom Altertum
zeichnen zu können, sondern weil es mir hier vor allem darum geht, die
Ähnlichkeit zwischen antiker und moderner Xenophobie bewußt zu machen.
Auch sei nicht verschwiegen, daß die Nachrichten über Fremdenangst und
Fremdenfeindlichkeit quantitativ bei weitem überwiegen. Der Blick auf nur
eine Seite der Medaille sei daher hier gestattet.
Grundsätzlich ist zum gesellschaftlichen Leben in den antiken Städten

festzustellen, daß das Bürgerrecht einen privilegierten Status verlieh, der
zahlreiche erwähnenswerte Merkmale aufweist. Auf sie kann hier nicht näher
eingegangen werden. Einige Belege aus der Geschichte Athens und Spartas
seien dazu exemplarisch aufgelistet^^:

- Alleinanspruch auf immobiles Eigentum, d. h. Haus und Grund,
- kein aktives und passives Wahlrecht,
- Ausschluß von der Teilnahme an den Mysterienreligionen,
- Ausschluß von den panhellenischen Agonen,
- Ausschluß von der Ephebenerziehung (bis ins 2. Jh. v. Chr.),
- das perikleische Epigamie-Gesetz in Athen sah vor: „...es solle nicht das

Bürgerrecht genießen, wer nicht von beiden Elternteilen her zur Stadt
gehöre"

- metoikion-. eine Fremdensteuer, für Männer 12, für Frauen 6 Drachmen
projahr^"^.

11 W NIPPEL: Griechen, Barbaren und »Wilde« (1990), S. 26
12 Eine reichhaltige Sammlung von Quellen zu den Fremden in den antiken Städten bietet E. FA-
SCHER: Fremder (1972); siehe auch M.-F. BASLEZ: L'etranger dans laGrece antique (1984)
13 ARISTOTELES; AthenaionPoliteia 26,4
14 Vgl dazu M. AUSTIN / P VIDAL-NAQUET: Gesellschaft und Wirtschaft im alten Griechenland

(1984), S. 80
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Diese Einschränkungen für Fremde galten in den griechischen Poleis, nicht
zuletzt in Athen, also in jenem Gemeinwesen, dem sowohl aus philosophie-
als auch aus demokratiehistorischer Sicht ein ganz besonderer Stellenwert

zukommt. Inwieweit andere griechische und römische Städte mit diesem
privilegierten Bürgerstatus des Atheners vergleichbar sind, kann hier nicht
verbindlich dargestellt werden. Aus der Tatsache, daß die Demokratisierung
der Gesellschaft hier im 5. Jahrhundert v. Chr. ihre Blütezeit erreicht, den

Schluß zu ziehen, damals seien auch die Fremden besonders rücksichtsvoll

und in einem spannungsfreien sozialen Klima behandelt worden, geht nicht
an, auch wenn die Selbsteinschätzung mancher Athener diesen Ton
anschlagen möchte. Immerhin gibt der Vergleich mit der sozialen Stellung
der attischen Frau zu denken. Wenn W SCHULLER recht hat, hatte sie „ihren

Tiefpunkt ... in der klassischen Zeit insbesondere in der athenischen
Demokratie"^''.

ä) Piatons „geschlossene Gesellschaft"

PLATON (427 - 347) mag bei seinem Versuch, die Kontakte seiner Polis zu
anderen Staaten und ,Ausländern' genau zu regeln, als Sprachrohr einer
athenischen Denkrichtung mit einer sehr reservierten Haltung gegenüber
den Fremden gelten. In den Nomoi meint der Philosoph daß „Fremde
unter Fremden auf beiden Seiten mancherlei Neuerungen einführen. Gerade
das würde nun aber den Staaten, die durch zweckmäßige Gesetze gut
verwaltet werden, den allergrößten Schaden bringen. Wer in die Fremde
reisen darf, welcher Fremde für wielange in der Heimatpolis aufzunehmen
sei, das haben die Nomoi bis ins Detail reglementiert. Von einem aus dem
,Ausland" wieder nach Hause kommenden Reisenden nimmt PLATON an, daß
er entweder unverändert, besser oder verderbter zurückkehre, wobei der

Heimkehrer in den beiden erstgenannten Fällen zu loben, im letzteren mit
dem Tod zu bestrafen sei.^^ Unter den Fremden, die in PLATONs Polis
kommen, werden vier Kategorien unterschieden: die Handelsreisenden
sollten von den Beamten außerhalb der Stadt empfangen werden, wobei
darauf zu achten sei, daß diese keine Neuerungen einführten und möglichst
wenig Kontakte mit ihnen bestünden. Die zweite Gruppe sind die Besucher
von musischen Veranstaltungen; diese sollten in Herbergen in der Nähe von
Tempeln Quartier beziehen, und die Priester und Tempelwächter hätten
dafür Sorge zu tragen, daß sie nicht allzulange hier verweilten; als dritte
Fremden-Kategorie nennt PLATON diejenigen, die mit offiziellen Aufträgen

15 THUKYDIDES läßt in der Leichenrede Perikles sagen, daß die Stadt keinem verwehrt werde
und sie auch keine Fremdenvertreibungen kenne, wie sie Sparta praktiziere (2,39,1).
16 W SCHULLER: Frauen in der griechischen Geschichte (1985), S. 127
17 Nomoi 949e; vgl. dazu K. POPPER: Die offene Gesellschaft und ihre Feinde (1980), S. 408
18 Nomoi 952c ff.; vgl. dazu auch M.-F. BASLEZ: L' etranger dans la Grece antique, S. I66ff.
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sei, das haben die Nomoi bis ins Detail reglementiert. Von einem aus dem
„Ausland“ wieder nach Hause kommenden Reisenden nimmt PLATON an, daß
er entweder unverändert, besser oder verderbter zurückkehre, wobei der
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15 THUKYDIDES läßt in der Leichenrede Pen'kles sagen, daß die Stadt keinem verwehrt werde
und sie auch keine Fremdenvertreibungen kenne, wie sie Sparta praktiziere (2,39, 1)-

16 W SCHULLER: Frauen in der griechischen Geschichte (1985), S. 127
17 Nomoi 949e; vgl. dazu K. POPPER: Die offene Gesellschaft und ihre Feinde (1980), S. 408
18 Nomoi 952c ff; vgl. dazu auch M.-F. BASLEZ: L’ etranger dans la Grece antique, S. 1665.
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aus der Fremde kämen; sie dürfen als Gäste der hohen Würdenträger der

Stadt empfangen werden. Zuletzt wird noch der Weise, der Freund des
Schönen, genannt; auch er sollte nicht zu lange verweilen. Der Fremde

steht also unter permanenter Kontrolle. Bezeichnend für PLATON ist dabei

der Grundgedanke, die Fremden sollten überhaupt außerhalb der Stadt (exo

tes poleos) bleiben, wie er sich das auch von den Handwerkern erwartete;
denn seiner Meinung nach seien die Handwerksviertel außerhalb der Stadt

oder zumindest an ihrer Peripherie (exo te kai en kyklö) zu lokalisieren.

Fremden und ehemaligen Sklaven sollte der ,zweitbeste Staat' nicht auf

Dauer eine Wohnstatt bieten, vor allem dann nicht, wenn sie zu reich

geworden sind:

„Der Freigelassene soll nicht länger als zwanzig Jahre im Lande bleiben,
sondern soll wie auch die andern Fremden mit seiner ganzen Habe fortziehen.
... Falls aber das Vermögen des Freigelassenen oder auch sonst eines Fremden
den Satz der dritten Vermögensklasse überschreitet, so soll er binnen dreißig
Tagen von dem Tag an, wo dies eintritt, seine Habe nehmen und wegziehen,

und er soll kein Recht mehr haben, von den Behörden ein weiteres Verbleiben
zu erbitten. Wenn sich aber jemand nicht fügt und deshalb gerichtlich belangt
und für schuldig befunden wird, so soll er mit dem Tod bestraft und sein
Vermögen vom Staat eingezogen werden."2i

Dieser Rigorismus, der sich in den Reise- und Aufenthaltsbeschränkungen

ausdrückt, erinnert unter anderem auch an moderne Reiseverbote, wenn

PLATON verlangt: „Zunächst soll es einem, der jünger als vierzig Jahre ist, in
keinem Fall und unter keinen Umständen gestattet sein, ins Ausland zu
reisen", wobei als Ausnahmen diplomatische und kriegerische Anlässe sowie
- auch das eine Parallele zur jüngsten Zeit - der Besuch der panhellenischen
Wettkampforte Olympia, Delphi, Nemea und Isthmia gelten. Das Reisen der
Bürger wie auch der Besuch Fremder unterliegen also hier strengen
Kontrollen, die bei bestimmten Vergehen sogar die Todesstrafe vorsehen. So
wie Väter vor Söhnen, Lehrer vor ihren Schülern zittern, so fürchten sich

Bürger vor Fremden, meint der Philosoph in der Politeiaß'-, was daraus folgt,
sind seine Vorschläge zum Umgang mit Fremden. In diesem Kontext
erscheint es daher verständlich, wenn PIjVFONs Fremde bei K. POPPER zu den

Feinden der offenen Gesellschaft zählen.^'^

19 Nomoi 952d - 953d
20 Nomoi 952d - 953d
21 Nomoi 915b f.

22 Nomoi 950d f.

23 PIjVTON: Politeia, 562e - 563a
24 K. POPPER: Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, S. 233
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19 Nomoi 952d — 955d
20 Nomoi 952d — 953d
21 Nomoi 915b f.
22 Nomoi 950d f.
25 PLATON: Politeia, 562€ -— 5653

24 K. POPPER: Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, S. 233



384 Ingomar Weiler

b) Weitere Beispiele griechischer Xenophobie

Von hier ist es nur mehr ein Schritt zur Fremdenaustreibung, wie sie im

spartanischen Staat, für den PLATON große Bewunderung zeigt, von Zeit zu
Zeit praktiziert wurde: Die Xenelasia wird von PLUTARCH auf LYKOURGOS,
der übrigens ebenso wie die Nomoi für die Bürger das Reisen in fremde
Länder rigoros beschränkt (mit dem Argument, man könne sich hier rasch

schlechte Lebensgewohnheiten aneignen), zurückgeführt. Dafür wird

folgende Begründung gegeben:

damit sie (die Fremden) den Lakedaimoniern nichts Böses beibringen
sollten. Denn mit fremden Personen schleichen sich notwendig auch fremde

Gedanken ein-, fremde Gedanken erzeugen neue Meinungen und Urteile,

woraus zuletzt allerhand Leidenschaften und Grundsätze entspringen, welche
mit der einmal eingeführten Verfassung durchaus nicht übereinstimmen.
Darum hielt er (Lykourgos) es für seine Pflicht, den Staat vor der Einführung
verderbter Sitten sorgßiltiger zu bewahren, als vor ansteckenden Krankheiten,
die von außen hereingebracht werden könnten."^^

Ähnliches scheint es auch in Rom gegeben zu haben, wo gelegentlich
Latiner-Ausweisungen vorgekommen sind.^^
Ich breche diese kleine Anthologie zur Diskriminierung der Fremden und

zur Xenophobie in Athen und Sparta hier ab und ergänze sie um einige
weitere Zeugnisse, die verwandte fremdenfeindliche oder ängsüiche
Einstellungen in der griechisch-römischen Antike erkennen lassen, um die
Einbettung dieser Denk- und Verhaltensmuster in einen größeren Rahmen zu
stellen. Schon beim Iliasdichter wird der Fremdling (metanastes) mit dem

Epitheton atimetos (,verachtet, mißachtet, nicht geehrt') versehen, und in
der Odyssee raten die Phaiaken dem Odysseus auf seinem Weg zum Palast:
„Schaue nach keinem Menschen dich um und rede mit niemand. Denn die

Leute sind hier den Fremden {xenoi) nicht allzu gewogen"^^. Wer in der Polis
keine Bürgerschaft besitzt, wird ein Nichts, Sohn eines Nichts genannt.^®
Fremdenangst hat mit „Wir-Bewußtsein" und Abgrenzung gegenüber dem

Anderen zu tun. Dies findet einen deutlichen Niederschlag im Barbaren

klischee. Eine Reihe von Textbeispielen identifiziert den Fremden mit dem
Barbaren - beide Begriffe werden oft synonym verwendet - oder rückt ihn
zumindest in dessen Nähe. Auch die Tierwelt muß oft dafür herhalten, wie
das herkömmliche Barbaren- bzw. Fremden-Bild zeigt:

„Der tierähnlichen Lebensweise entsprechen Wildheit und Wut. Ferner
Immanitas, Grausamkeit, Unmenschlichkeit ... Weiter werden getadelt die

25 PLUTARCH; Lykourgos 27
26 LIVIUS 39,3

27 Odyssee 7,31 ff.
28 Euripides, Ion 589-91.
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Anmaßung der Barbaren, ihre leeren Drohungen, ihre Fremdenfeindschaft,
Furchtsamkeit, Gesetzlosigkeit, Habsucht, Libido, Listigkeit, Maßlosigkeit,
Meineidigkeit, Protzsucht, Raublust, Stolz und Hochmut sowie Prahlsucht,
Treulosigkeit, Unbesonnenheit, Verweichlichung und unkriegerische Haltung,
Zorn. Auch ihre geistigen Gaben schätzt man niedrig ein. (Sie seien) den
Griechen unterlegen und nicht so vernunftbegabt...."29.

Angesichts solcher Stigmatisierungen des Barbaren / Fremden wird es
verständlich, wenn sowohl von PIATON als auch von SOLON behauptet wird,

sie hätten dem Schicksal dafür gedankt, daß sie als Mensch und nicht als Tier,
als Mann und nicht als Frau, schließlich als Grieche und nicht als Barbar auf

die Welt gekommen seien.^®

4. Die römische Welt

In der römischen Welt finden sich viele der griechischen Vorurteile und
Barbarenbilder wieder, was die Römer nicht hindert, ihrerseits die Griechen

als Barbaren und natürlich auch als Fremde zu betrachten. Vor allem aber ist

es die Bedrohung, die durch die fremden Stämme außerhalb des Imperium
Romanum, also jenseits des Limes empfunden wurde. Kennzeichnend ist die
von CICERO für die Zeit des Zwölftafelgesetzes behauptete Gleichsetzung
Ausländer = Feind {peregrinus = hostis) und die aus Existenzgründen
legitimierten Kriege gegen Todfeinde wie die Germanen und Kelten. Als
sprichwörtlich und charakteristisch dafür gilt der furor teutonicus, die Angst
der Römer vor den Germanen.^^ Daß die Vermischung Fremder mit den
Römern nicht nur aus Gründen der Bürgerrechtsverleihung lange Zeit für

unpassend und die Erhaltung einer ,rassischen' Reinheit der Römer ein
staatspolitisches Konzept und somit Ausdruck einer fremdenfeindlichen
Bürgerrechtspolitik sein konnte, führt die einschlägige Gesetzgebung des

AUGUSTUS deutlich vor Augen: Der Kaiser erschwert für Fremde und
bestimmte Sklaven den Erwerb der civitas Romana. Größten Wert legt er

darauf, daß der populus Romanus vor Blutvermischung mit Peregrinen und

Sklaven rein und unverdorben bleibe. Im ganzen gesehen geizen die Römer
allerdings mit der Bürgerrechtsverleihung an Fremde nicht im gleichen

Ausmaß wie die Griechen.

29 I. OPELT/W SPEYER: Nachträge zum RAC (1967), S. 263f. Vgl.auch W SPEYER: Die Griechen
und die Fremdvölker (1989)
30 Mehrfach belegt beij. JÜTHNER: Hellenen und Barbaren (1923), S. 15
31 Dazu CICERO: de officiis l,37f., und A. DEMANDT: Der Idealstaat (1993) S. 248, 260
32 CAESAR: bellum Gallicum l,39f.; TACITUS: Germania 4: ,Alle besitzen dasselbe körperliche
Aussehen: grimmige blaue Augen, rotblondes Haar und mächtige Körper (magna corpora), die
nur zum Angriff taugen."
33 SUETON: Augustus 40: ab omni colluvione peregrini ac servilis sanguinis incorruptum servare
populum (das Volk unverfälscht erhalten und durch keine Vermischung mit fremdem oder
Sklavenblut verderben)
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Welche Bedeutung der römischen Einstellung zu den Fremden in der

Forschung zuweilen beigemessen wurde und wird, erhellt schließlich auch

aus der Tatsache, daß unter den zahlreichen Faktoren, die den ,Niedergang

des Römerreiches' (mit)verursacht haben sollen, von A. DEMANDT^'^ unter
anderem genannt werden: Antigermanismus, Barbarisierung, Orienta-

lisierung, Rassendiskriminierung, -entartung, Semitisierung, Überfremdung,
Verbastardung. Bringen einzelne Gelehrte das Ende des römischen
Imperiums mit den Invasionen fremder Stämme, vor allem germanischer, in

Verbindung, vertreten sie also einen ,Primat der Außenpolitik', so erklären
andere die langfristige Unterwanderung Roms durch Griechen, Orientalen
und Juden für den Niedergang als hauptverantwortlich. Beispielsweise wird
dabei mit 13 900 Grabinschriften in Rom argumentiert, von denen „90% der
in der Stadt geborenen Einwohner... ausländischer Abstammung waren"^^.
Der schwedische Altertumswissenschaftler M. NILSSON führt dazu näher aus:

„Die Grundlage der Kultur ist die Art der Rasse. Wenn die fremden Rassen und
barbarischen Völker assimiliert werden sollten, mußten sie von ihren

Eroberem vollständig durchdrungen werden. Da die römische Welt riesige
Ausmaße hatte und jene Völker fremder Rasse sehr zahlreich waren, wäre ein
Ansteigen der Geburtenziffer bei den Römern nötig gewesen. Statt dessen gab
es in Rom einen Geburtenrückgang. Das Blut der Römer wurde immer
dünner, und anstelle der Romanisierung des Reiches führte eine Kultur des
gegenseitigen Verkehrs und Austauschs zu einer Vermischung der Rassen - zu
der ungehinderten Entstehung einer ,Mischrasse'. Zur Zeit des Kaiserreiches
verbreiteten sich die Kreuzung und Bastardierung in allen Provinzen, und in
diesem riesigen Reich der Mischlinge waren alle festen geistigen und
moralischen Werte verlorengegangen.

Demnach hätte AUGUSTUS mit seiner ,Rassenpolitik' recht behalten.

5. Meiling Pot

Der Satiriker lUVENAl. kritisiert Rom als ,Schmelztiegel', wo durch die Anwe
senheit von Griechen, Syrern und Juden ein Mischvolk entstünde, bildlich
gesprochen, „die syrische Flut des Grontes in den Tiber" einmünde. Dies
kommentiert J. WIESFHÖFER - zu Recht, wie mir scheint - mit den Worten,
man könne zwar bei lUVENAL von ,Antisemitismus' oder ,Antijudaismus'

sprechen, doch träfe „eine andere, allgemeinere Umschreibung... eher die
entscheidenden Merkmale seiner ,Weltanschauung : die der ,Xenophobie'
bzw. Ablehnung alles Fremden"^^. lUVENALs Kritik an der Existenz von Ju-

34 A. DEMANDT: Der Fall Roms (1984), S. 695
35 N. H. BAYNES: Der Niedergang der römischen Macht in Westeuropa (1943)
36 Vgl. das Zitat von M. NII.SSON, in: U. BAYNES: Der Niedergang der römischen Macht, S. 263f.
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es in Rom einen Geburtenrückgang. Das Blut der Römer wurde immer
dünner, und anstelle der Romanisierung des Reiches führte eine Kultur des

gegenseitigen Verkehrs und Austauschs zu einer Vermischung der Rassen _ zu

der ungehinderten Entstehung einer ,Mischrasse‘. Zur Zeit des Kaiserreiches
verbreiteten sich die Kreuzung und Bastardierung in allen Provinzen, und in
diesem riesigen Reich der Mischlinge waren alle festen geistigen und

moralischen Werte verlorengegangen‚“36

Demnach hätte AUGUSTUS mit seiner ,Rassenpolitik‘ recht behalten.

5. Melting Pot

Der Satiriker IUVENAL kritisiert Rom als ,Schmelztiegel‘, wo durch die Anwe-
senheit von Griechen, Syrern und Juden ein Mischvolk entstünde, bildlich
gesprochen, „die syrische Flut des Orontes in den Tiber“ einmünde. Dies
kommentiert J. WIESEHÖFER — zu Recht, wie mir scheint — mit den Worten,
man könne zwar bei IUVENAL von ,Antisemitismus‘ oder ,Antijudaismus‘
sprechen, doch träfe „eine andere, allgemeinere Umschreibung... eher die
entscheidenden Merkmale seiner ,Weltanschauung‘: die der ,Xenophobie‘
bzw. Ablehnung alles Fremden“57. IUVENALS Kritik an der Existenz von Ju-

34 A. DEMANDT: Der Fall Roms (1984), S. 695
35 N. H. BAYNES: Der Niedergang der römischen Macht in Westeuropa (1943)
36 Vgl. das Zitat von M. NlLSSON, in: H. BAYNES: Der Niedergang der römischen Macht, S. 263f.
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den und Griechen in Rom, an der Orientalisierung der Stadt ist unüberhör-

bar.

Diese Angst vor Fremden, vor dem Zusammen- und Nebeneinanderleben

mit ihnen in allen Konsequenzen, erweist sich aus der Sicht des Historikers

als ebenso ubiquitäres Phänomen wie aus der des Betrachters der Gegen

wart. Freilich gab und gibt es dazu auch andere, von lUVENAL abweichende

Stimmen. Von der Kritik des römischen Satirikers unterscheidet sich jeden

falls die melting-pot-Schilderung eines 1908 in Washington D. C. uraufge-
führten Theaterstücks von I. ZANGWILL erheblich. Darin betrachten David,

ein russisch-jüdischer Komponist, und Vera, ein christliches Mädchen, die

Stadt New York und finden dafür die Worte:

„Da liegt er, der große Schmelztiegel", ruft David, „hörst du, wie er braust und
brodelt? Welch Schäumen, welch Sieden! Kelte und Römer, Slave und Teutone,
Grieche und Syrer, - schwarz und gelb... Jude und Christ... Ja, Ost und West,
Nord und Süd, die Palme und die Pinie, der Pol und der Aequator, der
Halbmond und das Kreuz... Hier werden sie sich alle vereinigen, um die
Republik des Menschen und das Königreich Gottes zu schaffen... Was sind
Rom und Jerusalem... verglichen mit Amerika?"38.

Ähnlichen Gedanken verleiht auch Des Teufels General von C. ZUCKMAYER
bei der Aufzählung der Ahnenreihe eines Untergebenen Ausdruck (Fassung
1966):

„Da war ein römischer Feldhauptmann, ein schwarzer Kerl, braun wie ne reife

Olive, der hat einem blonden Mädchen Latein beigebracht. Und dann kam ein
jüdischer Gewürzhändler in die Familie, das war ein emster Mensch, der ist
noch vor der Heirat Christ geworden und hat die katholische Haustradition
begründet. - Und dann kam ein griechischer Arzt dazu, oder ein keltischer
Legionär, ein Graubündner Landsknecht, ein schwedischer Reiter, ein Soldat

Napoleons, ein desertierter Kosak, ein Schwarzwälder Flözer, ein wandernder
Müllersbursch vom Elsaß, ein dicker Schiffer aus Holland, ein Magyar, ein
Pandur, ein Offizier aus Wien, ein französischer Schauspieler, ein böhmischer
Musikant - das alles hat am Rhein gelebt, gerauft, gesoffen und gesungen und
Kinder gezeugt - und - und der Goethe, der kam aus demselben Topf, und der
Beethoven, und der Gutenberg, und der Matthias Grünewald, und - ach was,
schau im Lexikon nach. Es waren die Besten, mein Lieber! Und warum? Weil
sich die Völker dort vermischt haben. Vermischt - wie Wasser aus Quellen und
Bächen und Flüssen, damit sie zu einem großen Strom zusammenrinnen. Vom

Rhein - das heißt: vom Abendland. Das ist der natürliche Adel. Das ist Rasse."39

37 J. WIESEHÖFER: Romanas autem soliti contemnere leges: Juvenai und die Juden der Stadt
Rom. In: I. WEILER (Hg.): Soziale Randgruppen und Außenseiter im Altertum (1988)
38 I. ZANGWILL, zitiert von E. WEHRMANN, in: Die Zeit vom 6. 3. 1992, S. 56
39 C. ZUCKMAYER: Des Teufels General. In: Zuckmayer I.esebuch, Frankfurt /MS Fischer
1976, S. 232
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1976‚s.232



388 Ingomar Weiler

6. Der Alte Orient

Nach diesem Ausflug ins zwanzigste Jahrhundert wieder zurück ins Altertum;
Fremdenhaß richtet sich nicht nur gegen die Barbaren im allgemeinen,
sondern ganz gezielt gegen einzelne Ethnien. Aufforderungen an
alexandrinische Griechen, Anfeindungen gegen Juden einzustellen, sind
mehrfach bezeugt.^® Zu Tausenden werden die Juden in Griechenstädten
und während des bellum ludaicum getötet. Über das Alter des Hasses gegen
und die Angst vor den Juden kann man schon im Alten Testament nachlesen:
Ein hochrangiger königlicher Günstling der Achaimenidendynastie will „alle
Juden im Reich des Artaxerxes vernichten"; seinem König gegenüber
begründet er diesen ersten nachweisbaren Beschluß zum Judenpogrom der
Geschichte wie folgt:

„Es gibt ein Volk, das über alle Provinzen deines Reiches verstreut lebt, aber
sich von anderen Völkern absondert. Seine Gesetze sind von denen aller

anderen Völker verschieden; auch die Gesetze des Königs befolgen sie
nicht."-^'

Zahlreiche weitere Belege für die Auswirkungen xenophober Haltungen und
ethnozentrischer Standpunkte bietet die Geschichte der Hellenen-Barba-

ren-Antithese"^^; auf die universalhistorischen Konsequenzen dieses duali
stischen Weltbildes wird am Ende des vorliegenden Beitrages noch kurz
hinzuweisen sein.

Ethnozentrismus und Xenophobie sind natürlich keine spezifischen
Eigenschaften der griechisch-römischen Antike und der Geschichte der

Juden. Einige exemplarische Hinweise auf den Alten Orient und Ägypten,
China, auf die Indianer sowie auf andere Naturvölker und ein Seitenblick auf

die Ethologie sollen die historischen Überlegungen zu diesem ängstiichen
und ethnozentrischen Verhalten ergänzen. In Mesopotamien gelten im 3.
Jahrtausend Fremde als „Horde von Gutium - als ein Volk, das keine
Kontrolle verträgt, das weder Gottesfurcht, noch Kulte und Satzungen recht
zu überwachen" weiß. Der Ausdruck lullu wird mit „barbarisch, Frechheit,
Nichtsnutzigkeit" übersetzt; und eine altbabylonische Quelle spottet über
Nomaden als Stämme, „die keine Häuser kennen, die keine Städte kennen,

40 Unter Kaiser CALIGULA; vgl. PHILON: legatio ad Caium, 349 - 367. Aufruf eines Präfekten (?)
an die Alexandriner, den Kampf gegen die Juden einzustellen: Papiri della Universita di Milano
(Hg.: A. VOGLIANNO) 2,47 = J. HENGSTL: Griechische Papyri aus Ägypten als Zeugnisse des öf
fentlichen und privaten Lebens (1978) Nr. 17, zw. 115 - 135 n. Chr. - Zum ,melting-pot'-Thema in
der griechischen Antike vgl. M.-F. BASLEZ, L' etranger dans la Grece antique, S. 278ff.
41 Ester 3,6 - 3,8 (nach der Einheitsübersetzungder Neuen Jerusalemer Bibel '1985)
42 Nach wie vor als quellenreiches Standardwerk darf J. JÜTHNERs: ,Hellenen und Barbaren'
gelten. Vgl. dazu auch die W NIPPEL: Griechen, Barbaren und „Wilde", sowie R. BICHLER: Der
Barbarenbegriff des Herodot und die Instrumentalisierung der Barbaren-Topik in politisch-ideolo
gischer Absicht (1988)
43 Vgl. dazu H. D. GALTER: Zwischen Isolation und Integration (1988)
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die Tölpel, die im Hochland wohnen, die kein Getreide kennen"; oder; „die
nach dem Tod nicht bestatten". Die Synonymität von Fremder = Feind (im
Akkadischen) und die Bezeichnung von Fremden in altorientalischen Fluch
tafeln als Söhne von Tauben, Toren, Lahmen, Verantwortungslosen, Hunden,

schlicht als Negation der eigenen Stadtbevölkerung, als Nicht-Babylonier,
noch schlichter als Nicht-Menschen, drücken dieselbe ffemdenfeindliche

Gesinnung aus.'^^ Nicht viel anders scheint es um die ägyptische Gleichung
„Ägypter = Mensch(rmf)" zu stehen, in der K.-E. MÜLLER'^^, eine „zutiefst
mißtrauische, ablehnende Einstellung allem Fremdartigen gegenüber"
registriert.

7. China

Im Alten China, wo es schon zu Beginn der Zhou-Dynastie um 1000 v. Chr.
eine anscheinend peiorative Bezeichnung für fremdstämmige Völker, dem
griechischen Barbarenbegriff vergleichbar, gibt, werden Kriege gegen die
Quanrong, „die Hunde-Barbaren" geführt und, nicht unähnlich dem limes
Romanus, die eigenen Lebensbereiche mit den Großen Mauern abgesichert.
J. GERNET^^ berichtet vom Entstehen einer feindseligen Haltung dem aus
ländischen Einfluß gegenüber, der seit dem Ende der Han-Zeit in so großem
Ausmaß in China empfunden wurde, daß mehrere Tausend arabische und
persische Kaufleute massakriert wurden und China bereit war, sich abzu
schließen und auf sich selbst rückzubesinnen. Für die Außenpolitik der

Han-Dynastien werden zwei Grundeinstellungen genannt: „einmal der
Wunsch, von den Fremdstaaten unbehelligt zu bleiben und zum anderen die
Überzeugung von der geistigen und moralischen Überlegenheit gegenüber
allen Nachbarn"^^. In den anschließenden Jahrhunderten mit einer Rück
besinnung auf eigene Traditionen entstand die „Alt-Stil-Bewegung" mit einem
„nationalistischen" und fremdenfeindlichen Charakter, der „jede Beziehung

201 ,farbigen Leuten' verbot... damit sie nicht mehr die ... Sitten verderben'"^^.
Dazu kommen noch ein Verbot ausländischer Religionen, die Konfiskation

und das Einschmelzen von Kultgegenständen sowie Proskriptionen von
Andersgläubigen. Bemerkenswert angeglichen an SOLONs und PLATONs

stolzes Griechenbekenntnis klingt das Eingeständnis des chinesischen
Philosophen und Mathematikers SHAO YONG (1011 - 1077):

44 K. E. MÜLLER: Geschichte der anüken Ethnographie und ethnologischen Theoriebildung
(1972); R w HAIDER: Fremdarbeiter in Ägypten (1988)
45 J. GERNET: Die chinesische Weit (1988)
46 So U. LIENERT: Das Imperium der Han (1980), S. 51
47 Spätere Quellen bezeugen das Gesetz: „Kein Fremder soll das Reich betreten ohne die Erlaub
nis des Königs und jener Statthalter, welche den Gebieten vorstehen, durch welche zu ziehen not
wendig ist", zitiert bei J. GONZALES DE MENDOZA: Die Geschichte der höchst bemerkenswenen
Dinge und Sitten im chinesischen Königreich (1992), S. 82
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„Ich bin glücklich, weil ich ein Mensch und kein Tier bin, ein Mann und keine
Frau, eine Chinese und kein Fremder und weil ich in Loyang lebe, der
wunderbarsten Stadt der Welt."'^^

Zwischen diesem Ethnozentrismus und den gleich anschließend zitierten

Aussagen von MO TI (480 - 390) liegen nicht nur anderthalb Jahrtausende,

dazwischen liegt eine ganze Welt von Ideologien^^: Der Philosoph MO TI
befürwortet „eine neue egalitäre, auf gegenseitiger Hilfe und Hingabe für das
Wohl der Gesamtheit gründende Gesellschaft" mit der Argumentation:

„Wenn man andere Staaten wie den eigenen betrachtet und andere Familien

wie die eigene und andere Menschen wie sich selbst, dann werden die
Feudalfürsten einander lieben und keinen Krieg miteinander führen, und die
Familienvorstände werden untereinander Freundschaft pflegen und nicht

aufeinander übergreifen, und die Menschen werden einander lieben und
nicht schädigen...

Denn:

„Wer andere haßt, den werden auch die anderen hassen, und wer andere
schädigt, den werden auch die anderen schädigen."5i

8. Altameiika

„Die Eroberung Amerikas. Das Problem des Anderen" (La conquete de
l'Amerique. La question de lautre) - auf diese Formel bringt T. TODOROV die
Begegnung zwischen zwei einander fremden Welten. Die spanischen Quellen
des 16. Jahrhunderts bieten eine Fülle von „ffemdenfeindlichen und rassisti
schen Werturteilen" über die Indianer.^2 Ein von T. TODOROV zitierter
Dominikaner berichtet in einem Brief an den spanischen Indienrat, die
Indianer gingen nackt, seien gewalttätig, unzüchtig und leichtfertig:

„Ich kann versichern, daß Gott kein Volk je erschaffen hat, das mit mehr
scheußlichen Lastern behaftet ist als dieses. ... Die Indianer sind dümmer als
Esel und wollen sich in keiner Weise bessern.

Und der Historiker G. FERNANDEZ DE OVIEDO Y VALDES (1478 - 1557), den

TODOROV einen „Befürworter der ,Endlösung'" nennt, prognostiziert, daß
Gott die Indianer bald vernichten werde, wobei er hinzufügt: „Wer will
leugnen, daß das Pulver, das man gegen die Heiden verwendet, für Unseren
Herrn Weihrauch ist?"

48 D. ROBERTS: Die Völker Ostasiens (1974), S. 141
49 MO TI: Solidarität und allgemeine Menschenliebe (1975)
50 Oers., ebd., S. 141
51 Oers., ebd., S. 143
52 T. TODOROV: Die Eroberung Amerikas, S. 183
53 Ders., ebd., S. 182
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Familienvorstände werden untereinander Freundschaft pflegen und nicht
aufeinander übergreifen, und die Menschen werden einander lieben und
nicht schädigen... ‚“50

Denn:

„Wer andere haßt, den werden auch die anderen hassen, und wer andere

schädigt, den werden auch die anderen schädigen.“‘5I

8. Altamerika

„Die Eroberung Amerikas. Das Problem des Anderen“ (La conquäte de
I’Ame’rz'que. La questz'on de l’autre) — aufdiese Formel bringt T. TODOROV die
Begegnung zwischen zwei einander fremden Welten. Die spanischen Quellen
des 16. Jahrhunderts bieten eine Fülle von „fremdenfeindlichen und rassisti-
schen Werturteilen“ über die Indianer.52 Ein von T. TODOROV zitierter
Dominikaner berichtet in einem Brief an den spanischen Indienrat, die
Indianer gingen nackt, seien gewalttätig, unzüchtig und leichtfertig:

„Ich kann versichern, daß Gott kein Volk je erschaffen hat, das mit mehr
scheußlichen Lastern behaftet ist als dieses. Die Indianer sind dümmer als
Esel und wollen sich in keiner Weise bessern.“53

Und der Historiker G. FERNANDEZ DE OVIEDO Y VALDES (1478 — 1557), den

TODOROV einen „Befürworter der ‚Endlösungm nennt, prognostiziert, daß
Gott die Indianer bald vernichten werde, wobei er hinzufügt: „Wer will
leugnen, daß das Pulver, das man gegen die Heiden verwendet, für Unseren
Herrn Weihrauch ist?“

48 D. ROBERTS: Die Völker Ostasiens (1974), 5. 14 1
49 M0 TI: Solidarität und allgemeine Menschenliebe (1975)
50 Ders., ebd.‚ S. 141
51 Ders., ebd.‚ S. 143
52 T. TODOROV: Die Eroberung Amerikas, S. 185
53 Ders., ebd.‚ S. 182
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Im Jahr 1550 kommt es bekanntlich zu der offiziellen intellektuellen

Kontroverse von Valladolid über die Frage der Gleichheit und Ungleichheit

der Spanier bzw. Europäer und der Indianer zwischen den beiden
Kontrahenten Bartholome de LAS CASAS (1474- 1566), Autor u.a. der

Historia de las Indias, und Gines de SEPULVEDA (ca. 1490- 1573), auch

Autor einer Schtih Democrates alter. De lasjustas causas de laguerra contra

los Indios. Darin beruft sich SEPULVEDA auf die naturrechtliche antike

Sklaventheorie des ARISTOTELES und fordert:

„Das Vollkommene muß über das Unvollkommene, das Starke über das

Schwache, die Vortrefflichkeit der Tugend über ihr Gegenteil herrschen... An
Klugheit und Scharfsinn, Tugendhaftigkeit und Menschlichkeit sind die
Spanier diesen Barbaren so weitaus überlegen wie die Erwachsenen den
Kindern und die Männer den Frauen; zwischen ihnen besteht ein ebenso

großer Unterschied wie zwischen wilden, grausamen Menschen und solchen
von großer Sanftmut, zwischen vollkommen maßlosen und solchen, die

maßvoll und enthaltsam sind, und fast möchte ich sagen, wie zwischen Affen
und Menschen.

Höchst beachtlich sind dabei die zahlreichen Antithesen, die für SEPULVEDA

daraus resultieren: Indianer/Spanier = Kinder (Sohn)/Erwachsene (Vater)
= Frauen (Ehefrau)/Männer (Ehemann) = Tiere (Afifen)/Menschen = Wild
heit//Sanftmut = Maßlosigkeit/Mäßigung = Materie/Form = Körper/Seele
= Begierde/Vernunft = böse/gut.^^
Ich habe in meinen einleitenden Gedanken die Notwendigkeit des

Kennenlernens anderer Kulturen betont, um Ängste und Aggressionen
gegenüber den Fremden abbauen zu können. Von den Eroberern des

16. Jahrhunderts dies zu erwarten, wäre wohl anachronistisch. Wenn
T. TODOROV jedoch in überzeugender Weise zeigt, mit welcher Ignoranz
KOLUMBUS & Co. die indianischen Dialekte als Kommunikationsmittel, als

Möglichkeit des sich gegenseitig Kennenlernens übergingen, so erklärt dieser
Umstand auch die peiorative Einschätzung der Bewohner in der Neuen Welt.
Wo sprachliche Kommunikation - für T. TODOROV wohl der wichtigste
Schlüssel zur Lösung des „Problems des Anderen" - fehlt, regieren Vorurteile

und Stereotypen. Der Gelehrte kommentiert „das unzureichende Interesse

für die Sprache des anderen" zutreffend:

„Tatsächlich herrscht während der ganzen Reise (des KOLUMBUS), solange
die nach Spanien gebrachten Indianer nicht ,sprechen' gelernt haben,
völlige Verständnislosigkeit."^^

54 G. de SEPUI.VEDA, zitiert von T. TODOROV: Die Eroberung Amerikas, S. 185
55 T. TODOROV: Die Eroberung Amerikas, S. 185. Vgl.dazu für die Problematisierung des The
mas im Unterricht bei E. SCHÄFER: l.ateinische Literatur der frühen Neuzeit über Amerika und die
Indianer (1993)

56 T. TODOROV: Die Eroberung Amerikas, S. 43
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Indianer (1995)
56 T. TODOROV: Die Eroberung Amerikas, S. "15
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9. Ethnozentristische Positionen

Es geht hier nicht bloß um penetrante Arroganz und Verständnislosigkeit, es
geht um ein Phänomen, das der Ethnologe als Europazentrimus oder
allgemeiner als Ethnozentrismus bezeichnet. Man versteht darunter
bekanntlich

„die Tendenz, die eigene Kultur als den Mittelpunkt von allem zu sehen, als
das Maß, mit dem alle anderen Lebensstile gemessen werden. Es ist dies die
Tendenz, die eigene Kultur als den anderen überlegen oder als ,besser' als die
anderen anzusehen. Diese Einstellung ... ist nicht auf die westlichen
Gesellschaften beschränkt, sondern scheint in allen Gesellschaften vorhanden

zu sein. Es haben z. B. viele schriftlose Gesellschaften keinen anderen Namen

für sich selbst als ,Die Leute', was natürlich impliziert, daß niemand außerhalb
ihrer Gruppe ein wirklicher Mensch ist."^'^

Die oben erwähnte Antithese Spanien/Indianer = Menschen/Tiere bringt

diese Selbsteinschätzung auf den Punkt. Vom naiven Weltverbesserer und

Kulturbringer über den Missionar bis hin zum militanten Revolutionär sind es
jeweils nur kleine Schritte. Die ideologischen Grundlagen hierfür können
dabei freilich sehr unterschiedlich gestaltet sein. W RUDOLPH bemerkt dazu;

„Das klassische Beispiel ist die Ideologie des ,auserwählten Volkes' bei den
Juden des Alten Testaments. Ein Analogen aus neuester Zeit, ,wissenschaftlich'
unterbaut, ist die Rassenideologie des Nationalsozialismus. Mit diesen
Erscheinungen verwandt sind ... die Ideologien des mittelalterlichen
Christentums und des Islams, des ,wissenschaftlichen Sozialismus', der
,westlichen Demokratien', sofern sie zur Erhöhung ethnisch-kulturellen
Eigenbewußtseins und zur Abwertung anderer Kulturen oder Gesellschaften
benutzt wurden bzw. werden."58

Fundamentalistische Neigungen in nationalistisch-religiösen Bewegungen

und politische Ziele, ,ethnisch gereinigte Zonen' zu schaffen bzw. ,ethnische
Säuberungen' durchzuführen, gelten als neueste Sumpfblüten der nationa-
listisch-ethnozentristischen Tradition. Stolze Nationalhymnen spiegeln gele
gentlich diese Mentalität: „Liegst dem Erdteil du inmitten... ".

Doch zurück in die Geschichte. Chinesische Historiographen, also aus dem
,Reich der Mitte', berichten in der Zeit der Han-Dynastie über Menschen der
weißen Rasse, sie sähen aus „wie die Affen, von denen sie abstammen"^^. Von

57 F. R. VTVELO: Handbuch der Kulturanthropologie (1981), S. 46. Vgl.auch F. HAMPL: Universal-
historische Betrachtungsweise als Problem und Aufgabe (1975)
58 W RUDOLPH: Kultur, Psyche und Weltbild (1971), S. 67
59 J. CONRAD: Menschenrassen; angeblich behaupteten die Chinesen von sich, „sie allein sähen
mit beiden Augen, die Lateiner aber nur mit einem Auge, alle anderen Nationen wären blind",
J. GONZALES DE MENDOZA: Die Geschichte der höchst bemerkenswerten Dinge, 8. 55. - Über
die Arier in Indien heißt es hier ganz ähnlich, daß sie von „ihren weit höher zivilisierten, aber dun
kelhäutigen Gegnern (behaupteten), sie sähen wie Affen aus und bellten wie Hunde".
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den Eskimo - was übersetzt ,Rohfleischesser' heißt, sie selbst nennen sich

,Inuit' (= Menschen) - überliefert J. CONRAD, auf dessen Quellenangaben
ich mich im folgenden stütze, daß sie

„den weißen Mann als letzten auf ihrer Rassenliste eingestuft (haben). Nach
dem Glauben der Eskimo beispielsweise versuchte sich der Große Geist
zweimal mit der Erschaffung des Menschen. Der erste Versuch war ein
kob-lu-na oder ,weißer Mann'. Klüger geworden durch den Mißerfolg, schuf
er beim zweiten Versuch den vollkommenen Menschen, in-nu genannt, und

dieser war natürlich der Ahnherr der Eskimo.

Nach einem ähnlichen anthropogonen Mythos der Irokesen

„waren drei Versuche nötig, bevor der Große Geist schließlich den
vollkommenen, das heißt den ,roten Mann', zustande brachte. Die ersten

Versuche wurden auf die Herstellung des ,ganz mißratenen und schlecht
veranlagten' Weißen und die etwas besseren, aber noch unvollkommenen
Schwarzen verschwendet."6i

So gesehen mag es verständlich sein, wenn bei den Chipewyan-Indianem
sich die Redensart eingebürgert hat: „So dumm wie ein weißer Mann"^^.

10. Fremdenangst - angeboren oder milieubedingt?

Ethnozentrismus mag zum einen Ausdruck eigener Stärke, eines
kultursubjektivistischen Überlegenheitsgefühls gegenüber anderen Stämmen
oder eine Art kollektiver Egoismus sein; dahinter mögen sich aber auch -
ohne derartige Phänomene nun psychoanalytisch deuten zu wollen^^ -
Unsicherheit und Angst verbergen. I. EIBL-EIBESFELDT, der bei taubblind
geborenen Kindern ebenso wie bei rezenten Primitivstämmen das Phänomen
der Fremdenfurcht immer wieder registriert hat, führt diese Haltung auf eine
angeborene Disposition zurück. Im Anschluß an seine Untersuchung von
acht bis zehn Monate alten Buschmannbabys, in der die Furcht vor Fremden

60 J. CONRAD: Menschenrassen, S. 157
61 Oers., ebd., S. 157
62 J. CONRAD zitiert auch einen maurischen Gelehrten des elften Jahrhunderts: „Die Völker
nördlich der Pyrenäen sind von kalter Gemütsart und werden niemals erwachsen; sie sind groß
von Gestalt und von weißer Hautfarbe. Es fehlen ihnen jedoch die Schärfe des Geistes und der
durchdringende Verstand". Ob die Interpretation von altägyptischen Wandgemälden aus dem Tal
der Könige, wie sie der amerikanische Anthropologe in diesem Zusammenhang vornimmt, zutrifft,
kann hier nicht entschieden werden. CONRAD glaubt jedenfalls zu wissen, „daß die alten Ägypter
vier Rassengruppen nach Hautfarbe unterschieden: Rote, Schwarze, Gelbe und Weiße. Ein Bild
zeigt einen rothäutigen Ägypter an der Spitze einer Prozession vor dem Gott Horus. Ihm folgt
zunächst ein Neger, dann ein Asiate und am Schluß ein weißhäutiger, blauäugiger, tatauiener Eu
ropäer. Man kann annehmen, daß die relative Nähe zu Gott die Hochschätzung bezeichnet, die je
de Rasse bei den Ägyptern genoß". (Ebd., S. 157)
63 Eine kulturhistorisch orientierte P.sychoanalyse mit vielen Bezügen zum Fremdenproblem in
der Antike bietet J. KRISTEVA: Fremde sind wir uns selbst (1990)
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gezeigt wird, schreibt der prominente Humanethologe: „Ich habe die Frem

denablehnung durch das Kleinkind auch in vielen anderen Kulturen beob
achtet. Es handelt sich um eine elementare, wohl angeborene Verhaltens
weise des Menschen. Diese Beobachtungen münden in die Aufstellung

eines „Reaktionsschemas: fremd = Feind, bekannt = Freund"^^.
Diese Verhaltensmuster allein mit angeborenen Dispositionen erklären zu

wollen, ist gewiß nicht das Hauptanliegen der Ethologen. Milieubedingte

Faktoren lassen sich hier nicht ausschalten. So hat beispielsweise K.-E.

MÜLLER in sehr plausibler Weise die ,Erfahrungsreger formuliert:

,Je stärker die Lebensart einer Gruppe vom Standard der eigenen abwich, als

desto ,barbarischer' mußte sie gelten, so daß, wer diesem Maßstab nur in
äußerst geringer oder gar keinerlei Weise entsprach, zuunterst, nahe den Tie
ren - und damit als ,Wilder' eingestuft wurde.

Werfen wir in diesem Kontext noch einen Blick auf das Stichwort , Tiere':

D. E. ZIMMER*^^ hat mit Berufung auf ethologische Studien, insbesondere
auch auf jene von I. EIBL-EIBESFELDT und K. LORENZ, an Verhaltensmuster

bei Tieren erinnert und dabei, wohl auch etwas provozierend, von „Xeno

phobie im Hühnerstall und im Affenkäfig" gesprochen. Aussagekräftiger mö
gen wohl die Beobachtungen in freier Wildbahn sein. Hier registrieren Tier
verhaltensforscher Eigenschaften wie Freßfeindschaft, Brotneid, Aggression,

Demuts- und Drohverhalten, Anbringen von Duftmarken zur Revierabgren

zung, erhöhte Kampfbereitschaft im Reviermittelpunkt, Wahrung der Flucht
distanz, pecking-order. Derlei Phänomene legen den Gedanken nahe, daß
die phylogenetische Theorie Argumente bereitstellt, die auch menschliches
Verhalten gegenüber dem Fremden verständlicher machen. Die alte chinesi
sche Weisheit, daß zwar „alles Tier im Menschen, nicht aber aller Mensch im
Tiere steckt", könnte hierfür als Motto stehen, zumal für K. LORENZ damit
keineswegs gesagt ist, „daß dieses ,Tier im Menschen' etwas von vornherein
Böses, Verächtliches und nach Möglichkeit Auszurottendes sei"*^. Immerhin
scheint das Sprichwort eine der zentralen Thesen der Humanethologie vor
wegzunehmen.

Angesichts dieser hier mehr angedeuteten als umfassend dokumentierten
Ubiquität der Fremdenangst und des Ethnozentrismus, wie sie ein interkul
tureller Vergleich vor Augen führt, stellt sich die Frage, ob die europäische
oder amerikanische Variante dieses Verhaltens überhaupt eine Besonderheit

impliziert. Dies scheint mir sehr wohl der Fall zu sein: Die Europäisierung
Amerikas und die daran sich anschließende US-Amerikanisierung der Welt il-

64 1. EIBL-EIBESFELDT; Der vorprogrammierte Mensch (1976), S. 23,127
65 Ders., ebd., S. 97f.
66 K. E. MÜLLER: Geschichte der antiken Ethnographie, S. 5
67 Vgl. Anm. 6 und 7
68 K. LORENZ: Das sogenannte Böse (1966), S. 359
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gezeigt wird, schreibt der prominente Humanethologe: „Ich habe die Frem-
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eines „Reaktionsschemas: fremd = Feind, bekannt z Freund“65.

Diese Verhaltensmuster allein mit angeborenen Dispositionen erklären zu
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keineswegs gesagt ist, „daß dieses ‚Tier im Menschen‘ etwas von vornherein
Böses, Verächtliches und nach Möglichkeit Au52urottendes sei“68. Immerhin
scheint das Sprichwort eine der zentralen Thesen der Humanethologie vor-
wegzunehmen.

Angesichts dieser hier mehr angedeuteten als umfassend dokumentierten
Ubiquität der Fremdenangst und des Ethnozentrismus, wie sie ein interkul-
tureller Vergleich vor Augen führt, stellt sich die Frage, ob die europäische
oder amerikanische Variante dieses Verhaltens überhaupt eine Besonderheit
impliziert. Dies scheint mir sehr wohl der Fall zu sein: Die Europäisierung
Amerikas und die daran sich anschließende US-Amerikanisierung der Welt il-
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lustrieren die globale Dimension eines historischen Prozesses, dem sich lo

kale und national-chauvinistische Restaurationen und Selbstbesinnungen

mit mehr oder weniger großem Erfolg entgegenstellen. Wirkungsgeschicht
lich gesehen sind die europäische und US-amerikanische Variante des Eth
nozentrismus ,erfolgreicher' als entsprechende Verhaltensweisen und Denk

muster bei den Indianern oder bei Kontakten zwischen Pygmäen und Ne

gerstämmen, die sich beispielsweise gegenseitig als ,Primitivlinge' oder
schlicht als ,Tiere' bezeichnen.^^ Die antike Antithese Hellenen / Barbaren
hat, so gesehen, für die ,erfolgreiche' europäische Spielart jedenfalls den
Grundstein gelegt.

11. Ausblick

Eine kleine Hoffnung auf allmähliche Änderung dieser ethnozentrierten
und xenophoben Grundhaltung scheint gegeben. Die zahlreichen Begeg
nungen verschiedener Individuen und Ethnien in unseren Tagen, sei es im

Rahmen der universellen wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Vernet

zung unserer Welt oder der Internationalisierung von Kunst und Sport, sei
es durch die möglicherweise zunehmende Polyglottie und das Wachstum
des Tourismus, sei es durch die verschiedenen anderen Formen moderner

Kommunikationsmedien und Akkulturation, erweitern ohne Zweifel den
Kenntnisstand über Nachbarn und fremde Kulturen. Zwischen dem Be-

kanntheitsgrad der eigenen und der anderen Welt sowie dem Kultursubjek
tivismus und der Xenophobie scheint eine Korrelation zu bestehen.^® Nach
dem Motto: Fremdheit macht Angst, sollte das Kennenlernen fremder Kultu
ren dazu beitragen, ethnozentrische und xenophobe Haltungen abzubauen.
Die historische Perspektive - für langfristige Prozesse, insbesondere die der
Althistorie - liefert einen Beitrag dazu. Sie führt dabei gewiß nicht als via re-
gia oder direttissima ans Ziel, aber sie ist ein Weg dorthin.

69 Vgl. dazu K. E. MÜLLER: Geschichte der antiken Ethnographie, S. 2, und zu weiteren Beispie
len 1. WEILER: Zur Xenophobie und ähnlichen Einstellungen gegenüber dem Fremden bei den
Völkern der Alten Welt (1983), S. 433

70 Das setzt auch ein kritisches Verständnis des eigenen kulturellen Ambiente voraus. „Die Ent
deckung des Ich im anderen über ethnische, soziale, religiöse Grenzen hinweg und die Überwin
dung von Vor-Urteilen bleiben letztlich die fortdauernd auferlegten Aufgaben... Denn nur auf der
Basis eines Selbstbewußtseins ohne Überheblichkeit oder Minderwertigkeitskomplexe, die beide
zu Chauvinismus und Nationalismus fuhren können, werden Toleranz gegenüber den anderen -
anderen Menschen, Gesellschaften, Staaten und Rassen - und Gleichberechtigung als Grundlage
für friedliches Neben- und Miteinander möglich." So D. LYON u. a.(Hg.): Österreich„bewußt"sein
- bewußt Österreicher sein? (1985), S. 11. Vgl. auch J.-Ch. RUFIN: Das Reich und die Neuen Barba
ren (1993), mit der zentralen These, daß das Barbarenschema heute auf den Nord-Süd-Konflikt,
auf Lateinamerika, Asien und Afrika übertragen wird.
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Zusammenfassung

Es wäre naiv anzunehmen, Ethnozentrismus
und Xenophobie ließen sich aus romanti
schen und patriotischen Ideen seit dem
späten 18. Jahrhundert herleiten. Keinem
ernstzunehmenden Historiker darf diese

Naivität unterstellt werden. Dennoch wer

den diese Phänomene nur selten unter althi

storischem Aspekt analysiert und darge
stellt; zumeist reduziert sich die Diskussion
auf die Antithese ,angeborene-milieube-
dingte Disposition'. Gegenstand der vorlie
genden Untersuchung ist es, auf ethnozen-
trische und xenophobe Haltungen und Ver
haltensweisen im Alten Orient, in der grie
chisch-römischen Antike und bei Naturvöl

kern hinzuweisen, wobei hier alternative
Denkmuster wie Kosmopolitismus, Kultur
relativismus, Xenophilie u. ä. weitgehend
unberücksichtigt bleiben. Dafür werden ei
nige Argumente aus der Humanethologie
rezipiert und zur Diskussion gestellt.

Ethnozentrismus

Xenophobie
Griechen

Römer

Alte Orient, Der

China

Altamerika

Summary

It would not be correct to assume that eth-

nocentrism and xenophobia have derived
from romantic and patriotic ideas in the last
decades of the ISth Century. No serious his-
torian would be so naive to support a theory
like this. Nevertheless, these phenomena
are hardly analysed and described from the
ancient historical aspect, for usually the dis-
cussion is reduced to the antithesis 'innate-

environmental disposition'. The subject of
this paper is to point out ethnocentric and
Xenophobie patterns of behaviour in the
Near and Far East, Ancient Greece and

Rome, and with primitive tribes. Whereas al
ternative patterns of behaviour such as cos-
mopolitism, cultural relativism, xenophilia
etc. are virtually neglected, a few arguments
have been adopted from the field of human
ethology and are put up for discussion.

Ethnocentrism

Xenophobia
Ancient Greece

Ancient Rome

Ancient Orient

Ancient China

Ancient America
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IRMGARD und HELMWART HIERDEIS

,ZEIT, VERZEHRERIN DER DINGE" (OVID)

Über Schulzeiten

Hierdeis, Helmwart, Dr. phil., geb. 1937, Wissenschaftlicher Assistent an der Pädagogi

schen Hochschule Bamberg 1968, o. Prof. an der Universität Erlangen-Nürnberg 1974,

Prof. für Erziehungswissenschaften an der Universität Innsbruck 1980.
Publikationen u. a. zu: Reformpädagogik, Sozialistische Pädagogik, Erziehungsinstitu
tionen, Päd. Alltagstheorien.

Hierdeis, Irmgard, Dr. phil., Schriftstellerin und Graphikerin. Publikationen zu Fragen
der Mädchenbildung; Belletristik (Gedichte, Romane).

1. Literarische Beispiele

„Wann", so fragen wir einen Freund, Schriftsteiler, „hast du dich das letzte Mal

gelangweilt?"

Er denkt lange nach.

„In letzter Zeit bestimmt nicht, nur früher, in der Schule, im Deutschunter

richt."

„Gehst du gern zur Schule?" wird Hanno Buddenbrook gefragt. ,„Nein', ant

wortete Hanno ruhig und mit einer Offenheit, welche angesichts ernsterer

Dinge es nicht der Mühe wert erachtet, in solchen Angelegenheiten zu lü

gen."^ „Dieses Mißvergnügen an der Schule" schreibt Stefan ZWEIG mit Blick
auf seine eigenen Erfahrungen,

„war nicht etwa eine persönliche Einstellung; ich kann mich an keinen meiner
Kameraden erinnern, der nicht mit Widerwillen gespürt hätte, daß unsere be
sten Interessen und Absichten in dieser Tretmühle gehemmt, geiangweilt und
unterdrückt wurden."2

„Vor allem", behauptet Bernhard SHAW von der Schule,

„ist sie ein Gefängnis, in vielem grausamer als der Kerker. So ist man zum
Beispiel im Gefängnis nicht verpflichtet, Bücher zu lesen, die den Direktor
oder die Aufseher zu Verfassern haben (natürlich wären die Autoren weder
Aufseher noch Direktoren, wenn sie lesbare Bücher schrieben). Man wird
auch nicht gezwungen, ruhig zu sitzen und zuzuhören, während der Kerker
meister sich in uninteressanter und reizloser Rede über verschiedene The-

1 Th. MANN: Die Buddenbrooks (1989), S. 515
2 St. ZWEIG: Die Schule im vorigen Jahrhundert (1972), S. 36
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mata verbreitet, die er nicht versteht, die ihm gleichgültig sind und die er da
her seinen Hörern weder verständlich noch anregend machen kann."3

Zwischen Morgenwecker und Schulklingel spielt sich das Lehrer- und Schü
lerleben ab. Hanno Buddenbrook erlebt das so:

„Dann hatte er den Weckergerichtet und geschlafen, so tief und tot, wie man
schläft, wenn man niemals wieder erwachen möchte. Und nun war der Mon
tag da, und es war sechs Uhr, und er hatte für keine Stunde gearbeitet! ... Die
Zeiger wiesen auf zehn Minuten nach sechs Uhr. ... Ach, es war sinnlos, nun
aufzustehen und zu arbeiten, es war zuviel, es gab beinahe für jede Stunde et

was zu lernen, es lohnte nicht, damit anzufangen, und der Zeitpunkt, den er
sich festgesetzt, war sowieso überschritten ... Als es sieben Uhr war, erwachte
er wieder mit Schrecken. Nun war auch diese Frist abgelaufen. Aufstehen und
den Tag auf sich nehmen - es gab nichts, um das abzuwenden. Ein kurze Stun
de nur noch bis zum Schulanfang ... Die Zeit drängte, von den Arbeiten ganz
zu schweigen. Trotzdem blieb er noch liegen, voll von Erbitterung, Trauer und
Anklage dieses brutalen Zwanges wegen, in frostigem Halbdunkel das warme
Bett zu verlassen und sich hinaus unter strenge und übelwollende Menschen

in Not und Gefahr zu begeben. Ach noch zwei armselige Minuten, nicht wahr?
fragte er sein Kopfkissen mit überquellender Zärtlichkeit. Und dann, in einem
Anfall von Trotz, schenkte er sich fünf volle Minuten, um noch ein wenig die
Augen zu schließen, von Zeit zu Zeit das eine zu öffnen und verzweiflungsvoll
auf den Zeiger zu starren, der stumpfsinnig, unwissend und korrekt seines We

ges vorwärts ging...

Diese gestohlene Zeit wird den sensiblen Hanno teuer zu stehen kommen.

Das ist jedem Schüer aus eigener Erfahrung klar; denn der „stumpfsinnige
und korrekte Zeiger der Uhr" steht für den Unterrichtsablauf, der wie ein

Schicksal über die Beteiligten hereinbricht. „Nein", sagte unsere Tochter, als

wir ihr rieten, die Lehrerin nach einer bestimmten Geometrieaufgabe zu fra

gen, „das geht nicht. The lessons are like movies - nirgendwo kannst du un
terbrechen." Das war in einer kleinen High School in Sylva, N. C. Der Grund

für diesen Filmablauf wurde uns klar, als wir die "programs" für die verschie
denen Fächer in der Bibliothek entdeckten. Fast wörtlich war jede Stunde des

Jahres für die Lehrer vorprogrammiert. Fragen zum Stoff hätten Filmriß und
Programmzerstörung bedeutet.
Hastiges Zeit-Nutzen führt dazu, daß an erster Stelle zweckorientiertes

Schulaufgabenlernen steht. Was bleibt vom Sauseschritt durch Erdkunde,
Biologie oder Geschichte am Ende eines Schülerlebens übrig? „Als ich", er
zählt B. SHAW,

„ein sehr kleiner Knabe, in die Schule kam, besaß ich schon ziemliche Kennt
nisse der lateinischen Grammatik, die mir in wenigen Wochen des Privatunter-

3 B. SHAW: Die Schule (1972), S. 7
4 Th. MANN: Ein Vormittag (1972), S. 48/49
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richtes durch meinen Onkel beigebracht worden waren. Nachdem ich einige
Jahre in der Anstalt verlebt hatte, prüfte mich dieser selbe Onkel und fand als

Reinertrag meiner Schulzeit, daß ich, ohne anderes hinzuzulernen, das verges
sen hatte, was er mich gelehrt hatte. Bis zum heutigen Tage, obwohl ich noch
ein lateinisches Hauptwort deklinieren und einige der Musterreime in der al
ten, gedankenlosen Weise wiederholen kann, weil der Rhythmus mir im
Gehör geblieben ist, vermochte ich niemals, eine lateinische Inschrift auf ei

nem Grabstein vollkommen zu übersetzen."^

Das schnelle Durchgehen der Themen verhindert nachhaltig, daß die Schüler
in Muße für etwas Neues Interesse entwickeln können, daß sie geistig verwei
len und ihre Phantasie dann weiterarbeitet, wenn die Schulstunde zu Ende

ist. H. HESSE beschreibt in „Unterm Rad" die Beflügelung der kindlichen
Phantasie durch Geschichte und Religionsunterricht:

„Mit dunkel tastendem Gefühle näherte er sich dem Verständnis der homeri

schen Welt, und in der Geschichte hörten allmählich die Helden auf, Namen
und Zahlen zu sein, und blickten aus nahen, glühenden Augen und hatten le
bendige, rote Lippen und jeder sein Gesicht und seine Hände, einer stille,
kühle, steinerne, und ein anderer schmale, heiße, feingeäderte."
,Auch beim Lesen der Evangelien im griechischen Texte fand er sich zuweilen
von der Deutlichkeit und Nähe der Gestalten überrascht, ja überwältigt." - „Je
und je kam etwas Derartiges wieder, daß aus den Büchern heraus irgendeine
Gestalt oder ein Stück Geschichte gleichsam gierig hervorbrach, sich sehnend,
noch einmal zu leben und seinen Blick in einem lebendigen Auge zu spiegeln.
Hans nahm es hin, wunderte sich darüber und fühlte bei diesen raschen, stets
schon wieder auf der Flucht begriffenen Erscheinungen sich tief und seltsam
verwandelt, als habe er die schwarze Erde wie ein Glas durchblickt oder als ha

be Gott ihn angeschaut. Diese köstlichen Augenblicke kamen ungerufen und
verschwanden unbeklagt als Pilger und freundliche Gäste, die man nicht anzu
reden oder zum Bleiben zu nötigen wagt, weil sie um sich her etwas Fremdes
und Göttiiches haben."^

Der gewiefte Schüler weiß spätestens an dieser Stelle, daß es dieser Hans Gie-
benrath im Gymnasium zu nichts bringen wird, denn dort, um hier zu resü
mieren, sind andere Tugenden gefragt als die der Phantasie. Schon fünf Sei
ten später schlägt das System zu: der „träumende" Schüler wird ertappt und
getadelt. Seine Art der weiterführenden Liviuslektüre entspricht nicht dem
Lernziel, wie Stephan ZWEIG es formuliert:

„Wir hatten unser Pensum zu lernen und wurden geprüft, was wir gelernt hat
ten; kein Lehrer fragte ein einziges Mal in acht Jahren, was wir persönlich zu
lernen begehrten, und just jener fordernde Anschwung, nach dem jeder junge
Mensch sich doch heimlich sehnt, blieb vollkommen aus."^

5 B. SHAW: Die Schule (1972), S. 11 / 12

6 H. HESSE: Unterm Rad (1964), S. 123 / 124
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Hans CAROSSA empfindet den entfremdeten Stoff, der meilenweit von der Er
lebniswelt der Kinder entfernt ist, wie eine vorbeiströmende Melodie:

„Kläglich waren die Schulerfolge; denn da mir nichts fühlbar, nichts denkbar
war als die furchtbare Enteignung meiner kindlichen Welt, so liefen die Worte
der Lehrer ewig unverstanden durchs Gehör."®

Bertold BRECHT bringt den Nutzen dieser Erziehung auf den Punkt:

„Der Schüler lernt alles, was nötig ist, um im Leben vorwärts zu kommen. Es
ist dasselbe, was nötig ist, um in der Schule vorwärts zu kommen. Es handelt
sich um Unterschleif, Vortäuschung von Kenntnissen, Fähigkeit, sich unge
straft zu rächen, schnelle Aneignung von Gemeinplätzen, Schmeichelei, Unter
würfigkeit, Bereitschaft, seinesgleichen an die Höherstehenden zu verraten,
USW."9

Bestenfalls kann die Schulzeit noch als eine Art Aufschub verstanden werden.

Peter WEISS schildert ein Gespräch mit seinem Vater:

„Du bist jetzt alt genug, sagte er, daß ich einmal mit dir über Berufsfragen spre
chen muß. Wie denkst du dir eigentlich deine Zukunft? Ich konnte auf diese
quälende Frage nichts antworten. Mit einer Stimme, die verständnisvoll sein
wollte, und die etwas von einem Gespräch von Mann zu Mann hatte, sagte er,
ich schlage vor, daß du in die Handelsschule eintrittst und dann in mein Kon
tor kommst. Ich murmelte etwas davon, daß ich erst noch die Schule absolvie

ren wolle, damit konnte ich immerhin Zeit gewinnen.

Das „eigentliche Leben", dem die träumerischen und sehnsüchtigen Blicke
der Schüler gelten, spielt sich stets außerhalb der Schule ab. Seit Jahrhunder
ten wird zwar behauptet, die Kinder lernten „für das Leben", gleichzeitig dro

hen die Lehrer „... wenn ihr erst einmal im Leben steht, dann ...", - als sei die

Schulzeit eine Art Vor-Leben, ein Übungsleben, das nur insofern Gewicht hat,
als die Zensuren eine Eintrittskarte für jenes Leben darstellen, das sich ir
gendwo irgendwann einmal ereignen würde.

Immer wieder hat mich das Sumpffieber der Unfähigkeit ergriffen. Da war ich
wieder der mißglückte Schüler, der eingesperrt im Zimmer saß, und das war
me, brodelnde Leben draußen war unerreichbar."n

2. Zur Entstehung der Schulzeit

Die hier mitgeteilten Schulerfahrungen sind nur scheinbar Vergangenheit. Sie
finden sich, meist in nüchternerer Form, in zahllosen autobiographischen
7 St. ZWEIG: Die Schule im vorigen Jahrhundert, S. 34
8 H. CAROSSA: Geschichte einer Jugend (1957), S. III
9 B. BRECHT: Geringe Forderungen der Schule (1972), S. 42
10 R WEISS: Abschied von den Eltern (1961), S. 57
11 Ders., ebd., S. 83
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Die hier mitgeteilten Schulerfahrungen sind nur scheinbar Vergangenheit. Sie
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7 St. ZWEIG: Die Schule im vorigen Jahrhundert, S- 34
8 H. CAROSSA: Geschichte eincugend (1957), 5’ 1 1 1
9 B. BRECHT: Geringe Forderungen der Schule (1972), S. 42

10 P. WEISS: Abschied von den Eltern (1961), S. 57
11 Ders, ebd., S. 83
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Schulgeschichten der Gegenwart und im Gedächtnis der Zeitgenossen wie
der: die Ermahnungen zur Pünktlichkeit von Seiten der Eltern und Lehrer; die
Ängste, zu spät zu kommen; der besorgte Blick auf die Uhr beim Abfragen in
der Klasse (Komme ich noch dran?), bei Schulaufgaben (Reicht die Zeit
noch?), bei nicht endenwollenden Stunden (Wann endlich ...1). Wir kennen
das Warten auf den vernichtenden oder befreienden Gongschlag. Wir kennen

die Verführung zur Schule mit bunten Ranzen und Schultüten, mit dem Ver
sprechen von Belohnungen für den Erfolg; wir erinnern uns aber auch an die
Drohungen mit der Schulzeit als einer Zeit ganz anderer und offenbar uner
freulicherer Qualität und Anforderungen, als sie dem Leben zuvor und dane
ben innewohnen. Vertraut sind die Instrumente der Zeitvermittlung in der

Schule: die große Uhr über dem Portal, im Erdgeschoß, über dem Eingang
zum Lehrerzimmer, die im ganzen Haus verteilten Lautsprecher mit der Ton
folge des Big Ben oder die schrillen Klingeln auf den Gängen, die Blicke der
Unterrichtenden auf ihre Zeitmesser, ihre Ankündigungen gegen Ende der

schriftlichen Examina: noch zehn Minuten, noch fünf Minuten, abgeben! Ver

traut sind seit dem ersten Schultag die Stundenpläne, die Skelette unseres
schulischen Zeitgefühls, am Anfang noch behängt mit wenigen bunten Tü
chern: Heimatkundlicher Sachunterricht, Deutsche Sprache, Schreiben, Sin
gen, Rechnen, Bildnerisches Gestalten, später weitgehend verhüllt mit dem
Patchwork jener Fächer, deren Inhalt aus Gründen der Kulturtradition und

der Vorbereitung auf künftige Lebenssituationen für bedeutsam gehalten
wurde. In jedem Schuljahr täglich und wöchentlich der gleiche Rhythmus.

ä) Zeitstruktur

Was in den diversen Erinnerungen aufgehoben ist, hat seine strukturellen Be
dingungen. Sie wiederum wurzeln in einer langen Geschichte. Die Zeitstruk

tur der Schule ist der Zeitstruktur des klösterlichen Lebens nachgebildet.

Hier wie dort ging und geht es darum, das Leben einer Gruppe einem Zeittakt
gemeinsamer Aktivitäten so zu unterwerfen, daß ein Höchstmaß an Innen-
und Außenwirkung zu erwarten ist. Der genau festgelegte Wechsel zwischen
Meditation, Liturgie, Arbeit und Erholungspausen einerseits entspricht der

Abfolge von Lern- und Rekreationsphasen andererseits. Als Beleg sei auf ein
beliebiges Dokument aus dem 16. Jahrhundert verwiesen, einer Zeit, in der

die protestantischen Fürsten im Zuge der Reformation ihr Interesse an der
Schule bekunden. So richtet sich das Leben an der sächsischen Fürstenschule

in Grimma nach folgender Tagesordnung:

5.00 Uhr: Aufstehen, Morgengebet, Bettenmachen, Kammer kehren, Schuhe
putzen

5.30 Uhr: Mette in der Kirche
6.00-9-00 Uhr: Lektionen, dazwischen, um 7.00 Uhr, eine Morgensuppe
9.00 Uhr: Mittagessen, dann Freizeit bis 11.00 Uhr
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11.00- 12.00 Uhr: Studium

12.00 - 13.00 Uhr: Singen

1.00 - 2.00 Uhr: Unterricht

2.00 Uhr: Vesper mit Gesang in der Kirche, dann Vesperbrot

3.00-4.00 Uhr: Unterricht

4.00 Uhr: Abendessen, dann Freizeit bis 6.00 Uhr

6.00-8.00 Uhr: Studium

8.00 Uhr: Abendgebet mit Gesang, Verlesung eines Kapitels aus der Bibel, da
nach Bettruhe.

Eine fast übereinstimmende Gliederung des Tages ist uns von den Jesui
tengymnasien des 16. bis 18. Jahrhunderts bekannt.

Schulleben als klösterliches Leben: Wie selbstverständlich greifen die
Schulordnungen des 16. Jahrhunderts und der Folgezeit auf den Zeittakt der
Mönche zurück, auch dort, wo die Schule das Internat verläßt und in ge
meindlichen Schulhäusern Platz nimmt, wo an die Stelle von Geistlichen und

Theologen weltliche Lehrer treten und wo die Schule ihre religiösen Inhalte
weitgehend verliert. In einer Anweisung für eine Schule mit wechselseitigem
Unterricht zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Frankreich werden die gemein
samen Tätigkeiten im wahrsten Sinne des Wortes minutiös geregelt: „8.45
Eintritt des Monitors, 8.52 Ruf des Monitors, 8.56 Eintritt der Schüler und Ge

bet, 9. Einrücken in die Bänke, 9.04 erste Schiefertafel, 9.08 Ende des Diktats,
9.12 zweite Schiefertafel, usw."^^ Im übrigen blieb die Erstellung von Zeitra
stern nicht nur ein Element der Schule, sondern fand auch Eingang in die Ar
beitsorganisation und in die militärische Organisation.

b) Elemente der Zeitplanung

Michel FOUCAULT hat in seiner Untersuchung „Überwachen und Strafen. Die
Geburt des Gefängnisses" (1976) auf die wesentlichen Elemente dieser Zeit

planung hingewiesen. Dazu gehören die „Festsetzung von Rhythmen", der
„Zwang zu bestimmten Tätigkeiten", die „Regelung der Wiederholungszy
klen", die „zeitliche Durcharbeitung der Tätigkeit" und damit die „Anpassung
des Körpers an zeitliche Imperative", so daß sich ein „anatomisch-chronologi
sches Verhaltensschema entwickelt", und dies alles unter dem früher einmal
religiösen, später dann ökonomischen „Prinzip des Nicht-Müßiggangs": „Es
ist verboten, eine Zeit zu verlieren, die von Gott gezählt und von den Men
schen bezahlt wird. Der Stundenplan sollte die Gefahr der Verschwendung -
eine moralische Schuld und eine wirtschaftliche Unredlichkeit - bannen."

12 Fr. PAULSEN: Geschichte des gelehrten Unterrichts, Bd. 1 (1919), S. 300
13 F. SCHLEDERER: Unterricht am Jesuitengymnasium (1991), S. 538 f.
14 Zit. n. M. FOUCAULT: Überwachen und Striifen (1976), S. 193
15 Oers., ebd., S. 197 f.
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Der Stundenplan als Repräsentant der sog. objektiven Zeit entspricht
zunächst weder den Bedürfnissen noch den Interessen noch dem Lebensge-

fuhl der nachwachsenden Generation, weil sie sich, je jünger sie ist, um so

mehr an ihrem subjektiven leib- und naturorientierten Zeitempfinden aus

richtet.^*^ Sie wehrt sich darum gegen die von außen kommenden Regulierun
gen, besonders dann, wenn sie nicht erkennen kann, worin der Sinn und
Nutzen der von anderen eingeteilten Zeit für sie liegen soll. Die Einübung

und Durchsetzung des jfremden Zeitrasters setzt daher Kontrollmacht, Sankti
onsmacht und speziell konstruierte Orte voraus, die die Ausübung der Kon
trolle erleichtern. So sind die Klassenzimmer, ähnlich wie Fabrikationsräume,

Gefangnisse, Gefangenenlager und Kasernenhöfe, so eingerichtet, daß mög

lichst viele Personen von möglichst wenigen anderen beaufsichtigt werden
können, d. h. daß Abweichungen vom Zeittakt bzw. von Tätigkeiten, die

durch den Zeittakt geregelt sind, sofort entdeckt und korrigiert werden kön

nen. Daher wird in den Unterrichtsräumen eine Anordnung der Arbeitstische

in Reihen bevorzugt; sind die Schüler dem Unterrichtenden zugewandt, ist

seine Position dadurch hervorgehoben, daß er entweder auch sitzend die
Übersicht behält oder als einziger im Raum während des Unterrichts stehen
oder seinen Betrachtungsort ändern darf. Eine Ökonomie des Raumes, die
nur bestimmte Bewegungen und Interaktionen zuläßt und auf die „affektive
Neutrahtät" der dort Arbeitenden bedacht ist, unterstützt ihn dabei.

c) Bildung und Ökonomie

Es muß keine kleine Aufgabe sein, die einen solchen Aufwand zu rechtferti
gen scheint. In der Tat haben die Klöster die Selbstrekrutierung ihres Nach-
-wuchses sehr ernst genommen. Und später war den Kirchen, den Fürsten
und den Städten die Verankerung von Reformation und Gegenreformation in
den Köpfen und im Leben der Jugend zu wichtig, als daß sie sich nur auf die
Wirkung der sonntäglichen Predigten und Christenlehren verlassen hätten.
Abgesehen davon entwickelte sich mit der beginnenden Neuzeit langsam ein
Bewußtsein für den Zusammenhang zwischen Bildung und Ökonomie und
für den Wert der Schule als Institution der Charakterbildung. Die Braun
schweigische Schulordnung von 1528 sieht es neben der religiösen Erzie

hung als wichtigste Aufgabe der Schulen an, „daß daraus mit der Zeit gute
Schulmeister werden, gute Prediger, gute Rechtsverständige, gute Gottes

fürchtige; züchtige, ehrliche, redliche, gehorsame, freundliche, gelehrte,
friedsame, nicht wilde, sondern fröhliche Bürger, die so fortan ihre Kinder

zum Besten zu halten vermögen und so fortan die Kindeskinder Men-

16 G. de HAAN: Zeit (1987), S. 1634
17 Th. HEINZE: Schulkultur (1993), S. 34 f.
18 Th. DIETRICH /J. G. KLINK (Hg.): Zur Geschichte der Volksschule (1972), S. 7
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sehen, die den rechten Glauben haben, die beruflich qualifiziert und die zu
dem angepaßte Bürger sind: das zu erreichen, ist nicht nur der Stadt Braun
schweig manchen Gulden wert, sondern auch zahlreichen anderen fürstli
chen, königlichen, kaiserlichen und kommunalen Schulveranstaltern.
Schließlich erklärt sich im Allgemeinen Landrecht von 1794 der Staat - hier

zunächst der preußische, aber alle anderen deutschen Staaten folgten ihm -
zum alleinigen Veranstalter der Schule und übernimmt somit auch den
Löwenanteil an den Kosten.'^ Daran ändert sich bis zur Gegenwart nichts
mehr. Der Staat wird als Schulveranstalter auch zum Monopolisten des schuli
schen Zeittaktes: Er gibt vor, in welchem Alter der gesellschaftliche Nach
wuchs seine Schulzeit anzutreten hat und wann sie beendet ist. Er bestimmt,

welches Programm in dieser Zeit zu absolvieren ist. Er stellt das Metronom
ein für die Erreichung der Teilziele und den Wechsel der Gegenstände. Er

stellt Trainer bereit, die den Zeittakt verinnerlicht haben und die gegen Ent

gelt diese Sozialisationsleistung auch bei anderen erzielen wollen. (Sie sind
aber ihrerseits Kontrolleuren unterworfen, die wiederum ihren Arbeitsakt

überwachen). Er legt fest, daß die Schulzeit in speziellen Räumen stattfindet,

die von ihm zweckrational geplant sind. In ihnen können die Trainer mit Hil

fe innenarchitektonischer Vorgaben jene Übersichtlichkeit arrangieren, die
ihnen für die zeitgerechte Erledigung der gestellten Aufgaben, für die rasche
Entdeckung von Abweichungen und die sichere Unterscheidung zwischen je
nen, die „mitkommen", d. h. die den Takt einhalten können, und jenen, die
dazu nicht in der Lage sind, ermöglicht. Er belohnt schließlich die Pünktli
chen mit Aufstieg und Berechtigungen, während jene, die ihrer eigenen Uhr
folgen, entweder die Möglichkeit erhalten, sich anhand der gleichen Gegen
stände noch einmal an die Zeitvorgaben zu gewöhnen oder ausgeschieden

werden.

d) Lehrprogramme

Was die Lehrprogramme angeht, so wissen wir, daß die Aufklärung auf die
Vermittlung des rechten Glaubens keinen so großen Wert mehr legen und
dafür die nützlichen Kenntnisse in den Vordergrund rücken wird, daß der
Neuhumanismus zu Beginn des 19. Jahrhundert den Wert der Tradition er
kennen und ihr die entsprechende Priorität in den Lehrplänen einräumen
wird, bis die gesellschafts-, berufs- und wirtschaftsorientierten Pragmatiker
(die Vertreter der „Realien") mit den Kulturüberlieferern gleichauf ziehen, sie
überholen und schließlich an den Rand drängen.
Dieser Vorgang verweist darauf, daß sich im Laufe der Geschichte (und ins

besondere der beiden letzten Jahrhunderte) das ,Aufgabenprofil der Schule
verschoben" und das „Gewicht einzelner Aufgaben" verändert hat.^o „Die ex-

19 Dies., ebd., S. 161

20 M. UEDTKE: Die anthropologische Bedeutung von Erziehung und Unterricht (1991), S. 32
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19 Dies., ebd., S. 161
20 M. LIEDTKE: Die anthropologische Bedeutung von Erziehung und Unterricht (1991), S. 52
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ponentiell verlaufende Wissenskumulation hat unterdessen ein Stadium er
reicht, in dem sich innerhalb einer einzigen Generation das Wissen auf sehr
hohem Zahlenniveau mehrmals verdoppelt".^^ Damit „hat das Problem der
angemessenen Weitergabe der kumulierten Informationen eine neue Qua
lität erhalten".^^ Hinzu kommt, daß der Komplexitätsgrad unserer Welt zuge
nommen hat.^^ Das heißt; Unsere Entscheidungen sind in einem viel größe

ren Ausmaß von rechtlichen, organisatorischen, bürokratischen und ökono
mischen Vorgaben abhängig als die früherer Generationen, besonders solche
Entscheidungen, die in die weitere Zukunft hineinreichen. Beides zusammen

wird als beschleunigter Wandel erfahren und macht es schwer, sich auf ir
gendeine, aufgrund von Wissen und Erfahrung einigermaßen zuverlässig be
schreibbare zukünftige Lebenssituation einzustellen. Das geht schon indivi
duell kaum, gelingt aber noch weniger dem staatlichen Schulveranstalter, der
es sich zur Aufgabe gemacht hat, den gesamten gesellschaftlichen Nachwuchs
in Jahrgangsschüben auf eine nur unscharf wahrnehmbare gesellschaftliche
und individuelle Zukunft vorzubereiten.

Und was geschieht mit der Traditionsvermittlung, d. h. mit der Weitergabe
jener Kenntnisse, die für die politische, ästhetische, historische oder morali
sche Urteilsbildung notwendig sind und damit für ein mehr als oberflächen-
haftes Verständnis der Welt - ganz abgesehen von der Bedeutung des Kultur
wissens für eine nichtentfremdete Muße oder gar für die Entwicklung eines
tragfähigen Lebenssinnes?

3. Geopferte Zeit

Wissenskumulation und wachsende Komplexität der Welt erforderten an

sich immer längere Vorbereitungszeiten. Aber welche Zeitdauer wäre ange
messen? Wenn wir in die Schulgeschichte zurückblicken, dann stellen wir
fest, daß sich seit Beginn des 19. Jahrhunderts die wöchentlichen Unter
richtszeiten kaum verändert haben. Die 24 Wochenstunden für Elemen

tarschüler und die 32 Wochenstunden für Gymnasiasten und Realschüler
gruppieren sich heute vielleicht anders, das Quantum ist in etwa erhalten
geblieben. Erweitert haben sich dagegen die Schulbesuchszeiten insgesamt:
durch die Verlängerung der allgemeinen Schulpflicht, durch die Einführung
von Berufsschulen, durch das Hinausschieben des Abiturs, aber auch durch

die Aufhebung von weltlichen und kirchlichen Feiertagen. Erweitert hat sich
das Fächer Spektrum. Das war nur möglich durch eine Kürzung der einzel
nen Stundeneinheiten von ursprünglich 60 auf 50 oder 45 Minuten. Auch
die Auffächerung der Schularten und das damit wachsende Angebot an Spe-

21 Oers., ebd.

22 Oers., ebd.
23 G. de HAAN: Zeit, S. 1635 f.
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zialisierung war eine Antwort auf den Wandel der Anforderungen.^'^ Ist das
Problem schon an sich fast unlösbar, aus dem unüberschaubaren Vorrat an

Informationen solche auszuwählen, die die Welt aufschließen und Sinn stif

ten, die aktuell sind und mittelfristig nützlich, die sich gegenseitig erhellen
und der nachwachsenden Generation die Chance bieten, sich vielseitig zu

erproben, so verschärft es sich noch dadurch, daß die Schul- und Ausbil
dungszeiten aus vielerlei Gründen nicht beliebig verlängert werden können.
Und dann bleibt einem demokratisch verfaßten und bürokratisch organisier

ten Staat, der grundsätzlich allen Bürgern die gleichen Bildungsangebote
eröffnen und die Bildungslaufbahnen und Anforderungen egalisieren muß,
offenbar nichts anderes übrig, als sich an vermuteten Normalentwicklun
gen, Normalinteressen und Normalperspektiven der Jugend und der Gesell
schaft zu orientieren.

ä) Das künstliche Milieu

Das ist der eine wesentliche Grund dafür, daß junge Menschen ihr Wissen, ih

re Erfahrungen und ihre Visionen in dem, was die Schule an Inhalten bietet,
nicht oder nur selten entdecken können. Der andere Grund hängt mit der Ei

genart jeder Schule zusammen, sofern sie ohne Rücksicht auf individuelle
Vergangenheiten und Zukunftsentwürfe um eines nur überindividuell um
reißbaren Zieles willen die Jugend neun bis dreizehn Jahre lang in einem
künstlichen Milieu einer ebenso künstiichen Zeiteinteilung unterwirft, um

ihr die Welt (oder was sie dafür hält) in Form didaktisch präparierter Partikel
nahezubringen.

Die konkrete, lebendige Gegenwart wird einer unkonkreten Zukunft zum
Opfer gebracht, von der nicht sicher ist, ob die Jugend sie überhaupt erleben
wird, und wenn, ob sie so beschaffen ist, wie die Prophezeiungen lauten.
Schulzeit ist, von der Konstruktion der Schule her, weitgehend entfremdete
Zeit. Nicht, was in ihr verhandelt wird, ist zukunftsweisend, sondern was sie

an Berechtigungen hergibt. Sie produziert im Adorno'schen Sinne „Halbbil
dung", also eine Bildung, die nur nach ihrem Nutzen bewertet wird - wenn,
ja, wenn nicht Charismatiker oder didaktische Künstier oder irgendein unbe
rechenbarer, gnadenhafter Blitz dem Lernen eine andere Wende geben. Die
alltägliche Schulzeit sieht anders aus. Das Nichtberührtwerden, Nichtbetrof-
fensein ist die Regel. Aber täglich stundenlang bewegungsarm, als Individu

um nicht gemeint, auf einen Informanten ausgerichtet zu sein, dessen Infor
mationen in den meisten Fällen nur von sekundärem Interesse sind, das er
zeugt zwangsläufig ein Gefühl des Überdrusses, der Langeweile. Sie ist tote
Gegenwart, die eigentlich verlorene Zeit.

24 M. LIEDTKE: Die anthropologische Bedeutung, S. 133
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b) Langeweile

Langeweile ist kein Thema für die Pädagogik. Sylvie SCHIMM vermutet gar
„ein merkwürdiges Langeweile-Tabu" in der Erziehungswissenschaft. „Lange
weile wird als etwas Unangenehmes, das pädagogische Handeln Störendes

abgetan".^^ So sucht man in pädagogischen Lexika und Wörterbüchern nach
diesem Stichwort vergebens. Andererseits zieht sich die Beschreibung der

nicht endenwollenden Schulstunden durch die gesamte Belletristik:

„O 's ist grausig wichtig, wenn's nur nicht so langweilig wär. Philolog. Schand
volk ...'s tut mir leid ... Donner und Doria ... Hilf Teufel mir die Zeit, die Angst

zu verkürzen! - Vier Uhr! Gottheit - o mon dieu! will denn die Zeit nicht ver

rinnen? -, die Welt ist stehen geblieben ..."^6

So befreite sich Georg BÜCHNER am Rande eines Schulhefts von der lasten
den Ödnis eines Schulnachmittags. Daß sich auch die Lehrer langweilen,
wenn sie - oft durch Jahrzehnte hindurch - die gleichen Inhalte an wechseln

de Schülergenerationen weitergeben, wäre ein besonderes Kapitel. Ihre Lan
geweile produziert einen Teil der Langweiligkeit der Schule.
Wenn der junge Mensch mit der Welt vertraut werden will, braucht er Er

wachsene, die das wichtig finden, was ihm wichtig ist und die sich Zeit lassen
können - so wie Harry PROSS in seiner Autobiographie die pädagogische Hal
tung des Publikums seiner Kindheit beschreibt:

„Es hetzte mich nicht, brüUte mich nicht an, klatschte nicht, wenn ich schnel
lerwurde, sondern ganz im Gegenteil: es suchte mich aufeuhalten ...

c) Überlebenstraining

Vielen Eltern geht die Entwicklung ihrer Kinder zu langsam. Sie bedrängen
die Kindergärtnerinnen, mit den Kindern Vorschulprogramme durchzuneh
men, sie stürmen in die Grundschule, wenn die Klasse ihres Kindes eine Lek

tion hinter der Parallelklasse steht. "Action" ist nicht nur die Überschrift für
vielfältige Freizeitprogramme, "action" soll auch die Didaktik beleben. Aus ih

rer Volksschulzeit sind die Kinder daran gewöhnt, daß ihnen das Lernen mit
allerlei pädagogischen Tricks schmackhaft gemacht wird. In seltenen Fällen

sind sie dabei nicht nur Zuschauer, sondern Mitspieler. Das geschieht dann,
wenn die Lehrer auch den Kindern Zeit geben, etwas selbst zu entdecken und

zu entwickeln. Gruppenunterricht beispielsweise ist zeitraubend: die Tische
müssen verstellt werden, die Schüler brauchen ständige Hilfe dabei, ihre
Nachbarn ausreden zu lassen, der Geräuschpegel muß immer wieder auf
Zimmerlautstärke gesenkt werden. Und : Es dauert länger, bis die Schüler

25 S. SCHIMM: Wenn nur Zwergobst wächst (1984)
26 Dies., ebd.
27 H. PROSS: Memoiren eines Inländers (1993), S. 17
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selbst ihre Entdeckungen gemacht, ihre Umwege und Irrwege begriffen ha
ben. Weit schneller ist der Stoff eingepaukt, wenn der Lehrer (seine) Vorberei
tungen diktiert. Dann herrschen Disziplin und Stille, und jeder hat schwarz
auf weiß, was für die nächste Stunde zu lernen ist. Diese Art von Wissen hält
allerdings meist nur so lange an, wie die Hefteinträge abgefragt werden. Nie
mand ist ergriffen, niemand wurde dazu gebracht, in neuen Bahnen zu den
ken. So entsteht bei vielen der Eindruck, man müsse die Schulzeit auf irgend

eine Weise hinter sich bringen. Mit dem Ergebnis dieses Überlebenstrainings,
dem Zeugnis, erhoffen sie sich dann ein Ende der Wartezeit, den lange er
sehnten „Schritt ins Leben".

d) Mädchen und Frau

Noch eine historische Replik: Für Mädchen war das Klassenzimmer der Haus
haltungsschulen ein Wartesaal zum Leben. 1901 schreibt Paula Becker aus ei
ner solchen Anstalt, in die sie vor ihrer Hochzeit mit Otto Modersohn ver

frachtet wurde, in einem Brief an ihre Mutter:

„Ich habe meine Zeit gut angewandt, Mutter. Nun geht es aber nicht länger. In
mir schreit etwas nach Luft, das will sich nicht besänftigen lassen. Ich habe
Euch das schon einmal in einem Brief geschrieben, den Ihr für einen Karne
valsscherz hieltet. Ich führe hier ein Leben, das gar nicht mein Leben ist. Mein
eigenster innerster Mensch hungert... „Daß man, wenn man heiratet, so
furchtbar festsitzt..."^9,

schreibt sie vier Jahre später. Dieses Warten und „Festsitzen" im Ewiggleichen

als Tugend einzuüben, Geduld und Wartenkönnen als die weiblichen Erzie
hungsziele anzustreben, dazu dient in besonderer Weise die Handarbeit. Zur
Verbrämung der geistigen Untätigkeit werden die Hände emsig in Bewegung
gehalten. Selbst Annette von DROSTE-HÜLSHOFF hält es für berichtenswert,
daß sie Strümpfe strickt.^®
Das "quilting", jenes Zusammennähen von Stoffresten, worin die amerika

nischen Pionierfrauen Meisterinnen waren, dient geradezu als Symbol für die
Arbeit von Frauen: „Genauso setzen Frauen auch heute ihre Reste von Zeit
ein, um zu Hause, in den Schulen, Vereinen, in Spitälern, Nachbarschaften
und Ämtern jene Dienstleistungen zu erbringen, die als privat gelten."^!
Für viele Hausfrauen besteht das Leben darin, geduldig zu warten: bis das
Kind läuft, bis es aus Kindergarten und Schule abgeholt wird, bis die Familie
zum Essen erscheint. Einerseits vergeht diese Zeit zu langsam, andererseits
hat die Angst vor der vergehenden Zeit eine ausgeprägte weibliche Note;

28 J. RÄDEL (Hg.): Liebe Mutter. Liebe Tochter (1980), S. 142
29 Oers., ebd., S. 148

30 Oers., ebd., S. 66
31 H. NOWOTNY: Eigenzeit (1990), 5. 128
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28 J. RADEL (Hg.): Liebe Mutter. Liebe Tochter (1980), S. 142
29 Ders., ebd.‚ S. 148
50 Ders., ebd., S. 66
51 H. NOWOTNY: Eigenzeit (1990), S. 128
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denn die Zeit arbeitet gegen die Frau, die bemerken muß, wie ihr Marktwert
mit zunehmendem Alter sinkt.

4. Reformanregungen

Diese Kritik an der Schule ist gar nicht neu: Vor 320 Jahren wandte sich der

französische Cartesianer Poullain de la BARRE (1647 - 1723) dagegen, daß

die Erziehung der Mädchen an ihren Möglichkeiten vorbeigehe:

„Gibt es eigentlich in der ganzen Mädchenerziehung irgend einen Hauch von
Ernsthaftigkeit? Es scheint so, als hätte man sich auf eine solche Art von Erzie
hung geeinigt, um ihnen den Mut zu nehmen, ihren Verstand zu verdunkeln
und ihn ausschließlich mit unwesentlichem Ballast anzufüllen. So werden alle

Anlagen zur Tilgend und Wahrheit erstickt und alle potentiellen Talente für

große Aufgaben vergeudet; man raubt ihnen jedes Verlangen nach Vollkom
menheit, wie wir Männer es haben, weil man ihnen die Mittel dazu vorent-
hält."32

Vor 230 Jahren trugj. J. ROUSSEAU im "Emile" seine „wichtigste und nützlich

ste Regel der ganzen Erziehungskunst" vor: „Sie heißt nicht: die Zeit zusam
mennehmen, sie heißt: die Zeit vertändeln. Die Philanthropen propagier

ten und praktizierten vor mehr als 200 Jahren eine Schule, in der die Schüler
die Welt nicht aus Büchern kennenlernen, sondern sie anschauen und angrei

fen sollten, damit sie, wie J. Ch. SALZMANN, einer ihrer Wortführer meinte, zu
eigenen Urteilen kämen und sich vom „Gängelband" der Autoritäten befreien
könnten.^'^ Für Fr. D. SCHLEIERMACHER gab es 1826 keine Rechtfertigung
dafür, die Gegenwart des Kindes der Zukunft zu opfern. Die schwedische

Frauenrechtlerin E. KEY übte im Jahre 1900 vernichtende Kritik an der Schule
ihrer Zeit, indem sie deren Resultate so umriß:

.Abgenützte Hirnkraft, schwache Nerven, gehemmte Originalität, erschlaffte
Initiative, abgestumpfter Blick für die umgebenden Wirklichkeiten, erstickte
Idealität unter dem fieberhaften Eifer, es zu einem .Posten' zu bringen - eine
Hetzjagd"".36

Die sich anschließende Reformpädagogische Bewegung kämpfte 30 Jahre

lang für eine Abkehr von der Schule des Buches, der Pensen, der engen Kon
trollen, der starren Zeiteinteilung, für geistige und körperliche Selbsttätig

keit, für eine Orientierung an den Erfahrungen, Bedürfnissen und Interessen

32 Poullain de la BARRE, in: I. HIERDEIS: „Die Gleichheit der Geschlechter" und „Die Erziehung
der Frauen" bei Poullain de la Barre (1993), S. 155
33 J.J. ROUSSEAU: Emile oder über die Erziehung (o. J.), S. 54
34 H. HIERDEIS: Die Reisen der Salzmannischen Zöglinge (1992)
35 Fr. D. SCHLEIERMACHER: Pädagogische Schriften (1957)
36 E. KEY: Das Jahrhundert des Kindes (1902), S. 293
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der Schüler, für eine integrative Betrachtungsweise der Unterrichtsinhalte,
für Projektunterricht, Erlebnisunterricht und Gruppenarbeit, für Schüler-
selbstregierung, für ein gewandeltes Autoritätsverständnis. Ihre pädagogi
schen Theorien, ihre didaktischen Anregungen und die Zeugnisse re
formpädagogischer Praxis füllen Bibliotheken. Aber nach wie vor entdeckt

der Schüler die Welt überwiegend auf dem Weg ihrer Repräsentation in
Schrift und Symbolen, gilt die jahrhundertealte zeitliche Rasterung, das hier
archische Kontrollsystem, wird Reproduktion mehr gefördert und belohnt als
Produktivität und Kreativität.

Zu Beginn der 70er Jahre hat Ivan ILLICH aus der Beobachtung heraus, daß
in der Schule „immaterielle Bedürfnisse in Nachfrage und Waren verwandelt
werden" und die Schüler systematisch lernen, „das Versetztwerden mit Bil

dung, ein Zeugnis mit Sachkunde und Geläufigkeit mit der Fähigkeit, etwas
Neues zu sagen" zu verwechseln^^, vorgeschlagen, die Gesellschaft zu „ent-
schulen", die Schulen abzuschaffen und sich statt dessen auf Lernwünsche

und die Eigeninitiative der Jugend zu verlassen. Es wäre schade um die viele

Zeit, die sie in der Schule versäßen.

a) Personbezug

So verständlich seine Resignation hinsichtlich der Reformunwilligkeit der
Schule war: er konnte sich wohl nicht ausmalen, welche sozialen und ökono

mischen Folgen die Verwirklichung seines Vorschlages gehabt hätte, und er
hatte offenbar auch nicht das Auge dafür, was die Schule, bei allem Anpas
sungsdruck, den sie ausübt, bei aller Emotions- und Triebfeindlichkeit, bei al

ler Produktion von Entfremdungsgefühlen und Langeweile, bei aller Mit

verursachung von Verhaltensstörungen und bei aller Starrheit auch zur Pro

sperität dieser Gesellschaft und zu ihrer relativen sozialen Befriedung beige
tragen hat. Was sie darüber hinaus beim einzelnen an wirklicher Bildung aus
lösen konnte und noch auslöst, bleibt uns verborgen. Es ist sicher kein Zufall,
daß die Privatschulen seit etwa 20 Jahren Konjunktur haben. Da und dort

wird das Hauptmotiv ihrer Befürwortung in der Hoffnung bestehen, daß die
Schüler dort besser abschneiden. Aber viel stärker ist das Bedürfnis von El
tern, für ihre Kinder eine Schule zu finden, die sie als Personen ernst nimmt,
die ihrer Entwicklung mehr Zeit läßt, die sie umfassend beansprucht und in
der die Lernzeit auch als Lebenszeit erfahren werden kann. Privatschulen
können offenbar ein solches Klima aufgrund ihrer relativen Autonomie, ihrer
Überschaubarkeit und ihrer Lehrerauswahl leichter herstellen als öffentliche
Schulen.

Eines der Haupthindernisse für Reformen in der öffentlichen Schule
scheint nämlich darin zu liegen, daß ihr Träger der Staat ist. Bürokratie und

37 I. ILLICH: EntSchulung der Gesellschaft (1972), S. 17
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Autonomie schließen sich nämlich weitgehend aus. Es wäre an der Zeit, einen

Vorschlag des früheren deutschen Verfassungsrichters Willi Geiger aufeugrei-
fen, der das Schulmonopol des Staates brechen und das Recht, Schulen zu er

richten und zu führen, den Gemeinden, öffentlich-rechtlichen Körperschaf

ten und privaten Trägern in gleicher Weise eingeräumt haben wollte. Diese

Schulen sollten aus öffentlichen Mitteln die gleichen Leistungen erhalten wie

die Schulen des Staates.^®

b) Ja - Nein-Entscheidungen

Konkurrenz könnte das Reformgeschäft beleben. Die Chancen dafür stehen

jedoch schlecht. Es scheint im Gegenteil so zu sein, als ob die Schule in der
nächsten Zeit noch mehr unter Zeitdruck geriete. Es ist leicht vorherzusehen,

daß jene Interessensgruppen, die ein besonders lebhaftes Interesse an den

Schulen haben, ihre Macht dazu nützen werden, die für ihre Prosperität nöti

gen Stoffquanten und Leistungsnachweise durchzusetzen. Und wie der Ein
bruch der Informatik in den Unterricht zeigt, werden die Schüler hinreichend
Gelegenheit haben, im heimlichen Lehrplan ein affirmatives Verhältnis zu Ge
setzmäßigkeiten zu erwerben, die nicht mehr verstanden, sondern nur noch

angewendet werden müssen, zu Informationen, die nicht mehr Produkt
zeitraubenden Denkens, sondern zeitsparender mechanischer Operationen
sind - und zu einem Weltbild, das auf Ja - Nein-Entscheidungen beruht. Kei
ne Zeit mehr für Aporien, keine Zeit für den Zweifel, keine Zeit für das herrli

che, unordentliche Leben.

Zusammenfassung Summary

Jedes Mitglied unserer Gesellschaft wird Any member of our Society is subject to the
dem Zeitakt der Erwachsenenkultur unter- time rhythms of an adult culture. Systematic
worfen. Die entsprechenden Einübungen exercises are begun with birth and are con-
beginnen mit der Geburt und setzen sich in tinued, later on, during the process of so
der späteren Sozialisation fort. Vor allem die cialization. Schools in particular seem to be
Schule scheint darauf spezialisiert zu sein, specialized on training the growing-up gen-
die nachwachsende Generation an den ge- eration to foUow social time rhythms. In this
sellschaftlichen Zeitakt zu gewöhnen. Das a Special timing is used which has becn
tut sie mit einer eigenen Rhythmisierung adopted from monastic time arrangements.
der Zeit, die sie von der klösterlichen Tage- As children and juveniles have their own
seinteilung übernommen hat. Nachdem consciousness of time in conformity with
Kinder und Jugendliche über ein eigenes their constitution and personal require-
körperverbundenes und an persönlichen ments, they come into conflict with official
Bedürfnissen orientiertes Zeitbewußtsein time - at least they are confronted with
verfügen, geraten sie in Konflikte mit der öf- states of alienation. The time spent at school
fentlichen Zeit - zumindest aber in Entfrem- is feit being unlived.
dungszustände. Die Schulzeit wird zur un-
gelebten Zeit.

Schulzeit Unterricht Lehrprogramm Schedule
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Schulzeit Unterricht Lehrprogramm

Sunlmary

Any member of our society is subject to the
time rhythms of an adult culture. Systematic
exercises are begun with birth and are con-
tinued, later on, during the process of so-
cialization. Schools in particular seem to be
specialized on training the growing-up gen-
eration to follow social time rhythms. In this
a special timing is used which has been
adopted from monastic time arrangements.
As children and juveniles have their own
consciousness of time in conformity with
their constitution and personal require—
ments, they come into conflict with official
time — at least they are confronted with
states of alienation. The time spent at school
is felt being unlived.

Time/ school
Educaüon
Schedule

38 Vgl. S. JENKNER: 50Jahre Grundgesetz und Schule (1979)
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ETHICA 1 (1993) 4; 417 - 427

DISKUSSIONSFORUM

HERLINDE PAUER-STUDER

DENKEN - SCHREIBEN - TÖTEN

„Denken - Schreiben - Töten'' vereinigt

in dem unten angeführten Sammel
band* Beiträge, die sich kritisch mit
den Thesen des australischen Moral-

phiiosophen Peter SINGER zur Eutha
nasie-Frage auseinandersetzen. Be

dingt durch eine diesbezüglich beiaste

te Vergangenheit ist SINGER mit seiner
Position - er vertritt die Zulässigkeit

von aktiver Euthanasie unter bestimm

ten Bedingungen - im deutschsprachi
gen Raum auf heftigen Widerstand ge
stoßen.

Im folgenden werde ich kurz auf die
einzelnen Aufsätze eingehen und ab
schließend eine allgemeine Einschät
zung des Buches versuchen.

1. Ordnung, Pflicht und

T ötungsbereitschaft

Jörg FENGLER („Ordnung, Pflicht und
Tötungsbereitschaft", S. 15-21) stellt
an den Beginn seines Aufsatzes die The

se, daß „zwischen alltäglichen Appellen
an Ordnung und Pflichterfüllung, der
Bereitschaft zur Ausgrenzung Anders
denkender und Andershandelnder und

schließlich der als schwere Bürde aus

gegebenen Neigung zu tödlichen Se
lektionen ... fließende Übergänge" be
stehen. (S. 15) Diese schwerwiegende
Behauptung FENGLERs wirkt nicht zu
letzt deshalb überzogen, als er ihre Be
gründung schuldig bleibt. Seinen kur
sorischen Hinweisen auf ablehnende

Haltungen zu Asylanten, Wunschbil

dern von Schmutz- und Schmerzfrei

heit in der Werbung und das perverse
Pflichterfüllungsbewußtsein national
sozialistischer Massenmörder fehlt ein

argumentativer Zusammenhang. Der

Artikel ist auch an SINGER vorbeige
schrieben; an keinem Punkt findet sich

eine inhaltliche Auseinandersetzung
mit dessen philosophischen Annah

men.

2. Soziale Frage

Auch für Klaus DÖRNER („Zur Professio-
nalisierung der ,Sozialen Frage'",

S. 23 - 35) sind SINGERs Thesen nicht
abgelöst von den Erfahrungen der
NS-Euthanasie zu sehen, die den Ab

schluß einer lange vorher durch die Eu
genik-Bewegung einsetzenden Aus

grenzung Behinderter bilde, welche
sich in der neuen Euthanasie-Bewe

gung wiederhole. Die Berufung von
Euthansie-Befürwortem auf Mitleid

verdeckt für DÖRNER nur das dahinter-

liegende Selbstmitleid, daß man „das
jeweilige Leiden unerträglich findet
und es deshalb irgendwie weghaben
oder wegmachen will." (S. 33) DÖRNER
unterscheidet zwei Begriffe des „Mit
leids"-. einen älteren, wonach es „Mit-
Leiden" im Sinne einer geteilten Leben
spraxis bedeutet und einen modernen,
der darunter ,Anteilnahme an frem
dem Leid" versteht. Dieses moderne
Verständnis kippt durch die damit ver
bundene emotionale Überforderung
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an Ordnung und Pflichterfüllung, der
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leids“: einen älteren, wonach es „Mit-
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nach DÖRNER allzu leicht in „Selbstmit

leid" um, folgerichtig plädiert er für ei
ne Rückkehr zum traditonelleren Be

griff. Einmal scheint fraglich, ob DÖR-
NERs Unterscheidung der beiden Be

deutungen (denkt man etwa an den
Mitleidsbegriff in manchen biblischen

Gleichnissen) historisch angemessen
ist, zum anderen belauft sich die Ab-

qualifzieunrg des zweiten Begriffs an
gesichts seiner Funktion im Rahmen
unserer sozialen Umgangsformen und
der geringen Realisierungsmöglichkeit
der ersten Bedeutung auf eine Pau
schalverurteilung bestimmter Argu
mentationsformen.

3. Utilitarismus

Karl Ludwig ROSTs Aufsatz („Schöne
neue Welt? Zur utilitaristischen Funk-

tionalisierung des Lebens und ihrer
ethischen Legitimierung durch Peter

Singer", S. 37 - 62) zeichnet sich ge
genüber den Beiträgen von FENGLER

und DÖRNER durch einen sorgfältig ar
gumentierten Vergleich der NS-Eutha-
nasie mit der Position SiNGERs (im we

sentlichen unter Bezug auf das Buch

„Should the baby live?" von Peter SIN
GER und Helga KUHSE) aus. Parallelen
sieht ROST u. a. in dem Rückgriff auf
gravierende Einzelfälle und in den ver
gleichbaren sozialpolitischen Konse
quenzen gegeben; er betont aber die
unterschiedliche ideengeschichtliche
Situierung und eine damit verknüpfte
divergierende Begrifflichkeit und in
haltliche Orientierung. Während es
den Nazis um die genetische Qualität
bzw. den Nutzen der „Volksgemein
schaft" ging, steht für SINGER das indivi
duelle Glück der Betroffenen, das ROST

allerdings für undefinierbar hält, im
Vordergrund.

Wie weit ROSTs Konklusion vergleich

barer sozialpolitischer Konsequenzen

berechtigt ist, darüber ließe sich strei
ten. SINGERS Vorschläge, die von ihm
eindeutig als Kritik an einer in gewis
sen Aspekten reformbedürftigen medi
zinischen Praxis gemeint sind, bewe
gen sich unmißverständlich im Spek
trum einer liberal-demokratischen Ge

sellschaft und nicht im Kontext einer fa

schistischen Ideologie. Nicht nachvoll

ziehbar ist mir auch seine Kritik an der

Methode der Einzelfalldarstellung, de
rer sich KUHSE/SINGER bedienen.

Denn gerade das Moment der Fall-zu-

Fall-Entscheidung bietet, wie die jüng
sten Diskussionen aus den USA zeigen,

eine Möglichkeit, den sich bei einer
vom individuellen Kontext absehenden

allgemeinen Regelung möglicherweise
ergebenden inhumanen Folgen zu be
gegnen. Zudem scheint sich ROST mit

dieser Kritik selbst zu widersprechen,
wenn er schreibt: „Der Wille und die

Bereitschaft zu sterben sind so stark an

individuelle Situationen gebunden,
daß Verallgemeinerungen kaum mög
lich scheinen." (S. 53)

4. Leben und sterben lassen

In dem Beitrag „Leben und sterben las

sen. Zur Kxitik der utilitaristischen

Ethik Peter Singers" (S. 63 - 81) setzen
sich Till BASTIAN und Karl Ludwig ROST
mit SINGERS philosophischen Voraus
setzungen und dem Utilitarismus ins

gesamt auseinander. Einige der vorge
brachten Einwände - daß eine reine

Konsequenzenorientierung in der

Ethik problematisch ist, der Utilitaris

mus dem Scheitern keinen Platz ein

räumt und das bekannte Problem der

Interessenquantifizierung - sind
durchaus berechtigt, zählen aber ohne

hin zur Standardkritik an utilitaristi

schen Ansätzen. Ein erhebliches Defizit
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In dem Beitrag „Leben und sterben las-
sen. Zur Kritik der utilitaristischen
Ethik Peter Singers“ (S. 63 — 81) setzen
sich Till BASTIAN und Karl Ludwig ROST
mit SINGERs philosophischen Voraus-
setzungen und dem Utilitarismus ins-
gesamt auseinander. Einige der vorge-
brachten Einwände — daß eine reine
Konsequenzenorientierung in der
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des Artikels liegt darin, daß er nicht im
mer zwischen klassischem Utilitaris-

mus und Präferenzutilitarismus diffe

renziert, da nicht alle gegen die klassi

sche Variante gerichteten Argumente
auch SINGERS Version treffen.

5. Behinderte

Reinhard LÖW („Philosophische Aspek
te der Behindertenproblematik",

S. 83 - 93) geht der Frage nach, wer
„aufgrund welcher Kriterien die Kom
petenz (hat), über das Menschsein an
derer Menschen zu entscheiden".

(S. 84) LÖW unterscheidet drei Formen
der Kompetenz - die wissenschaftliche,

die pragmatische und die philosophi
sche - und führt aus, daß keine dieser
Zugangsweisen eine Entscheidung der

Frage erlaubt. Menschsein beginnt
nach LÖW mit der Verschmelzung von
Ei- und Samenzelle und damit korre

spondiert die Zuschreibung spezifisch
menschlicher Rechte und der Men

schenwürde. Auf das Thema bezogene
Schlußfolgerung: Befürworter von

Euthanasie verletzen die Menschen

würde.

Unklar ist LÖWs Konzeption von Rech
ten. Rechte im juristischen Sinn kann

er kaum meinen, die Rede von morali

schen Rechten ist aber nach Meinung
vieler Philosophen wegen des unklaren
begrifflichen Status dieser Entitäten
problematisch und sollte durch direkte
Bezugnahme auf die zugrundeliegen
den moralischen Prinzipien ersetzt
werden. Gleichfalls vage bleibt LÖWs
Begriff von „Menschenwürde", wie fol
gender Erklärungsversuch zeigt: „Der
Mensch hat Würde, weil er selbst nicht

nur einen Teil der Wirklichkeit dar
stellt, sondern auf das Ganze der Wirk
lichkeit in seinem Gewissen absolut be

zogen ist. Das menschliche Handeln

realisiert diese Würde, indem es wie

derum nicht nur ein Teilelement eines

sonst sinnlosen Gesamtgeschehens

von Welt ist, sondern indem es vom

einzelnen zu verantworten ist." (S. 89)
Was genau soll es heißen, daß der
Mensch „auf das Ganze der Wirklichkeit

in seinem Gewissen absolut bezogen

ist"? Bedeutet es, daß es einem Men

schen, der seine Gewissensentschei

dung nicht auf die „gesamte Wirklich
keit" bezieht, sondern auf die ihm

zugänglichen Aspekte des „Ganzen", an
Menschenwürde fehlt?

Die von LÖW zur weiteren Explikation
nachgeschobene Berufung auf I. KANTs
Zweckeformel des Kategorischen Im

perativs hilft in dem Zusammenhang
nicht weiter, da strittig bleibt, wann je
mand als Mittel gebraucht wird. Der
Vorwurf von Sterbehilfe-Befürwortern

an die Apparate-Medizin lautet ja gera
de, daß diese Menschen instrumentali
siere und deren „Würde" verletze.

6. Medizin im Widerspruch

Der erste Teil des Beitrages von Her

bert BEGEMANN („Medizin im Wider
spruch", S. 95 - 115), der sich ausführ
lich mit der Entwicklung der Medizin

zur Naturwissenschaft und der Proble

matik der Erprobung pharmazeuti
scher Präparate am Menschen beschäf
tigt, hat zu einem großen Teil wenig mit
dem Thema des Bandes zu tun. Im Zu

sammenhang mit der Herausbildung
der Intensivmedizin kommt der Autor

dann auf die Frage der Euthanasie zu

sprechen und interessanterweise dis

kutiert er diese genau im Kontext der in
der neueren Euthanasie-Debatte im

Mittelpunkt stehenden Problemstellun
gen. BEGEMANN erwähnt das durch die

Möglichkeiten der modernen Intensiv
medizin entstehende Dilemma ständi-
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ten. Rechte im juristischen Sinn kann
er kaum meinen, die Rede von morali-
schen Rechten ist aber nach Meinung
vieler Philosophen wegen des unklaren
begrifflichen Status dieser Entitäten
problematisch und sollte durch direkte
Bezugnahme auf die zugrundeliegen-
den moralischen Prinzipien ersetzt
werden. Gleichfalls vage bleibt LÖWs
Begriff von „Menschenwürde“, wie fol-
gender Erklärungsversuch zeigt: „Der
Mensch hat Würde, weil er selbst nicht

nur einen Teil der “Wirklichkeit dar-
stellt, sondern auf das Ganze der Wirk-
lichkeit in seinem Gewissen absolut be-
zogen ist. Das menschliche Handeln

realisiert diese Würde, indem es wie-
derum nicht nur ein Teilelement eines
sonst sinnlosen Gesamtgeschehens
von Welt ist, sondern indem es vom
einzelnen zu verantworten ist.“ (S. 89)
Was genau soll es heißen, daß der
Mensch „auf das Ganze der Wirklichkeit
in seinem Gewissen absolut bezogen
ist“? Bedeutet es, daß es einem Men-
schen, der seine Gewissensentschei-
dung nicht auf die „gesamte Wirklich-
keit“ bezieht, sondern auf die ihm
zugänglichen Aspekte des „Ganzen“, an
Menschenwürde fehlt?

Die von LÖW zur weiteren Explikation
nachgeschobene Berufung auf I. KANTs
Zweckeformel des Kategorischen Im-
perativs hilft in dem Zusammenhang
nicht weiter, da strittig bleibt, wann je-
mand als Mittel gebraucht wird. Der
Vorwurf von Sterbehilfe-Befürwortern
an die Apparate-Medizin lautet ja gera-
de, daß diese Menschen instrumentali-
siere und deren „Würde“ verletze.

6. Medizin im Widerspruch

Der erste Teil des Beitrages von Her-
bert BEGEMANN („Medizin im Wider-
spruch“, S. 95 — 115), der sich ausführ-
lich mit der Entwicklung der Medizin
zur Naturwissenschaft und der Proble-
matik der Erprobung pharmazeuti-
scher Präparate am Menschen beschäf-
tigt, hat zu einem großen Teil wenig mit
dem Thema des Bandes zu tun. Im Zu-
sammenhang mit der Herausbildung
der Intensivmedizin kommt der Autor
dann auf die Frage der Euthanasie zu
sprechen und interessanterweise dis-
kutiert er diese genau im Kontext der in
der neueren Euthanasie-Debatte im
Mittelpunkt stehenden Problemstellun-
gen. BEGEMANN erwähnt das durch die
Möglichkeiten der modernen Intensiv-
medizin entstehende Dilemma ständi-
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ger lebensverlängernder Maßnahmen
und plädiert hier für die Kollegialent
scheidung einer „soziale, familiäre und
möglicherweise religiöse Aspekte"
berücksichtigenden Ad-hoc Kommissi

on. (S. 106) Passive Euthanasie will BE-
GEMANN - natürlich nur unter bestimm

ten Bedingungen - zulassen, aktive
Euthansie nicht; „Es kann und darf nie

mals Sache des Arztes werden, den Tod

herbeizuführen." (S. 108) Gerät BEGE-

MANNs Argumentation hier aber nicht
in Widersprüche? Führt ein Arzt nicht
auch durch Abschalten der lebenserhal

tenden Geräte den Tod herbei? Wir

stoßen hier auf den zentralen Diskussi

onspunkt der neueren Euthanasie-De
batte: die Fraglichkeit der Unterschei
dung von passiver und aktiver Eutha
nasie. Für Philosophen wie Peter SIN
GER (gleichfalls John HARRIS und James
RACHELS) ist die Unterscheidung von
passiver und aktiver Euthanasie nicht
haltbar und insofern werden sie - in

bestimmten Fällen - zu Befürwortern

aktiver Euthanasie. BEGEMANN, der das

Problem offenbar klar sieht, versucht

konsequenterweise eine Grenzziehung
zwischen passiver und aktiver Eutha
nasie. Obwohl die Konsequenz bei bei
den Formen die gleiche ist - nämlich
der Tod des Betroffenen - besteht für

BEGEMANN ein Unterschied im Menta

len. Allerdings präzisiert er dies dann
nicht und verliert sich in allgemeinen
Bemerkungen der Art, daß dem Arzt
der Gedanke an aktive Euthanasie

fremd sein müsse und der Patient keine

Zeifel an der Integrität des Arztes ha

ben dürfe. Argumentativ kommt die Be
rufung auf das „Verbot tiktiver Euthana
sie" an diesem Punkt allerdings einer

petitio principii gleich. Der Autor
müßte, will er eine konsistente Position
vertreten, Kriterien zur Unterschei

dung passiver und aktiver Euthanasie

entwickeln, die nicht bereits die Amo-

ralität aktiver Euthanasie voraussetzen.

7. Schlußbemerkung

Der Band wird ergänzt durch eine Do
kumentation, die bekannte Artikel aus

der „Zeit" zur Euthanasie-Diskussion

enthält (von Hans SCHUH, Reinhard

MERKEL und Ernst KLEE) und zwei kon-

troversielle Beiträge aus der taz (von
Mathias BRÖCKERS und Elke SCHMIT

TER).

Wertvoll an dem Band ist die ausführli

che Bezugnahme auf gesellschaftspoli
tische Aspekte. So kommen in mehre
ren Beiträgen die in der Eugenik-Bewe
gung gängigen Argumentationsmuster,

die im Nationalsozialismus eine so

schreckliche Fort- und Umsetzung er
fuhren, ausführlich zur Sprache. Zwei

fellos tendiert die rein philosophische
Behandlung der Euthanasie-Frage - vor
allem im angelsächsischen Raum - zu
einer Vernachlässigung dieses Kon-
texts.

Eindeutig zu kurz kommt in „Denken -
Schreiben - Töten" die philosophische
Auseinandersetzung. Beispielsweise

betonen mehrere Autoren, daß sie es

keineswegs für geboten erachten,
menschliches Leben um jeden Preis zu
bewahren und zu verlängern. Die sich
daran sofort anknüpfenden Fragen -
Wie wird die Unterlassung lebensver
längernder Maßnahmen begründet?
Welche Unterschiede bestehen zwi

schen dem Unterlassen und dem Aus

führen einer Handlung? - bleiben aber
ausgespart. So entsteht der Eindruck

teils diffus und unklar formulierter

ethischer Positionen.

Insgesamt bietet der Band eine
durchaus interessante Auseinanderset
zung mit SINGERS Thesen aus dem
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nicht zu übergehenden Blickwinkel ei
ner bedrückenden historischen Erfah

rung.

* BASTIAN, nii (Hg.): Denken - Schreiben -
Töten: zur neuen „Euthanasie-Diskussion" und

zur Philosophie Peter Singers. - Stuttgart: S. Hir-

zel/Wissenschaftliche Verlagsges., 1990. - 142 S.
(Edition Universitas) ISBN 3-8047-112-X Kt:
DM 29.-

Dr. Herlinde Pauer-Studer, Institut für Philoso
phie/Universität Wien, Universitätsstr. 7/2, A-
1010 Wien

MUKUL MANGALIK

DER TEUFELSKREIS

Drei Bücher sprechen Bände

Mit der Unabhängigkeit Indiens im Au
gust 1947 scheint vorrangig ein Ziel er
reicht zu sein, nämlich das Ende der

britischen Vorherrschaft über den Sub-

Kontinent. Trotz der in der indischen

Verfassung festgehaltenen Verspre
chungen von Säkularisierung, Demo
kratie und Sozialismus war damit je
doch nicht die Frage beantwortet, wel
cher nationalen Zukunft Indien ent

gegenging und welche Art von Staat

und Gesellschaft sich etablieren wür

den.

1, Indien in den ersten Dekaden

der Unabhängigkeit

Das Leben der meisten Inder, die zehn,
fünfzehn Jahre nach der Unabhägigkeit
geboren wurden, war geprägt von zu
nehmend heftigeren und nicht selten

auch gewalttätigen Auseinandersetzun
gen, was die Vorstellungen von Gesell
schaft und Politik in Indien betraf. Für
die Jugend der siebziger Jahre stand die
Nation immer noch am Anfang ihrer
Entwicklung. Auffassungsunterschiede

und weltanschauliche Konfrontationen
standen an der Tagesordnung. Sie wa

ren das Herzblut der indischen Politi
ker, die es mit all ihrer Komik und Tra
gik zugleich, mit ihrer Poesie, Perversi
on und Passion infizierten, der es auch

zu verdanken ist, daß die Inder so eifrig
Zeitungen lasen, Radio hörten (Fernse
hen war damals noch unbekannt) und

über Politik diskutierten. Für jene, die

bereits im unabhängigen Indien gebo
ren wurden und großwuchsen, waren

Zusammenstöße - auch gewaltsamer
Natur - verschiedener religiöser Grup
pen, vor allem zwischen Hindus und

Moslems, nur eine Abart der vielen Aus

einandersetzungen um eine Neudefini

tion der nationalen Einheit. Wenigstens
war dies bis in die achtziger Jahre der
Fall. Der demokratische Spielraum, in
nerhalb dessen Meinungsunterschiede

kundgetan, Mißstände angeprangert,
Hoffnungen und Visionen geteilt wer

den konnten von allen - unabhängig
von Rasse, Geschlecht, Klasse und Reli
gion - konnte sich trotz gelegentlicher

gewalttätiger Ausschreitungen unein
geschränkt behaupten. Zumindest
theoretisch betrachtete die Verfassung
jeden Inder als Bürger des Staates mit

den ihm zustehenden Grundfreiheiten.

2. Achtziger und neunziger Jahre

In zwei Dingen unterscheiden sich die

achtziger und neunziger Jahre von den
ersten Dekaden nach der Unabhängig
keit Indiens:

a) Der Versuch, den Begriff der Natio-
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nalität anstatt politisch-gesellschaftlich
von der Religion ausgehend in Sikhs,
Moslems und Hindus zu gliedern,
führte sehr rasch zu einer Gleichset

zung von Nationalität und Nationalis

mus.

b) Im Gefolge dieses Prozesses kam es
z>vangsbedingt zu lautstarken Forde
rungen nach größeren Privilegien und

mehr Rechten für die jeweils eigene

religiöse Gruppierung, während alle
anderen zweitrangig zu behandeln sei
en. Es ist dies das erstemal, daß gegen
die Grundanschauung des indischen

Bürgers ein ernsthafter ideologischer
Frontalangriff geführt wurde.

Die folgenschwersten Schritte in diese
Richtung kommen auch heute noch

aus den Reihen der hinduistischen

Rechten. Indem sie an die niedrigsten

aller Gefühle innerhalb ihrer Gruppie

rung appelliert, welche die zahlen
mäßig umfangreichste staatliche Ge
meinschaft des Landes darstellt, besitzt

sie auch als einzige die potentielle
Macht zum Umsturz der Demokratie.

So werden beispielsweise auf die
Überreste einer Moschee*, die angeb

lich genau an der Geburtsstelle des
populären Hindu-Gottes Rama erbaut
wurde und wo einst ein Tempel ge
standen war, Zielschießübungen ver
anstaltet. Es ist ihnen in beängstigen

der Weise gelungen, gegen die Mos
lems im ganzen Land eine böswillige
Haßkampagne zu entfachen. Wenn es
nach ihnen ginge, so müßte Indien ein
Hindu-Staat werden.

Die Wende, welche die Politik in In
dien in den achtziger Jahren nahm, hat
ihre eigenen literarischen Zeugnisse.
Von faschistoiden Hetzschriften über

bigotte Dichtung und erfundene Hi
storie bis hin zu mystischen Versen,
mystisch anmutenden Pamphleten

und akademischen Abhandlungen fin
det jeder an den Geschehnissen In
diens Interessierte genügend Lese-
und Gesprächsstoff. Aus dieser Flut
von Publikationen stechen allerdings
drei Werke besonders hervor:

a) S. GOPAL (ed.): Anatomy of a Con-
frontation. - Penguin Books India

Ltd., 1991

b) Tapan BASU/Sumit SARKAR u.a.:
Khaki Shorts and Saffron Flags. - Ori
ent Longman Ltd., 1993

c) Rustan BHARUCHA: We Question of
Faith. - Orient Longman Ltd., 1993.

3. Hinduistisch-moslemische

Beziehungen

Anatomy of a Confrontation (Anato
mie einer Konfrontation) gehört, im

Gegensatz zu den beiden anderen,

nicht zur Reihe Tracts for the Times,
herausgegeben von Necladri BHATTA-

CHARY\. Wie der Herausgeber schreibt,
beinhaltet Tracts for the Times den
Versuch, wichtige Informationen, kriti

sche Perspektiven und theoretische

Reflexionen über verschiedene zeit

genössische Themen zu vermitteln.
Anatomy of a Confrontation hingegen
ist ein in sich geschlossener Band, der
sich auf die seit 1949 aus den Kontro

versen rund um die Babri Masjid-Mo-
schee hervorgegangenen unterschied
lichen Aspekte in den Beziehungen
zwischen Hindus und Moslems kon

zentriert. Doch empfiehlt es sich, Ana
tomy of a Confrontation und Band I
von Tracts of the Times, Khaki Shorts
and Saffron Flags, gemeinsam zu le

sen, weil sich beide vor demselben hi
storischen Hintergrund abspielen.

\n Anatomy of a Confrontation bieten

einige der besten Historiker im heuti
gen Indien ihr ganzes professionelles
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sich auf die seit 1949 aus den Kontro-
versen rund um die Babri Masjid-Mo-
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und literarisches Können auf, um ein

Bild der hinduistisch-moslemischen

Beziehungen durch die Jahrhunderte
hindurch zu zeichnen. „Nur wenn

man nicht in einer Welt selbst geschaf
fener Mythen lebt", schreibt S. GOPAL,
„können wir die Tragödien verkraften,
welche die Kommunalisierung ver
schiedener Gruppen mit sich bringt

und der Zukunft vertrauensvoll ent

gegensehen."

Im Spiegel der Geschichte gesehen, ist
das ideologische Hauptfundament, auf
das sich der Kommunalismus gründet,

die Überzeugung, daß Hindus und
Moslems deswegen nicht miteinander
leben können, weil sie nie dazu ge
zwungen waren. Doch ist das ein My
thos, eine Lüge, die durch Fanatiker
beider Seiten in den Raum gestellt

und verbreitet wurde. So schreibt GO

PAL, daß es nicht ein Fluch, sondern
ein Glück sei, daß Indien so viele Reli

gionen mit komplexer und unter
schiedlicher Kultur in sich vereine.

Diese Nation könne jetzt durch Hinga
be, Verständnis und Geduld zu einer
echten demokratischen Gesellschaft ei

nes gebildeten Volkes geformt werden.
Dies würde dem Vermächtnis des indi

schen Volkes, das Jahrhunderte hin

durch über seine natürlichen Grenzen

hinweg Kontakte gesucht und sich mit
ofienbar Andersdenkenden verbunden

hat, eher entsprechen, als Moscheen
zu zerstören und an ihrer Stelle Hin

du-Tempel zu errichten.

4. Hinduistische Rechte

Khaki Shorts and Sajfron Flags schlägt
in dieselbe Kerbe wie Anatomy of a
Confrontation. Wie der Herausgeber
im Vorwort schreibt, handelt es sich
dabei um „ein Traktat über die hindui-
stische Rechte": „Am 6. Dezember

1992 wurde die Babi Masjid-Moschee

zerstört. Dies war nicht eine bloße Fol

ge von spontanem Vandalismus. Hin
ter dieser Aktion steht eine lange Ge
schichte rechtsradikaler hinduistischer

Politik, welche Aggression und Gewalt

sät, anderen Gruppierungen den Krieg
erklärt und gegen rechtliche und de

mokratische Normen verstößt." Mit

Schwerpunkt auf der RSS und der VHP,

den beiden militantesten Flügeln der
organisierten Hindus, bietet das Buch
in faszinierender Weise einen detail

lierten Einblick in deren Geschichte,

organisatorischen Aufbau, Aktivitäten,

Ideologie und politische Rhetorik und
weckt so im Leser das Interesse, noch

mehr über die hinduistiscbe Rechte

und deren Bedeutung für die Zukunft
Indiens zu erfahren. Die Lücken, die

Anatomy of a Confrontation aufweist,
werden hier durch einen gut lesbaren,
historisch vorbildlich aufbereiteten

Text kompensiert.

5. Die Frage des Glaubens

Wenn die Kämpfe in Indien eines Ta

ges in der Sprache der Religion ausge-
fochten werden, besteht die Gefahr,

daß der Glaube nicht mehr heilig ist.

Die einen würden ihn zu einem In

strument der Kommunalpolitik degra
dieren, die anderen ihn notgedrungen
mit Konservatismus und Fundamenta

lismus in Verbindung bringen. Der rei
che Erfahrungsschatz der Gläubigen
würde in diesem Prozeß besudelt und

verlorengehen. So bilden denn auch

Ausflüge in die Erfalirungswelt der
Gläubigen und eine Polemik gegen die
kommunalisierende Inbesitznahme

des Glaubens sowie gegen engstirni
ges und sektiererisches Säkularisierer-

tum das Hauptanliegen R. BHARUCHAs
in The Question of Faith (Die Frage

M. Mangalik: Der Teufelskreis

und literarisches Können auf, um ein
Bild der binduz‘stz‘scb-moslemiscben
Beziehungen durch die Jahrhunderte
hindurch zu zeichnen. „Nur wenn
man nicht in einer Welt selbst geschaf-
fener Mythen lebt“, schreibt S. GOPAL,
„können wir die Tragödien verkraften,
welche die Kommunalisierung ver-
schiedener Gruppen mit sich bringt
und der Zukunft vertrauensvoll ent-
gegensehen.“
Im Spiegel der Geschichte gesehen, ist
das ideologische I-Iauptfundament, auf
das sich der Kommunalismus gründet,
die Überzeugung, daß l-Iindus und
Moslems deswegen nicht miteinander
leben können, weil sie nie dazu ge-
zwungen waren. Doch ist das ein My-
thos, eine Lüge, die durch Fanatiker
beider Seiten in den Raum gestellt
und verbreitet wurde. So schreibt GO-
PAL, daß es nicht ein Fluch, sondern
ein Glück sei, daß Indien so viele Reli-
gionen mit komplexer und unter-
schiedlicher Kultur in sich vereine.
Diese Nation könne jetzt durch Hinga-
be, Verständnis und Geduld zu einer
echten demokratischen Gesellschaft ei-
nes gebildeten Volkes geformt werden.
Dies würde dem Vermächtnis des indi-
schen Volkes, das Jahrhunderte hin-
durch über seine natürlichen Grenzen
hinweg Kontakte gesucht und sich mit
offenbar Andersdenkenden verbunden
hat, eher entsprechen, als Moscheen
zu zerstören und an ihrer Stelle ILIin-
du—Tempel zu errichten.

4. Hinduistische Rechte

Kbalez’ SIJorts and Saffi'on Flugs schlägt
in dieselbe Kerbe wie Anatomy of a
Confrontatz’on. Wie der Herausgeber
im Vorwort schreibt, handelt es sich
dabei um „ein Traktat über die hindui-
stische Rechte“: „Am 6. Dezember
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1992 wurde die Babi Masjid-Moschee
zerstört. Dies war nicht eine bloße Fol-
ge von spontanem Vandalismus. Hin-
ter dieser Aktion steht eine lange Ge-
schichte rechtsradikaler hinduistischer
Politik, welche Aggression und Gewalt
sät, anderen Gruppierungen den Ifi'ieg
erklärt und gegen rechtliche und de—
mokratische Normen verstößt.“ Mit
Schwerpunkt auf der RSS und der VHP,
den beiden militantesten Flügeln der
organisierten Hindus, bietet das Buch
in faszinierender Weise einen detail-
lierten Einblick in deren Geschichte,
organisatorischen Aufbau, Aktivitäten,
Ideologie und politische Rhetorik und
weckt so im Leser das Interesse, noch
mehr über die binduistz’scbe Rechte
und deren Bedeutung für die Zukunft
lndiens zu erfahren. Die Lücken, die
Anatomy of a Confrontatz’on. aufweist,
werden hier durch einen gut lesbaren,
historisch vorbildlich aufbereiteten
Text kompensiert.

5. Die Frage des Glaubens

Wenn die Kämpfe in Indien eines Ta—
ges in der Sprache der Religion ausge-
fochten werden, besteht die Gefahr,
daß der Glaube nicht mehr heilig ist.
Die einen würden ihn zu einem In-
strument der Kommunalpolitik degra-
dieren, die anderen ihn notgedrungen
mit Konservatismus und Fundamenta-
lismus in Verbindung bringen. Der rei-
che Erfahrungsschatz der Gläubigen
würde in diesem Prozeß besudelt und
verlorengehen. So bilden denn auch
Ausflüge in die Erfahrungswelt der
Gläubigen und eine Polemik gegen die
kommunalisierende lnbesitznahme
des Glaubens sowie gegen engstirni-
ges und sektiererisches Säkularisierer—
tum das Hauptanliegen R. BHARUCHAs
in 779€ Questz'on of Faitb (Die Frage
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des Glaubens). „Von der Welt der 'lilas'
und 'metas'", schreibt der Herausge
ber, „begibt sich Bharucha in das Reich
von Fiktion und Politik. Er setzt sich

mit den überschwenglichen Erzählun
gen von Anantha Murthy und dem Ge
dankengut von Lohia und Gandhi aus
einander. Er zeigt ihre ernsthaften
Bemühungen, das unendlich komple

xe Problem des Glaubens in den Griff

zu bekommen, ebenso wie ihre Ambi

valenz und ihre hohe Sensibilität. Bha

rucha plädiert für die Notwendigkeit
der Wiederentdeckung dieser Traditi

on von sensibler säkularer Vorstel

lung."

So verdienen die hier kurz bespro
chenen Bücher heute mehr denn je in
der Geschichte des unabhängigen In
dien die Auftnerksamkeit all jener, die
an der Zukunft des indischen Sub-

Kontinents wahrhaft interessiert sind.

■" Die Babri Masjid-Moschec wurde am 6. Dezem
ber 1992 unter den Augen der indischen Armee
von fanatischen Hindus dem Erdboden gleichge
macht.

Mukul MANGALIK, A-94 Defence Colony, New
Delhi-24, Indien

PETER PERNTHALER

IM NAMEN DER NATUR

Der Autor des unten angeführten Bu
ches „Im Namen der Natur: der Weg
zum ökologischen Rechtsstaat"^, Klaus
BOSSELMANN, ist ein weltweit aner
kannter Umweltjurist, der jahrelang
wissenschaftlicher Berater des Bundes
verwaltungsgerichts, der Senate von
Berlin und Bremen, von Bundestags
ausschüssen und der Bundesfraktion
der „Grünen" war. International ist
BOSSELMANN vor allem bekannt durch
seine Mitwirkung an der UNO-Konfe-
renz für Umwelt und Entwicklung in
Rio de Janeiro, durch seine Gründung
des Instituts für Umweltrecht in Bre
men sowie seine Professur für Umwelt-
und Völkerrecht an der Universität
Auckland in Neuseeland.
Nach zahlreichen Fachbüchern und
Aufsätzen zum Umweltrecht, Verfas
sungsrecht und Völkerrecht, die sich
durchaus im üblichen Rahmen der ju
ristischen Systematik und Tradition ge
halten haben, legt BOSSELMANN nun
mehr im gegenständlichen Werk eine
grundlegende Neuorientierung des

rechtlichen und ökologischen Den
kens, aber auch der künftigen Praxis
des Umweltschutzes vor. Ausschlagge
bend ist für BOSSELMANN nicht der
Ausbau bestehender oder die Entwick
lung neuer rechtlicher Schutzbestim
mungen und Institutionen, die erfor
derlich sind, um ein ökologisches
Überleben zu ermöglichen, sondern
ein grundlegender Paradigmenwechsel
im ökologischen und juristischen Den
ken. Folgerichtig legt das Buch auch
den größten Wert darauf, ein neues Pa
radigma für ein konsequentes ökologi
sches Rechtsdenken zu finden. Die
Grundlagen dieses Paradigmas werden
hauptsächlich im Bereich der Philoso
phie, und hier wiederum im Rahmen
der Erkenntnistheorie und der Ethik
aufgedeckt: Es dreht sich darum, den
klassischen Dualismus zwischen Sub
jekt und Objekt, zwischen Mensch
und Natur, Individuum und Ganzheit
zu überwinden und ein neues, in der
Tiefe des Seins begründetes Ganzheits
denken und eine davon bestimmte
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des Glaubens). „Von der Welt der ’lilas‘
und ’metas‘“, schreibt der Herausge-
ber, „begibt sich Bharucha in das Reich
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an der Zukunft des indischen Sub—
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men sowie seine Professur für Umwelt-
und Völkerrecht an der Universität
Auckland in Neuseeland.
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durchaus im üblichen Rahmen der ju—
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halten haben, legt BOSSELMANN nun-
mehr irn gegenständlichen Werk eine
grundlegende Neuorientierung des

rechtlichen und ökologischen Den-
kens, aber auch der künftigen Praxis
des Umweltschutzes vor. Ausschlagge—
bend ist für BOSSELMANN nicht der
Ausbau bestehender oder die Entwick-
lung neuer rechtlicher Schutzbestim-
mungen und Institutionen, die erfor-
derlich sind, um ein ökologisches
Überleben zu ermöglichen, sondern
ein grundlegender Paradigmenwechsel
im Ökologischen und juristischen Den-
ken. Folgerichtig legt das Buch auch
den größten Wert darauf, ein neues Pa-
radigma für ein konsequentes Ökologi-
sches Rechtsdenken zu finden. Die
Grundlagen dieses Paradigmas werden
hauptsächlich im Bereich der Philoso—
phie, und hier wiederum im Rahmen
der Erkenntnistheorie und der Ethik
aufgedeckt: Es dreht sich darum, den
klassischen Dualismus zwischen Sub-
jekt und Objekt, zwischen Mensch
und Natur, Individuum und Ganzheit
zu überwinden und ein neues, in der
Tiefe des Seins begründetes Ganzheits-
denken und eine davon bestimmte
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ökozentrierte Ethik zu begründen.

1. Radikalkritik

BOSSELMANN geht dabei von einer Ra

dikalkritik des bisherigen wissen
schaftlichen, politischen und ökono

mischen Denkens, aber auch von einer
Überwindung der Einheit von Ökono
mie und Staatlichkeit aus. Sowohl die

Kategorie der Souveränität wie das ka
pitalistische Wirtschaftssystem und die
traditionelle Betrachtungsweise der
Natur als „Umwelt" müssen überwun

den werden. Den Weg zu diesem Ziel
sieht BOSSELMANN vor allem in ver

schiedenen ganzheitlichen philosophi
schen Weltbildern, aber auch in radi

kalen politischen Veränderungen und
der gesellschaftlichen Revolution des

Feminismus grundgelegt. Er ist offen
bar - wie viele Anhänger des New Age
- der Überzeugung, daß sich diese
Entwicklung und damit das Ende des

Industriesystems von selbst vollzieht

und man daher im Grunde den Zu

sammenbruch des „Systems" nur be
schleunigen, nicht aber herbeiführen

müßte. Wesentliche Indizien für den

Paradigmenwechsel vom „anthropo
zentrischen" zum „ökozentrischen" Sy
stem sieht BOSSELMANN in Verände

rungen des Verfassungsrechts (z. B.
ökologische Staatszielbestimmu ngen),
im Ausbau der ökozentrischen Gesetz

gebung und in der allmählichen Ent
wicklung einer biozentrischen Um
weltethik und Öko-Politik. Das Ergeb
nis dieser Entwicklung müßte eine
veränderte Einstellung zur Natur, letzt

lich aber auch - im Sinne einer "Deep

Ecology" - zu uns selbst sein: Der Ge
gensatz von Innenwelt und Außenwelt
wäre damit aufgehoben.

BOSSELMANN ist sicher darin zuzustim

men, daß die Voraussetzung einer tief

greifenden Änderung des Umwelt
rechtes der Aufbau einer praktikablen,
ökologischen Handlungs- und Ent

scheidungsethik wäre. Ohne eine neue

Verbindung von Rechtspraxis und tief
greifender ethischer Reflexion ist kei

ne Änderung des Umweltrechtes in
seiner systematischen Grundlage zu
erwarten.

2. Veränderung der Einstellung

des Menschen

Die den Rezensenten bewegende Fra
ge ist aber, ob eine solche grundlegen
de Änderung der Bewußtseinslage des
Juristen von der weltanschaulichen

Grundlage her - gleichsam fundamen
tal-dogmatisch - oder von der Ent
wicklung geeigneter Instrumente der
juristischen Praxis - erfahrungsbezo-
gen und prozessua) - verwirklicht wer
den soll. Für die zweite Variante

spricht, daß eine radikale System
veränderung nach den Wirkgesetzen

der pluralistischen Demokratie ohne
Revolution nur schrittweise erreichbar

ist. Wenn man wie BOSSELMANN den

Kapitalismus als „tödliche Krankheit"
qualifiziert, so wird man von vornher
ein derart massiven gesellschaftlichen
Widerständen begegnen, daß eine Sy
stemänderung schon von allem Anfang
an abgeblockt werden wird. BOSSEL
MANN erkennt dies an manchen Stellen

seines Buches selbst sehr deuüich,
wenn er davon ausgeht, daß auch für

eine konsequente ökologische Welt
sicht der heutige Staat und seine Insti

tutionen massive Realitäten sind, mit
denen auch das neue Paradigma rech
nen muß. Unter dieser Voraussetzung
kann die von BOSSELMANN aufgezeigte
Vision einer tiefgreifenden gesell-
schafdichen, rechtlichen und wirt
schaftlichen Veränderung im Grunde
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ökozentrierte Ethik zu begründen.

1. Radikalkritik

BOSSELMANN geht dabei von einer Ra-
dikallerz'tz‘k des bisherigen wissen-
schaftlichen, politischen und ökono-
mischen Denkens, aber auch von einer
Überwindung der Einheit von Ökono-
mie und Staatlichkeit aus. Sowohl die
Kategorie der Souveränität wie das ka-
pitalistische Wirtschaftssystem und die
traditionelle Betrachtungsweise der
Natur als „Umwelt“ müssen überwun-
den werden. Den Weg zu diesem Ziel
sieht BOSSELMANN vor allem in ver-
schiedenen ganzheitlichen philosophi-
schen Weltbildern, aber auch in radi-
kalen politischen Veränderungen und
der gesellschaftlichen Revolution des
Feminismus grundgelegt. Er ist offen-
bar — wie viele Anhänger des New Age
— der Überzeugung, daß sich diese
Entwicklung und damit das Ende des
Industriesystems von selbst vollzieht
und man daher im Grunde den Zu—
sammenbruch des „Systems“ nur be-
schleunigen, nicht aber herbeiführen
müßte. Wesentliche Indizien für den
Paradigmenwechsel vom „anthropo-
zentrischen“ zum „ökozentrischen“ Sy-
stem sieht BOSSELMANN in Verände-
rungen des Verfassungsrechts (z. B.
ökologische Staatszielbestimmungen),
im Ausbau der ökozentrischen Gesetz—
gebung und in der allmählichen Ent-
wicklung einer biozentrz‘scben Um-
weltetbik und Öko-Polz'tz'le. Das Ergeb-
nis dieser Entwicklung müßte eine
veränderte Einstellung zur Natur, letzt-
lich aber auch — im Sinne einer “Deep

Ecology” — zu uns selbst sein: Der Ge-
gensatz von Innenwelt und Außenwelt
wäre damit aufgehoben.

BOSSELMANN ist sicher darin zuzustim-

men, daß die Voraussetzung einer tief-
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greifenden Änderung des Umwelt-
rechtes der Aufbau einer praktikablen,
ökologischen Handlungs- und Ent-
scheidungsethik wäre. Ohne eine neue
Verbindung von Rechtspraxis und tief-
greifender ethischer Reflexion ist kei-
ne Änderung des Umweltrechtes in
seiner systematischen Grundlage zu
erwarten.

2. Veränderung der Einstellung
des Menschen

Die den Rezensenten bewegende Fra-
ge ist aber, ob eine solche grundlegen-
de Änderung der Bewußtseinslage des
Juristen von der weltanschaulichen
Grundlage her — gleichsam fundamen-
tal-dogmatisch — oder von der Ent-
wicklung geeigneter Instrumente der
juristischen Praxis — erfahrungsbezo-
gen und prozessual. — verwirklicht wer-
den soll. Für die zweite Variante
spricht, daß eine radikale System-
veränderung nach den Wirkgesetzen
der pluralistischen Demokratie ohne
Revolution nur schrittweise erreichbar
ist. Wenn man wie BOSSELMANN den
Kapitalismus als „tödliche Krankheit“
qualifiziert, so wird man von vornher-
ein derart massiven gesellschaftlichen
Mderständen begegnen, daß eine Sy-
stemänderung schon von allem Anfang
an abgeblockt werden wird. BOSSEL-
MANN erkennt dies an manchen Stellen
seines Buches selbst sehr deutlich,
wenn er davon ausgeht, daß auch für
eine konsequente Ökologische Welt-
sicht der heutige Staat und seine Insti-
tutionen massive Realitäten sind, mit
denen auch das neue Paradigma rech-
nen muß. Unter dieser Voraussetzung
kann die von BOSSELMANN aufgezeigte
Vision einer tiefgreifenden gesell-
schaftlichen, rechtlichen und wirt-
schaftlichen Veränderung im Grunde
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nur von einer Veränderung des Men

schen und seines Bewußtseins ihren

Ausgang nehmen. Sehr wesentlich
scheint mir dabei - wie der Autor

selbst treffend aufeeigt eine Verän
derung der Einstellung der Menschen
zur Arbeit und zur Freizeit, zum Kon

sum und damit zur Beherrschung der
Marktmechanismen.

3. Wende des Rechtsdenkens

BOSSELMANN legt in seiner Untersu

chung äußerlich und innerlich das
Schwergewicht auf die philosophi
schen und emotionalen Voraussetzun

gen einer „Wende" des Recbtsdenkens.
Ausschlaggebend ist für ihn nicht so
sehr die notwendige Veränderung des
rechtlichen Instrumentariums als viel

mehr die Veränderung des „Paradig

mas", d. h. der Weltsicht des ökolo
gisch denkenden, fühlenden und han
delnden Menschen.

Ganz offen bekennt BOSSELMANN da

her, daß es ihm nicht nur um eine Ver
änderung des Rechtsstaates im Sinne
eines zusätzlichen Einbaues der ökolo
gischen Zielsetzung geht, also um
die Entwicklung eines „öko-sozialen
Rechtsstaates", sondern um eine Ge
samterneuerung des Verfassungsden
kens und die Überwindung des klassi
schen, humanistischen Rechtsstaats
denkens. In diese Richtung würden
ihm wohl nicht viele engagierte Vertei
diger der Menschenrechte und der De
mokratie folgen. So haben etwa
E PERNTHAI.ER/K. WEBER/N. WIMMER
in ihrer Untersuchung „Umweltpolitik
durch Recht"^ (1992) zwar auch die
Einführung eines neuen Baugesetzes
der Verfassung im Sinne des ökologi
schen Prinzips gefordert, gleichzeitig
aber festgehalten, daß dieses neue
Baugesetz nicht isoliert gesehen wer

den kann, sondern in einem untrenn

baren Zusammenhang mit den übri

gen Baugesetzen, insbesondere mit
dem rechtsstaatlichen Prinzip steht.

4. Ökologische Lösungen

Der Unterschied dieser Konzeption
von der BOSSELMANNs liegt vor allem

darin, daß das Schwergewicht eher auf

den schrittweisen Ausbau konkreter

juristischer Institutionen und Verfah

renstechniken als auf den weltan

schaulich-philosophischen Hinter

grund dieser Reformen gelegt wird.
Dies trägt vor allem dem weltanschau

lichen Pluralismus und der darin be

gründeten Neutralität des modernen

Staates Rechnung: So wie Naturrecht
ler und Positivisten im Ausbau der

Menschenrechte und ihres Realisati

onsprozesses durchaus zusammenar

beiten können, müssen auch verschie

denartige weltanschauliche Begrün
dungen eines ökologischen Rechts
denkens zu gemeinsamen „ökologi
schen Lösungen" in konkreten Situa

tionen des Normierens und Entschei-

dens noch fähig bleiben.

Die juristischen Vorschläge BOSSEL
MANNs gleichen denn auch in vieler

Hinsicht denen der genannten Unter
suchung: Insbesondere werden da wie
dort Eigenrechte der Natur, eine Neu

konzeption der Grund- und Freiheits
rechte sowie konkrete organisatori
sche und verfahrensmäßige Reformen
des Staates gefordert. Ganz anders
werden aber die Wege der praktischen
Ausgestaltung und Realisierung der
notwendigen Reformen gesehen. Wäh

rend BOSSELMANN seine juristischen

Vorschläge im Grunde außerhalb des
traditionellen Rechtssystems sieht und

als Instrument eines Bewußtseinswan

dels des juristischen Denkens benut-
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durch Recht“2 (1992) zwar auch die
Einführung eines neuen Baugesetzes
der Verfassung im Sinne des ökologi-
schen Prinzips gefordert, gleichzeitig
aber festgehalten, daß dieses neue
Baugesetz nicht isoliert gesehen wer-
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den kann, sondern in einem untrenn-
baren Zusammenhang mit den übri-
gen Baugesetzen, insbesondere mit
dem rechtsstaatlichen Prinzip steht.

4. Ökologische Lösungen

Der Unterschied dieser Konzeption
von der BOSSELMANNS liegt vor allem
darin, daß das Schwergewicht eher auf
den schrittweisen Ausbau konkreter
juristischer Institutionen und Verfah-
renstechniken als auf den weltan-
schaulich-philosophischen Hinter-
grund dieser Reformen gelegt wird.
Dies trägt vor allem dem weltanschau-
lichen Pluralismus und der darin be-
gründeten Neutralität des modernen
Staates Rechnung: So wie Naturrecht—
ler und Positivisten im Ausbau der
Menschenrechte und ihres Realisati-
onsprozcsses durchaus zusammenar-
beiten können, müssen auch verschie-
denartige weltanschauliche Begrün-
dungen eines Ökologischen Rechts-
denkens zu gemeinsamen „Ökologi-
schen Lösungen“ in konkreten Situa-
tionen'des Normierens und Entschei-
dens noch fähig bleiben.
Die juristischen Vorschläge BOSSELo
MANNs gleichen denn auch in vieler
Hinsicht denen der genannten Unter—
suchung: Insbesondere werden da wie
dort Eigenrechte der Natur, eine Neu-
konzeption der Grund- und Freiheits-
rechte sowie konkrete organisatori-
sche und verfahrensmäßige Reformen
des Staates gefordert. Ganz anders
werden aber die Wege der praktischen
Ausgestaltung und Realisierung der
notwendigen Reformen gesehen. Wäh-
rend BOSSELMANN seine juristischen
Vorschläge im Grunde außerhalb des
traditionellen Rechtssystems sieht und
als Instrument eines Bewußtseinswan-
dels des juristischen Denkens benut-
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zen will, versucht die genannte Unter

suchung, an konkrete rechtsstaatiiche
Traditionen, Einrichtungen und Ver

fahren anzuknüpfen und die jahrhun
dertealte Erfahrung der juristischen
Hermeneutik und Argumentations

technik für das neue ökologische
Rechtsdenken fruchtbar zu machen.

So hat etwa die Verbindung von Ethik

und Recbtsdenken, das Argumentieren

mit Wertvorstellungen und die not
wendige Abwägung der verschiedenen
Wertungen innerhalb verschiedener
Systeme und sachbezogener Interes
senordnungen eine alte juristische Tra
dition, die man nicht über Bord wer
fen sollte. Das gleiche gilt für viele Er
rungenschaften rationalistischen
Rechtsdenkens und humanistischer Er

rungenschaften, die man, wie BOSSEL
MANN zu Recht mehrfach hervorhebt,

keinesfalls zugunsten neuer totalitärer
Vorstellungen eines im Grunde undefi

nierbaren Ganzheitsdenkens aufgeben

sollte.

5. Überbewertung des
Ganzheitsdenkens

Meines Erachtens rührt von der Über

bewertung dieses Ganzheitsdenkens

im Grundansatz BOSSELMANNs auch

seine völlige Vernachlässigung der Au
tonomie, regionaler und nationaler
Traditionen im Verhältnis zur ökologi

schen Grundeinstellung, aber auch

zum praktischen Umweltschutz her. So
sehr ökologische Gefahren heute auf
einer weltweiten Vernetzung beruhen

und daher letztlich nach ganzheitli
chen Lösungen verlangen, so sehr liegt

es auch im Wesen des ökosystemati
schen Denkens, die Bedingungen des
Kleinraumes, der Lebensbedingungen
kleiner Gruppen und besonderer
landschaftlicher Einheiten zu beach

ten. Darauf haben ja vor vielen Jahren
schon BINSWANGER, H. Gh./GEISSBER-

GER, W/GINSBURG, Th. („Wege aus der
Wohlstandsfalle - der NAWU-Report",

1979) mit Recht in besonderer Weise
das Schwergewicht ihrer Forschungen
gelegt.

Hier tut sich auch ein Spannungsver

hältnis zur EG auf, das in gleicher Wei

se nach einer konsequenten ökologi
schen und regionalistischen Orientie
rung der kommenden politischen Uni

on Europas verlangt. Auch auf der

Ebene des Europarates, der ja das
„menschenrechtliche Gewissen" der

europäischen Union ist, sollte das öko

logische und autonomistische Rechts
denken stärker als bisher verankert

werden.

Insgesamt bietet die Untersuchung
BOSSELMANNs eine Fülle von Informa

tionen zu einem neuen philosophi
schen und weltanschaulichen Hinter

grund des ökologischen Rechtsden

kens; die Kärmer-Arbeit eines juristi
schen Aufbaues des ökologischen
Rechtsstaates muß aber erst noch

geleistet werden.

1 BOSSELMANN, Klaus: Im Namen der Natur: der
Weg zum ökologischen Rechtsstaat. - Bern...:
Scherz, 1992. - 455 S., ISBN 3-502-17050-9 Gb:
DM 58.-

2 PERNTHALER, R/WEBER, K./WIMMER, N.:

Umweltpolitik durch Recht - Möglichkeiten und
Grenzen. Rechdiche Strategien zur Umsetzung
des Umweltmanifestes. Hg. Bundesministerium
für Umwelt, Jugend und Familie, Wien: Manz,
1992, Xiy 168 S., öS 420.-; vgl. hierzu auch Be
sprechung von F. JORDAN, in: ETHICA; 1 (1993)
1,S. 87-92
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Angewandte Ethik in der pluralistischen Gesellschaft

Die pluralistische Gesellschaft steht vor
folgendem Dilemma:

Auf der einen Seite hat die moderne
Gesellschaft einen wachsenden Ethik-

Bedarf. Durch das Voranschreiten der

technisch-wissenschaftlichn Entwick

lung stellen sich viele moralische Pro
bleme, die durch die bestehenden
Rechtsnormen nicht geregelt werden.

Eine Reihe dieser Probleme (Gentech

nik, Organtransplantation usw.) for
dern rasche Klärung und Entscheidun
gen von Seiten des Gesetzgebers.

Auf der anderen Seite kann sich der Ge
setzgeber in einer pluralistischen Ge

sellschaft nicht auf einen allgemeinen
Moralkonsens beziehen und sich nicht

einseitig zu einer religiösen oder

weltanschaulichen Ansicht bekennen

können. Die pluralistische Gesellschaft

ist u. a. dadurch gekennezeichnet, daß

es tiefgehende moralische Meinungs
unterschiede gibt. Eine Einigung über

die grundsätzlichen Fragen der morali
schen Vertretbarkeit etwa von Gentech

nik und Organtransplantation ist nicht
abzusehen.

Die rechtliche Regelung von Problem
bereichen, die durch neue technische,

wissenschaftliche oder medizinische

Errungenschaften eröffnet werden,
kann aber nicht warten, bis die morali

sche Diskussion zu einer Einigung ge

langt ist.

Dies ist der Ausgangspunkt eines vom
Schweizer Nationalfond geförderten
Forschungsprojekts, das unter Leitung

von Prof Dr. Anton LEIST an der „Ar-

beits- und Forschungsstelle für Ethik"
an der Universität Zürich seine Arbeit

aufgenommen hat.

In diesem Forschungsprojekt soll ge
zeigt werden, daß und wie der Gesetz

geber in seinen Entscheidungsverfah
ren durch das Heranziehen und die In

stitutionalisierung Angewandter Ethik
entlastet werden kann. Hierzu werden

die Ergebnisse und Arbeitsweise der

President's Commission und anderer

angelsächsischer Ethik-Kommissionen
kritisch untersucht und auf ihre Über

tragbarkeit auf die deutsche und

Schweizer Situation hin überprüft. Es
wird untersucht, wie Angewandte Ethik

diese Aufgaben bestmöglich erfüllen
kann. Hierzu sollen die theoretischen

Grundlagen Angewandter Ethik einge
hender untersucht werden.

Welche Orientierungshilfen eine theo

retisch verfeinerte Angewandte Ethik

dem Gesetzgeber geben könnte, wird
am Beispiel der Diskussion um Fragen
der Gesundheitsökonomie exempla
risch geprüft. Unterschiedliche Formen
der Institutionalisierung Angewandter
Ethik werden im Hinblick auf Vorzüge,
Nachteile und Gefahren überprüft wer
den.

Ziel des Projekts ist die Erarbeitung
einer Empfehlung zur gesellschaftli
chen Institutionalisierung Angewand
ter Ethik.

Dr. Klaus Peter Rippe, Arbeits- und Forschungsstel
le für Ethik, Universität Zürich, Culmannstr. 1
CH-8006 Zürich
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Moraltheologenkongreß 1993 in Salzburg

„Moral in einer massenmedialen Kul

tur" war das Thema des Kongresses der
deutschsprachigen Moraltheologen

und Sozialethiker Ende September

1993 in Salzburg. Grob verkürzt lassen
sich zwei Grundpositionen zum Ta
gungsthema aus den vielen Referaten
gegenüberstellen.

1. Unabhängigkeit der Medien

Die eine Richtung zeigte sich bereits im
Eingangsreferat des Münchener Theo
logen Wilhelm KORFF. Dieser stellte die
mediale Welt als autonomen Kultur

sachbereich dar und plädierte für die
staatliche Unabhängigkeit der Medien.
Die Freiheit der Kultursachbereiche sei

ein sozialethisches Grundprinzip, das
nicht mehr in Frage gestellt werden
dürfe. Einschränkend betonte KORFF in

einem zweiten Punkt allerdings auch,

daß die Medien oft ihre eigene Freiheit
selbst gefährden. Analog zum Modell

der sozialen Marktwirtschaft müsse

sich daher auch im Bereich der Medien

eine ethisch vertretbare Form des frei

en Medienmarktes herausbilder. Ähn

lich kann das Referat von Thomas

HAUSMANNINGER, ebenso Theologe in

München, eingeordnet werden. Er setz

te sich mit „Struktur, Funktion und Le
gitimität medialer Unterhaltung" aus
einander. Sowohl „rechte" Positionen

der Kritik an der Massenkultur (z. B.
Neil POSTMAN) als auch die entspre
chende „linke" Kritik (z. B. kritische
Theorie) wurden von HAUSMANNINGER
klar zurückgewiesen. Ohne auf ethi

sche Vorgaben zu verzichten, bekannte

er sich unter Berufung auf TFIOMAS

VON AQUlNs Begriff der „delectatio"
zum Recht auf Unterhaltung.

2. Verantwortung der Kunst

Dieser eher optimistischen Sicht unse
rer gegenwärtigen massenmedialen

Kultur widersprach indirekt der Tübin

ger Theologe Karl-Josef KUSCHEL. Er
fragte nach der gesellschaftlich-ethi
schen Verantwortung der Kunst, wobei
er sich auf den Bereich der Literatur

konzentrierte. KUSCHEL nahm die Dis

kussion um Urs AITEMANNs Buch „Ba-

byficker", Heiner MÜLLERs Autobiogra
phie „Krieg ohne Schlacht", die Debatte
um die Postmoderne (U. EGO, J. F. LYO-
TARD und die zunehmende Verbindung
von Amüsement und Gewalt in den Me

dien zum Ausgangspunkt seiner Analy

se der gegenwärtigen ästhetischen Si
tuation. Ethik und Ästhetik werden

nach KUSCHEL heute immer mehr als

völlig getrennte Bereiche gesehen. Die
Kunst sei ein moralfreier Raum, wo

durch auch die Konsumenten jeder

ethischen Verantwortung entbunden

seien. Mittels theoretischer Überlegun
gen des Literaturwissenschaftlers Geor

ge STEINER („Von realer Gegenwart")
analysierte KUSCHEL die tieferen Ursa

chen dieser gegenwärtigen Entwick
lung. STEINER sieht die Wurzeln dafür

im Vertragsbruch zwischen Wort und

Wirklichkeit, wie er zum erstenmal

deutlich im französischen Symbolis
mus (z. B. S. MALLARME zum Ausdruck
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kam und heute im Postslriiktiiralismus

(z. B. DERRIDA konsequent vertreten

wird. Dieser Vertragsbruch führe letzt
lich zum Nihilismus und müsse durch

ein neues Besinnen auf die transzen

denten Grundlagen aller großen Kunst

werke überwunden werden. Dadurch

könnte Kunst auch wieder seine ethi

sche Dimension zurückgewinnen. Oh
ne hinter die errungene Autonomie der
Kunst zurückgehen zu wollen, rief KU-
SCHEL unter Berufung auf Denker wie
Botho STRAUSS, Vaclav HAVEL, Amos OZ

und Alexander SOLSCHENIZYN zu ei

nem neuen Diskurs zwischen Moral

und Literatur auf. KUSCHELs Referat rief

einigen Widerstand unter den Teilneh
mern hervor. Mit dem schnellen Vor

wurf des Kulturpessimismus lassen sich
KUSCHELs Argumente aber sicher nicht
vom Tisch wischen.

3. Ethische Normen

Als Verbindung der beiden Linien kön
nen teilweise die Ausführungen des
Mailänders Kardinals Carlo MARTINI an

gesehen werden. In seinem Referat
„Kirche und Medien" widersprach er
einerseits bestimmten katholischen
Tendenzen, die modernen Medien ein

fach pauschal zu verteufeln, und trat
andererseits für eine biblisch fundierte

Ethik der Information und Kommuni

kation ein. Von der Kirche verlangte

MARTINI, daß sie sich selbst auf die Welt
der modernen Medien einläßt, um dort

engagiert und fachkundig ihre Stand
punkte zu vertreten.

Der Tübinger Theologe Gerfried HU-
NOLD beschäftigte sich in einem Referat
zur „Ethik der Information" mit dem

Stellenwert der Öffentlichkeit, die
nicht nur Schauplatz des Medienge
schehens ist, sondern auch in der Be

gründung ethischer Normen eine zen

trale Rolle spielt. Ethische Normen
müssen selbst im Lichte der Öffentlich

keit begründet werden.

Der Kongreß bot nicht nur Gelegen
heit, sich theoretisch mit Fragen der
Medien auseinanderzusetzen. Wesent

licher Bestandteil waren auch Werk

stattgespräche, die Fragen der prakti
schen Medienarbeit zum Inhalt hatten

(Berichterstattung, Werbung, Film und

Fernsehspiel, kirchliche Öffentlich
keit).

Dr. Wolfgang Palaver, Institut für Moralthcologie
und Gcsellschaftsichre, Theologische Fakultät der
Universität Innsbruck, Karl-Rahner-Platz 3, A-6020
Innsbruck

Interdisziplinäres Institut für Frauenforschung, Münster

Ein Institut mit dem vorrangigen Ziel,
interdisziplinäre Frauenforschung zu
initiieren und zu koordinieren, bedarf
einer Organisationsstruktur, in der dies
auch verankert ist. Das heißt, For
schung muß ein zentrales Strukturie-
rungsmerkmal des Instituts darstellen.
Ebenso muß das Institut aber auch an

der Ausbildung von Studierenden be
teiligt sein und in die Lehre unter
schiedlicher Studiengänge dergestalt
hineinwirken, daß eine andere Blick

richtung, nämlich auf Überwindung
von Androzentrismus in den Diszipli
nen hin, ermöglicht wird. Eine solche
Wirkung ist zum einen dadurch gege
ben, daß Veranstaltungen eines Insti
tuts für Frauenforschung in verschie
denen Studiengängen als Studienlei
stungen akzeptiert werden. Eine weite

re Realisierungsform wäre die Ermögli
chung einer Schwerpunktsetzung des
Studiums auf Frauenforschung im Ne
benfach, und zwar als Schwerpunktset-
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kam und heute im Poststruleturalz'smus
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Botho STRAUSS, Vaclav HAVEL, Amos OZ
und Alexander SOLSCHENIZYN zu ei-
nem neuen Diskurs zwischen Moral
und Literatur auf. KUSCHELs Referat rief
einigen Widerstand unter den Teilneh-
mern hervor. Mit dem schnellen Vor-
wurf des Kulturpessimismus lassen sich
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3. Ethische Normen

Als Verbindung der beiden Linien kön-
nen teilweise die Ausführungen des
Mailänders Kardinals Carlo MARTINI an-
gesehen werden. In seinem Referat
„Kirche und Medien“ widersprach er
einerseits bestimmten katholischen
Tendenzen, die modernen Medien ein-
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fach pauschal zu verteufeln, und trat
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licher Bestandteil waren auch Werk-
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keit).
Dr. Wolfgang Palaver, Institut für Moraltheologie
und Gesellschaftslehre, Theologische Fakultät der
Universität Innsbruck, Karl-Rahner-Platz 3, A-6020
Innsbruck
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zung, bei der es um eine forschungsbe-
zogene Qualifizierung an geschlechter
bezogenen Fragestellungen geht.

Zentrales Strukturmoment eines Insti-

tus für Frauenforschung sollten vor al
lem interdisziplinär angelegte Studien-
und Forschungsprojekte sein, die sich
immer auch auf die Theoretisierung

des Geschlechterverhältnisses bezie

hen. Ihrer inhaltlichen Bezugnahme in

nerhalb dieses Rahmens wird jedoch

keine Grenze gesetzt, sondern sie er
gibt sich aus den Qualifikationen der
beteiligten Mitglieder des jeweiligen
Forschungsteams.

Eine solche Struktur ist nur erreichbar,

wenn sich die Universität bereit erklärt,

entsprechende Studien- und For
schungsprojekte vor allem auch finan

ziell zu unterstützen. Dies würde bei

spielsweise auch dadurch geschehen.

daß ein zu bestellender Beirat des Insti

tuts über die Vergabe eines Teiles der
universitären Forschungs- und Stipen

dienmittel frei entscheiden kann. Dazu

gehört auch die Bereitschaft, in Studi
engängen unkonventionelle Lösungen
zuzulassen und Innovationen zu er

möglichen.

Am Konstituierungsprozeß eines inter

disziplinären Instituts für Frauenfor

schung wird sich schließlich zeigen, in

wieweit, anstelle einer Ghettoisierung,
eine wirkliche Bereitschaft zum Abbau

von Androzentrismus und Herrschaft

sowie einer damit verbundenen Neu

definition des Geschlechterverhältnis

ses besteht.

Prof. Dr. Hannclorc Faulstich-Wieland, Professur

für rraucnforschung der WWU Münster, Scham-
horststr. 100, D-48151 Münster / Westf.

Eine geteilte Welt:
Die Menschenrechtsfrage spaltet West und Ost

(Weltkonfercnz über Menschetirechte in Wien, 13. - 25. Juni 1993)

Die Menschenrechte sind zu einer zen

tralen Frage in der Weltpolitik gewor

den und spalten diese in zwei Lager.
Auf der einen Seite triumphieren die
Vereinigten Staaten und die westliche

Welt über den Zusammenbruch des

Kommunismus und betrachten die

Menschenrechte als eine Hauptkompo

nente in ihrem Unterfangen, der freien
Demokratie bis in den hintersten Win

kel des Erdkreises Respekt zu verschaf

fen. Auf der anderen Seite steht eine

Reihe asiatischer Staaten, allen voran

China und große Teile der islamischen
Welt, die nicht über die liberalen Insti
tutionen des Westens verfügen und das

Problem mit ganz anderen Augen se
hen. Für sie stellt die Betonung der
Menschenrechte einen weiteren Ver

such des Westens dar, sich in ihre inner

staatlichen Angelegenheiten einzumi

schen und das politische wie gesell

schaftliche System zu untergraben.

1. Weltkonferenz über

Menschenrechte

Die Weltkonferenz über Menschenrech
te von 13. - 25. Juni 1993 in Wien bot

die Gelegenheit, diese Konfrontation

zwei Wochen hindurch in hitzigen De
batten und Verhandlungen auszutra
gen. Offiziell sollte die Konferenz den

Regierungen die Möglichkeit geben,
sich über den Fortschritt bezüglich
Menschenrechte seit der letzten derar
tigen Konferenz vor 25 Jahren in Te
heran ein Bild zu machen und nach
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schung wird sich schließlich zeigen, in-
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Prof. Dr. Hannelore Faulstich—Wieland, Professur
für Frauenforschung der WWU Münster, Scharn-
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Eine geteilte Welt:
Die Menschenrechtsfrage spaltet West und Ost

(Weltkonferenz über Menschenrechte in Wien, 13. — 25. Juni 1.995)

Die Menschenrechte sind zu einer zen-
tralen Frage in der Weltpolitik gewor-
den und spalten diese in zwei Lager.
Auf der einen Seite triumphieren die
Vereinigten Staaten und die westliche
Welt über den Zusammenbruch des
Kommunismus und betrachten die
Menschenrechte als eine Hauptkompo-
nente in ihrem Unterfangen, der freien
Demokratie bis in den hintersten Win-
kel des Erdkreises Respekt zu verschaf-
fen. Auf der anderen Seite steht eine
Reihe asiatischer Staaten, allen voran

China und große Teile der islamischen
Welt, die nicht über die liberalen Insti-

tutionen des Westens verfügen und das
Problem mit ganz anderen Augen se-
hen. Für sie stellt die Betonung der
Menschenrechte einen weiteren Ver-

such des Westens dar, sich in ihre inner-
staatlichen Angelegenheiten einzurni-
schen und das politische wie gesell-
schaftliche System zu untergraben.

1. Weltkonferenz über
Menschenrechte

Die Weltkonfemnz über Menschenrech-
te von 15. — 25. Juni 1993 in Wien bot
die Gelegenheit, diese Konfrontation
zwei Wochen hindurch in hitzigen De-
batten und Verhandlungen auszutra-
gen. Offiziell sollte die Konferenz den
Regierungen die Möglichkeit geben,
sich über den Fortschritt bezüglich
Menschenrechte seit der letzten derar-
tigen Konferenz vor 25 Jahren in Te-
heran ein Bild zu machen und nach
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Mitteln und Wegen zu suchen, um das
Menschenrechtssystem der Vereinten
Nationen weiter zu stärken. In der Pra

xis allerdings lag der Schwerpunkt der
Konferenz auf einer scharfen Auseinan

dersetzung, sowohl auf konzeptionel
ler als auch auf praktischer Ebene, über

die Bedeutung von Menschenrechten
überhaupt und ihre Rolle in der Welt
politik.

2. Menschenrechtsnormen

Getragen von rhetorischer und diplo
matischer Beredsamkeit, ging die De

batte darüber, ob Menschenrechtsver
letzungen zu den inneren Angelegen
heiten eines Staates gehörten oder mit

Recht als internationale Angelegenheit

zu betrachten seien.

Die Vereinigten Staaten, der Westen
und eine wachsende Zahl industriali

sierter Länder Afrikas und Lateinameri

kas vertreten die Meinung, daß die Art
und Weise, wie ein Staat seine Bürger

behandle, ein internationales Anliegen

sein müsse und daß sich keine Regie

rung mehr hinter dem Schutzschild der
Souveränität und der Behauptung ver

schanzen könne, die übrige Welt habe

kein Recht darauf, sich in ihre inneren
Angelegenheiten einzumischen.

Entwicklungsländer argumentieren,

daß - trotz der Verankerung der welt
weit anerkannten Menschenrechtsnor

men durch die Universale Deklaration

der Menschenrechte im Jahre 1948 - es

im Ermessen der einzelnen Regierun

gen liege, diese anzuwenden oder
nicht und daß es nicht Aufgabe einer in
ternationalen Staatengemeinschaft sei,

einzelne Länder danach zu beurteilen.

Der amerikanische Außenminister War

ren Christopher trat als Sprachrohr je
ner auf, die eine aktivistische, interven

tionistische Rolle zugunsten der Men
schenrechte in der Weltpolitik befür

worten. „Es ist unsere Pflicht, die ab

scheulichsten Menschenrechtsverlet

zungen in das Rampenlicht der Öffent
lichkeit zu tragen und die Schuldigen
zur Rede zu stellen. Wir müssen das

Thema Menschenrechte noch weiter

forcieren, um Probleme, bevor sie in

Gewalt eskalieren und zur Schaffung
von Paria-Gemeinschaften führen, an

der Wurzel zu packen", erklärte er. „Un
ser diesbezügliches Vorhaben muß je
den Gewissensgefangenen, jedes Opfer
von Folterungen, jeden einzelnen um

fassen, dem menschliche Grundrechte

verwehrt werden. Das betrifft auch die

demokratischen Bewegungen, welche
die politische Landkarte verändert ha
ben", fügte Christopher hinzu.

Länder wie China empfanden die Auf
forderung, „jeden Gewissensgefange
nen" miteinzubeziehen, als einen ekla

tanten Einmischungsversuch in die in
ternen Angelegenheiten anderer Staa

ten.

Die Vereinigten Staaten setzten sich mit

ihrer von der Clinton-Administration

angekündigten neuen aktivistischen
Rolle zum Thema „Menschenrechte"

mächtig in Szene. Sie nahmen bei der
Konferenz eine aggressive Haltung ein
und wandelten diese, mit geschickter

Unterstützung der Medien, zu einem
Wettstreit zwischen den Verteidigern
der Menschenrechte (sprich den USA)
und einem „Häufchen Abtrünniger, die
versuchten, die Konferenz zum Schei

tern zu bringen". Inoffiziell ließen die
USA verlautbaren, daß sich unter letzte

ren China, Syrien, Burma (von der Mi
litärregierung in Rangoon als "Myan
mar" bezeichnet) und Malaysia befin
den würden.
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3. Universalismus und kultureller
Partikularismus

Eine der wichtigsten Debatten bezog
sich auf die Frage, was es mit dem so
genannten Universalismus und dem
kulturellen Partikularismus auf sich

habe. Westliche Regierungen und
Menschenrechtsaktivisten auf der gan

zen Welt argumentierten, daß Men
schenrechtsnormen universell anzu

wenden seien, unabhängig von der

Kultur oder dem gesellschaftlichen

und wirtschaftlichen Status eines Lan

des.

Andere Staaten wiederum verneinten

dies, ihrer Meinung nach müßten re
gionale und kulturelle Besonderheiten
sehr wohl in Betracht gezogen wer
den. Es ist nicht verwunderlich, daß

dieses Argument am vehementesten

von den weltweit repressivsten Regi
men wie China und einigen anderen
Ländern Südostasiens vorgebracht
wurde.

Viel Zeit wurde von den Diplomaten
in Wien in Bemühungen investiert, die
Details eines Paragraphen über Univer

salismus auszuhandeln, der in dem

nach der Konferenz zu erwartenden

Schlußdokument aufscheinen sollte.

Das Ergebnis war schließlich ein Kom
promiß, bei dem es keine Verlierer
gab:

„Es ist die Pflicht aller Staaten, unab
hängig von ihren politischen, wirt
schaftlichen und kulturellen Systemen,

sämdiche Menschenrechte und Grund-
freiheiten zu fördern und zu schüt

zen", hieß es darin, während gleichzei
tig auch „die Bedeutung nationaler
wie regionaler Besonderheiten sowie
unterschiedlicher historischer, kultu

reller und religiöser Hintergründe" zu
berücksichtigen sei.

Wenngleich beide Seiten dies als eine
Rechtfertigung ihrer Positionen ansa

hen, rückte Amnesty International die
Dinge möglicherweise ins rechte Licht
mit dem Hinweis, daß dieser

Paragraph nur einen Aufguß der von
den Regierungen bereits vor 45 Jahren
abgegebenen Erklärung darstelle, als

die Menschenrechtsdeklaration unter

zeichnet wurde. „Diese Universalität

aller Rechte wurde von den Vereinten

Nationen bereits 1948 proklamiert.

Für die Gepeinigten und die Hun
gernden dürfte es wohl ein schwacher
Trost sein zu erfahren, daß die Regie
rungen diese Zugeständnisse bloß
noch einmal bekräftigt haben", sagte

die Organisation.

4. Bürgerliches und politisches
Recht

Eine andere begriffliche Barriere zwi
schen dem Westen und den Entwick

lungsländern bildet der Primat von
bürgerlichen und politischen Rechten
über wirtschaftliche, soziale und kultu

relle Rechte. Der Westen argumentier

te damit, daß bürgerliche und politi
sche Rechte, zu denen u. a. Redefrei

heit und Glaubensfreiheit gehörten,
praktisch die Menschenrechte aus
machten. Dem setzten die Entwick

lungsländer entgegen, daß diese Rech
te unter extremen Armutsverhältnis

sen bedeutungslos seien bzw. daß
wirtschaftliche und soziale Rechte, wie

das Recht auf Arbeit und Bildung, un
abdingbare Voraussetzungen seien,
um in den Genuß bürgerlicher und

politischer Rechte zu kommen.

In Wien allerdings scheint diese Kluft
überbrückt worden zu sein. Der We

sten und die Entwicklungsländer ka
men darin überein, daß die Menschen

rechte unteilbar seien und daß bürger
liche und politische Rechte ebenso
wie wirtschaftliche und soziale Rechte

ihnen in nichts nachstünden.
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5. Hochkommissariat für

Menschenrechte

Eine der hitzigsten Debatten entbrann
te über einen US-Vorschlag, ein Hoch

kommissariatfür Menschenrechte ein
zurichten, mit der Befugnis, Men
schenrechtsverletzungen zu untersu
chen und diese möglicherweise vor
den Sicherheitsrat zu bringen.

Viele Entwicklungsländer betrachteten
dies als eine mehr als aufdringliche

Maßnahme und stimmten einhellig da
gegen. Schließlich wurde ein Kompro
miß ausgehandelt, demzufolge die Ge
neralversammlung der Vereinten Na
tionen den Vorschlag bei ihrer Sitzung
im Semptember überprüfen sollte.

6. Schlußhemerkung

Als die Konferenz schließlich nach

zwei Wochen zu Ende ging, bezeichne
ten die Regierungsdelegationen diese
erwartungsgemäß als großen Erfolg,
während sich die Menschenrechtsakti

visten weit weniger zufrieden zeigten.
Eine Gruppe nicht-staatlicher Organi
sationen sprach von der Schlußdekla

ration als von einem „lückenhaften

Dokument" von sehr mildem und va

gem Wortlaut, dem es nicht gegeben
sei, Regierungen einzeln oder gemein
sam dazu zu zwingen, zum Schutz und

zur Förderung der Menschenrechte

konkrete Maßnahmen anzuwenden.
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Archiv für Ethik im Tierschutz

An der Badischen Landesbibliothek

Karlsruhe ist ein Archiv für Ethik im

Tier-, Natur- und Umweltschutz einge
richtet worden. Den Grundstock bildet

eine im deutschsprachigen Raum einzi

gartige Sammlung von ca. 4000 Titeln,
die der Bibliothek von Prof. Gotthard

M. Teutsch übereignet wurden, der sich
seit vielen Jahren als Soziologe an der
Pädagogischen Hochschule Karlsruhe

mit der Beziehung zwischen Mensch

und Tier aus ethischer-religiöser und
philosophischer Sicht befaßt.

Neue Texte der Ev. Zentralstelle

für Weltanschauungsfragen

In ihrer Reihe „EZW-Texte" hat die

Evangelische Zentralstelle für Weltan
schauungsfragen (EZW) in Stuttgart
zwei neue Untersuchungen herausge
geben, die sich mit der Verantwortung
für die Natur als neuem Bereich der

Ethik sowie mit der Rolle von naturwis

senschaftlichen und religiösen Ideolo
gien nach dem Verblassen des Marxis
mus-Leninismus befassen: Prof. Gott

hard M. Teutsch, Hodegetisches Institut
der PH Karlsruhe, legt unter dem Titel

„ Umwelt - Mitwelt - Schöpfung: Texte
zur Verantwortung des Menschen für
die Schöpfung' (Arbeitstexte; 29) wich
tige theologische, ethische und juristi
sche Beiträge zu diesem Thema vor.

Der Bochumer Mathematiker Prof.

Günter Ewald fragt unter der Über
schrift „Naturwissenschaftliche und re

ligiöse Ideologien" (Impulse; 35) nach
der veränderten Rolle von Ideologien
in der Gegenwart.

Beide Texte können einzeln oder in

größeren Mengen gegen eine Spende
bezogen werden bei: Evangelische Zen

tralstelle für Weltanschauungsfragen,
Hölderlinplatz 2A, D-70193 Stuttgart.

Internationale Konferenz in Recife,

15. - 17. Mai 1994

Unter dem Thema "On Missions and

Missionaries: The International Ex

pansion of Religious and Magical
Movements" laden CESNUR (Center
for Studies on New Religions: Präsi
dent: Mgr. Giuseppe Casale, Erzbischof
von Foggia/Italien), die Universität

von Pernambuco und CREA (Centre des
Recherches et d'Etudes Anthropologi-
ques de l'Universite Lumiere Lyon 2)
vom 15. - 17. Mai 1994 zu einer inter

nationalen Konferenz nach Recife, Bra
silien, ein. Im Mittelpunkt steht die Ex
pansion missionierender neuer religiö
ser Bewegungen in Lateinamerika -

von evangelikalen und pfmgstlerischen
bis zu spiritistischen oder New Age-
Gruppen.

Kontaktadressen: Dr. Massimo Introvi-

gne, CESNUR, Via Bertola 86, 1-10122
Tlirin; Prof. Roberto Motta, Rua Santo

Elias 109, Ap. 701, 52020-090 Recife,
Pe.

"Syzygy" - neue Zeitschrift über

alternative Religion und Kultur

Mit Unterstützung des "Center for Stu
dies on New Religions" (CESNUR in Tu
rin und des "Institute for the Study of
American Religion" (ISAR in Santa Bar
bara/Kalifornien erscheint seit dem
Winter 1992 "Syzygy. Journal of Alter-
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native Religion and Culture". Heraus
geber ist James R. Lewis vom "Center
für Academic Publication" an der Stan

ford-Universität. Internationaler Her

ausgeber ist Massimo Introvigne, Turin.
Nach eigenen Angaben veröffentlicht
die Zeitschrift Artikel und Rezensio

nen über die New Age-Bewegung, kom-
munitäre und utopische Gruppen,
"Identity"-Gruppen, Spiritualismus,
New-Thought-Bewegung,Okkultismus,
Neo-Heidentum, Astrologie, UFO-

Gruppen und verwandte Phänomene.
Die bisher erschienenen vier Nummern

machen einen soliden Eindruck.

Anschrift: James R. Lewis, Center for
Academic Publication, Stanford Univer-

sity Branch Box 5097, Stanford, CA
94309-5097, USA.

Kongreß für interkulturelle
Germanistik, 19- - 23. Juli 1994

Von 19. - 23. Juli 1994 findet in Düssel
dorf der dritte internationale Kongreß
für interkulturelle Germanistik statt un

ter dem Thema: Blickwinkel: Kon

struktionen und Konstellationen in

terkultureller Germanistik im Zeit

alter der Intemationalisierung.

Die Kongreßleitung liegt in Händen
von Prof. Dr. Alois Wierlacher,
Bayreuth, und Prof. Dr. Georg Stötzel,
Düsseldorf.

Anfragen an: Sekretariat der Gesell
schaft für interkulturelle Germanistik

e. V (GIG), Universität Karlsruhe (TH),
Institut f. Literaturwissenschaft / Inter

kulturelle Germanistik, Kaiserstr. 12,

D-76131 Karlsruhe; Tel. (07 21) 608-
29 00.

Gesellschaft für

Technikfolgen-Abschätzung (GfT)

Ziel und Zweck der Gesellschaft für
Technikfolgen-Abschätzung (GfT) mit

Sitz in Halle ist die Förderung interdis
ziplinärer Technikforschung (Technik
genese, Technikfolgen-Abschätzung
und -Bewertung). Sie will das interdis
ziplinäre Gespräch zwischen Wissen
schaftlerinnen im Bereich der Technik

forschung fördern, einschlägige Ein
richtungen beraten und ein Forum bie

ten, in dem Methoden und Ergebnisse

der Technikfolgen-Abschätzung kritisch
reflektiert und für die Öffentlichkeit

verständlich vermittelt werden.

In der Reihe der Arbeitspapiere der GfT

sind bisher zehn Hefte erschienen. Die

TA-Rundschau ist das Informationsor

gan der GfT und erscheint halbjährig.
Ein Jahresabonnement kostet DM 20.-

(inkl. MwSt und Porto). Das Schwer

punktthema der nächsten Ausgabe ist
„25 Jahre parlamentarische TA".
Anschrift: Geschäftsstelle der GfF, Ger

linde Sommer, c/o Institut für Politik

wissenschaft der Martin-Luther-Uni-

versität Halle-Wittenberg, Emil-Abder-

halden-Str. 7, D-06108 Halle, Tel.

(03 45) 3 88 31 11.

Neuauflage des

„Almanach der Praktischen Ethik"

An der .Arbeits- und Forschungsstelle
für Ethik" des Philosophischen Semi
nars der Universität Zürich wird die

Neuauflage des ,Almanach der Prakti
schen Ethik" vorbereitet. Diesbezügli
che Rundschreiben an die Philosophi
schen Seminare und die in der ersten

Auflage vertretenen Wissenschaftler

werden Anfang 1994 versandt. Auch
Wissenschaftler aus anderen Fachrich

tungen, die zu Fragen der Angewand
ten Ethik arbeiten, sollen in den Alma

nach aufgenommen werden.

Interessenten wenden sich bitte an: Dr.
Klaus Peter Rippe, Arbeits- und For
schungsstelle für Ethik, Universität Zü
rich, Culmannstr. 1, CH-8006 Zürich.

456

native Religion and Culture”. Heraus-
geber ist James R. Lewz‘s vom “Center
for Academic Publication” an der Stan-
ford-Universität. Internationaler Her-
ausgeber ist Massimo Introvigne, Turin.
Nach eigenen Angaben veröffentlicht
die Zeitschrift Artikel und Rezensio-
nen über die New Age-Bewegung, kom-
munitäre und utopische Gruppen,
“Identity”-Gruppen, Spiritualismus,

New-Thought-Bewegung‚0kkultismus‚
Neo—Heidentum, Astrologie, UFO-
Gruppen und verwandte Phänomene.
Die bisher erschienenen vier Nummern
machen einen soliden Eindruck.
Anschrift: James R. Lewis, Center for
Academic Publication, Stanford Univer—

sity Branch Box 5097, Stanford, CA
94509-5097, USA.

Kongreß für interkulturelle
Germanistik, 19. — 23. Juli 1994

Von 19. -— 25. Juli 1994 findet in Düssel-
dorf der dritte internationale Kongreß
für interkulturelle Germanistik statt un-
ter dem Thema: Blickwinkel: Kon-
struktionen und Konstellationen in-
terkultureller Germanistik im Zeit-
alter der Internationalisierung.
Die Kongreßleitung liegt in Händen
von Prof. Dr. Alois Wierlacber,
Bayreuth, und Prof. Dr. Georg Stötzel,
Düsseldorf.
Anfragen an: Sekretariat der Gesell-
schaft für interkulturelle Germanistik
e. V (GIG), Universität Karlsruhe (TH),
Institut f. Literaturwissenschaft / Inter-
kulturelle Germanistik, Kaiserstr. 12,
D-76131 Karlsruhe; Tel. (07 21) 608-
29 00.

Gesellschaft für
Technikfolgen-Abschätzung (GfT)

Ziel und Zweck der Gesellschaft für
Tiecbm‘lefolgen-Abscbätzung (Gfl) mit

Nachrichten

Sitz in Halle ist die Förderung interdis-
ziplinärer Technikforschung (Technik-
genese, Technikfolgen-Abschätzung
und Bewertung). Sie will das interdis-
ziplinäre Gespräch zwischen Wissen-
schaftlerInnen im Bereich der Technik-
forschung fördern, einschlägige Ein-
richtungen beraten und ein Forum bie-
ten, in dem Methoden und Ergebnisse
der Technikfolgen-Abschätzung kritisch
reflektiert und für die Öffentlichkeit
verständlich vermittelt werden.
In der Reihe der Arbeitspapiere der GfT
sind bisher zehn Hefte erschienen. Die
TA-Rundschau ist das Informationsor—
gan der GfT und erscheint halbjährig.
Ein Jahresabonnement kostet DM 20.-—
(inkl. MwSt und Porto). Das Schwer-
punktthema der nächsten Ausgabe ist
„25 Jahre parlamentarische T “.
Anschrift: Geschäftsstelle der Gf’l‘, Ger-
linde Sommer, c/o Institut für Politik-
Wissenschaft der Martin-Luther-Uni—
versität Halle-Mttenberg, Emil-Abder-
halden—Str. 7, D-06108 Halle, Tel.
(03 45) 3 88 51 11.

Neuauflage des
„Almanach der Praktischen Ethik“

An der „Arbeits- und Forschungsstelle
für Ethik“ des Philosophischen Semi-
nars der Universität Zürich wird die
Neuauflage des „Almanach der Prakti-
schen Ethik“ vorbereitet. Diesbezügli-
che Rundschreiben an die PhiIOSOphi-
schen Seminare und die in der ersten
Auflage vertretenen Wissenschaftler
werden Anfang 1994 versandt. Auch
Wissenschaftler aus anderen Fachrich-
tungen, die zu Fragen der Angewand-
ten Ethik arbeiten, sollen in den Alma-
nach aufgenommen werden.
Interessenten wenden sich bitte an: Dr.
Klaus Peter Rippe, Arbeits- und For-
schungsstelle für Ethik, Universität Zü—
rich, Culmannstr. 1, CH-8006 Zürich.



ETHICA 1 (1993) 4; 437 - 440

BÜCHER UND SCHRIFTEN

BIOLOGIE

WOLF, Jean-Claude: Herethik: neue Per
spektiven für Menschen und Tiere. -
Freiburg, CH: Paulusverlag, 1992. -188 S.,
ISBN 3-7228-0290-3 Br: SFr 26.-, DM 29-80,
öS 233.-

„Gerechtigkeit - nicht nur für die Men
schen" so könnte man das Credo dieses Bu
ches in einen Satz fassen. In sieben Kapi
teln gibt der Autor zunächst einen histori
schen Überblick zu philosophischen und
ethischen Wertungen von Tieren bzw. Tier
versuchen, um sich dann systematisch mit
den einzelnen, von den Vertretern be
stimmter Strömungen (z. B. Behaviorismus,
Utilitarismus, Sentientismus, Biozentris

mus, Holismus, Speziesismus) vorgetrage
nen Argumenten auseinanderzusetzen. In
dieser zusammenhängenden Darstellung
der philosophischen Diskussionslinien liegt
eine der Stärken des Buches - auch für die
jenigen Leser, die - so wie ich - Wolfs prin
zipielle Ablehnung von Herexperimenten
nicht teilen. Leider erstreckt sich Wolfis Ar

gumentation aber auch nur auf die philoso
phische Ebene, eine Auseinandersetzung
mit den praktisch-methodischen Argumen
ten der Mediziner und Versuchsleiter er
folgt nicht. Dies erschwert es mir, den vom
Autor in der Überschrift postulierten An
spruch „Neuer Perspektiven für Menschen
und Tiere" als eingelöst zu erkennen.
Weiterhin ist es eine der Zielstellungen des
Autors, aufgrund seiner systematischen
Darstellung (und Aussortierung von
„schlechten Argumenten") für den Tier
schutz eine Reihe von Lücken z. B. in der
Singerschen Version einer Tierethik zu
schließen. So bemüht er sich u. a. um den
Nachweis, daß Tieretliik nicht auf Kosten
schwacher und unterprivilegierter Men
schen etabliert werden soll. Deutlich wird
von ihm betont und in alle Überlegungen
einbezogen, daß die Anwendung und
Durchsetzung tierethischer Forderungen ei
ne Verbesserung der I.age der Ärmsten und
die Bemühung um die Beseitigung gravie
render gesellschaftlicher Ungerechtigkeiten
voraussetzt und daß Tierethik somit kein

Konkurrenzunternehmen zur Sozialethik

ist. V Schubert-Lehnhardt

BREIDBACH, Olaf: Expeditionen ins Inne
re des Kopfes: von Nervenzellen, Geist
und Seele. - Stuttgart: Trias, 1993- -
234 S., ISBN 3-89373-225-X Gb: DM 44.-
Priv.Doz. Dr. phil. Dr. rer. nat. Olaf Breid-
bach, Leiter der Arbeitsgruppe „Entwick
lung des Nervensystems" am Institut für An
gewandte Zoologie der Universität Bonn,
setzt sich in diesem Buch in allgemeinver
ständlicher Sprache mit der aktuellen Fra
ge: „Löst die Neurowissenschaft das Leib-
Seele-Problem?" auseinander. Nach der na
turalistischen Erkenntnislehre könnte man

sich das Hirn „als eine komplexe Schalt
kreisarchitektur vorstellen; seine Regelkrei
se, seine Programmierung bestimmen das,
was dieses Hirn ,auswirft': Geist. Der Pro
grammierer dieses Systems ist bekannt: die
Evolution" (19). Nach Breidbach reicht es
jedoch nicht aus, die Aktivitätsmuster im
Hirngewebe zu beschreiben, um zu erfas
sen, was das Ich, das Bewußtsein und da
mit wesentliche Teile dessen sind, was man
„Geist" nennt. Um dies zu untermauern,
werden die relevanten Erkenntnisse der
Neurowissenschaften angeführt. Nach der
Darstellung der Verarbeitung der Sinnes
qualitäten von Hören, Sehen und Riechen
stellt sich der Autor die Frage, ob es so et
was wie ein Kommando-Zentrum im Hirn

gibt, wobei er feststellt, daß sich nach den
bisherigen Analysen ein Lokalisierungskon
zept nicht bestätigt habe. Auch gebe es kein
eigentliches Gedächtniszentrum, zumal
sich Gedächtnis nicht auf Einzelphänome
ne reduzieren lasse. Vielmehr sei die Vor

stellung plausibel, „daß die Aktivierung ei
ner Fülle von Kleinsteinlteiten im Hirn un

sere Gedächtnisinhalte reaktiviert" (185).
Was schließlich komplexere Vorstellungen
betrifft, wie etwa Weltanschauungsentwür
fe, so kann man sich nicht auf die Neuro
wissenschaften als Begründungsinstanz be
ziehen, wie dies etwa im Zusammenhang
der Selbstorganisationstheorien zur Zeit
modern ist.

Was nun eigentlich Geist und Seele sind.
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bleibt offen. Mit Hinweisen auf die Mög
lichkeiten der Himtransplantation und
Neurohypothesen sowie den damit verbun
denen ethischen Konsequenzen schließt
diese abgewogene und allgemein verständ
liche Darlegung des heutigen Wissens im
Bereich der Neurowissenschaften und des

sen, was in diesem Zusammenhang als rei
nes Wunschdenken zu bezeichnen ist.

Literaturangaben nach den einzelnen Kapi
teln, ein Abbildungsverzeichnis, ein Perso
nen- und Sachregister und die vornehme
Gestaltung bereichern die Arbeit noch zu
sätzlich. A. Resch

PHILOSOPHIE

VARELA, FranziscoJ. / THOMPSON, Evan /
ROSCH, Eleanor: Der Mittlere Weg der Er
kenntnis: der Brückenschlag zwischen
Ich und Welt in der Kognitionswissen-
schaft. Übers, v. Holl, Hans G. - Bern...:
Scherz, 1992. - 4l6 S., ISBN 3-502-13750-1,
DM 44.-

Das Selbstverständnis der kognitionswis-
senschaftlichen Forschung ist derzeit durch
zwei methodologische Grundannahmen ge
prägt: die Repräsentationstheorie des Gei
stes und die Metapher vom Geist als Com
puterprogramm. Das Motiv für die Gleich
setzung von Denken mit der Arbeitsweise
eines Digitalrechners läßt sich auf den Ver
such zurückführen, folgendes Dilemma zu
lösen: Wie können unsere Überzeugungen
und Wünsche eine kausale Rolle bei der Er
klärung unseres Alltagsverhaltens spielen,
wenn man gleichermaßen die Welt als ein
physikalisch kausal geschlossenes System
interpretiert? Diese Frage wird vom ortho
doxen Kognitivismus dadurch beantwortet,
daß zwischen der Ebene der semantischen
Eigenschaften (dem intentionalen Verhal
ten des Menschen) und der physikalischen
Ebene die formale Symbolmanipulation als
dritte Verarbeitungsschicht eingeschoben
wird. Analog zu Computerprogrammen
sind syntaktische Vorgänge sowohl in den
physikalischen Prozessen eines Computers
realisierbar (sie lassen sich in der Hardwa
re-Architektur des Computers ,implemen
tieren') als auch semantisch bewertbar.
Strittig ist allerdings, inwiefern sich seman
tische Eigenschaften überhaupt erschöp
fend auf formale Symbolmanipulation ab
bilden lassen. Das Hauptproblem ist hier

bei der Begriff der ,Repräsentation'. Wie
können Symbole eine Bedeutung erhalten,
indem sie bestimmte Inhalte repräsentie
ren?

Es ist die Zielsetzung des zu besprechen
den Bandes, diese repräsentationalistische
Theorie des Geistes einer gründlichen Kri
tik zu unterziehen. Dabei werden - in Er

gänzung zum Forschungsprogramm des
Kognitivismus - Erkenntnisse auf den Ge
bieten der kontinentaleuropiüschen Philo
sophie, insbesondere der Phänomenologie,
der Biologie und des Buddhismus als Er
klärungmodelle kognitiver Prozesse mit
berücksichtigt. Hauptproblem des Reprä
sentationalismus sei, daß er erkenntnis
theoretisch von einer Subjekt-Objekt-Spal
tung ausgeht. Diese Grundannahme ver
stricke sich in die Aporien des Idealismus
oder umgekehrt des Realismus (26, 192f).
Als Alternative dazu schlagen die Autoren
einen „Mitderen Weg" der Erkenntnis vor

(237), bei dem die subjektiven Anlagen des
Geistes und die objektiven Gegebenheiten
der Natur als ein sich wechselseitig bedin
gendes, „koevolutives" Verhältnis begriffen
werden (209, 275). Philosophische Grund
lage dieses Konzepts sei der Buddhismus
(insbesondere in der Madhyamika-Traditi-
on, 298fif). Der Leser wird in fünf Teilschrit
ten an das Konzept der „verkörperten Er
fahrung" des Buddhismus herangeführt.
Nach einer Einführung in die Fragestellung
(19-58) werden im zweiten, dritten und
vierten Teil die verschiedenen paradigmati
schen Voraussetzungen des Kognitivismus
(61 - 119), des Konnektionismus (neurona
le Netze, 123 - 184) und der biologischen
Theorie des natürlichen Driftens

(187-291) erörtert. Besonders lesenswert
sind die in Form eines Fragekatalogs resü
mierten Grundannahmen der drei beschrie
benen methodologischen Ansätze (68f, 141,
281f). Eher problematisch hingegen ist die
vorschnelle Einstufung der gesamten kon-
tintentaleuropäischen Philosophie - inklu
sive der Phänomenologie - in den Diskurs
einer theoretischen Reflexion (38f, 50). Es
ist zu fragen, ob die in dem Buch doku
mentierte Vorliebe für femösüiche Denk

weisen nicht einer verkürzten Interpretati
on der Phänomenologie entspringt und ob
die im Schlußteil formulierten ethischen
Maximen - insbesondere die Ethik des Er
barmens in einer (postmodemen) Welt oh
ne feste Grundlagen (334fi) - nicht bereits
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weisen nicht einer verkürzten Interpretati-
on der Phänomenologie entspringt und ob
die im Schlußteil formulierten ethischen
Maximen — insbesondere die Ethik des Er—
barmens in einer (postmodernen) Welt oh-
ne feste Grundlagen (3343) — nicht bereits
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in der kontintentaleuropäischen Philoso
phie entlialten sind. Ungeachtet dieser Ein
schränkungen empfiehlt sich das Buch als
Denkanstoß, um paradigmatische Engfüh-
rungen des Kognitivismus überwinden zu
helfen. K. Leidlmair

RECHT

STONE, Christopher D.: Umwelt vor Ge
richt: die Eigenrechte der Natur. Mit ei
ner Einführung von Klaus Bosselmann
und einem aktuellen Beitrag von Hein
rich Freiherr von Lersner. Hg. und aus
dem Amerikanischen übertragen von H.
Blume. - München: Trickster Verlag, 1992.
- 169 S., ISBN D-923804-43-1 Kt: DM 28.-
Schon 1972 formulierte Christopher D. Sto-
ne in seinem - mittlerweile berühmten -

Buch „Umwelt vor Gericht" (Originaltitel:
"Should Trees Have Standing?") die revolu
tionäre Idee, die Natur selbst (in ihren viel
fältigen Erscheinungsformen) als Inhaberin
von eigenen Rechten zu sehen, ihr
Rechtspersönlichkeit zu verleihen. Prägnant
und brilliant vermittelt Stone auf verfah
rensrechtlicher und sozialpsychologischer
Ebene die Wichtigkeit eines solch grundle
genden juristischen Paradigmenwechsels:
Die Abkehr vom anthropozentrischen Welt
bild, das Natur nur in dualistischer Ge
genübersetzung zum Menschen kennt, Na
tur nur als Reflex menschlicher Interessen
erfaßt und demnach nur „schützt", was
dem Menschen „nützt" (das Maß setzt da
nach immer der Mensch) - hin zur Aner
kennung subjektiver Rechte der Natur, hin
zur Auffassung, daß Natur um ihrer selbst
willen geschützt werden muß. - Ein Schlüs
selbuch; nicht nur fürjuristen/innen.
Klaus Bosselmann, Wissenschaftler, Rechts
anwalt und Umweltjurist, verdeutlicht in
seiner Einführung „Vom Umweltrecht zum
ökologischen Recht" (S. 9 - 23) Konsequen
zen und Bedeutung dieses (nicht nur juri
stischen) Paradigmenwechsels: „Die ganz
heitliche, ökologische Ausdrucksform im
Recht ist die Wechselbeziehung zwischen
den Rechten des Menschen und seiner
natürlichen Umwelt. Es liegt an uns, hinter

uns zu lassen, was wir zu sehen gewohnt
sind, und zu sehen, was wirklich ist."
(Siehe zu K. Bosselmann: Im Namen der
Natur, in dieser Nr. von ETHICA, S. 424.)
In fünf Kapiteln (I. Das Undenkbare, S.
25 - 29; II. Für die Rechte der Umwelt,
S. 30; III. Die rechtspraktischen Aspekte, S.

31-66; IV die psychischen und sozialpsy
chologischen Aspekte, S. 67-81; V An
hang: Urteilsbegründung des Obersten Ge
richtshofes und Minderheitsvoten, S.
82 - 106) führt uns Stone behutsam, ausge
hend von wissenschaftsgeschichüichen Be
trachtungen, zu seinen faszinierende Ideen,
Natur als Wesenheit wahrzunehmen und
als solche auch zu schützen und mit subjek
tiven Rechten (d. h. Träger von Rechten
und Pflichten zu sein) auszustatten: „Mein
Vorschlag geht dahin, Adler und Wildnisge
biete wie urheberrechtliche gesicherte Wer
ke, patentierte Erfindungen oder die recht
lich geschützte Privatsphäre zu behandeln."
Naturobjekte hätten, so Stone, nach eige
ner Rechtsvollkommenheit Rechte inne,
vermittelt über Vertreter (z. B. Umwelt
schutzorganisationen oder -vereine): „Schä
den, die sie erlitten oder zufügten, würden
als unabhängige Faktoren betrachtet und
festgestellt. Und sie wären die Nutznießer
von rechtlich zugebilligtem Schadenersatz."
Stone - Rechtsprofessor an der University
of Southern California, Studium in Harvard

und Yale, Mitglied der American Society for
Political and Legal Philosophy und einer
der führenden Denker im Bereich des Um

weltrechts - argumentiert auf zwei Ebenen,
einer verfahrensrechtlichen oder rechts

praktischen und einer psychisch-sozialpsy
chologischen. Sein Gedanke, der Umwelt
(als Rechtssubjekt) das Recht einzuräumen,
vor Gericht Klage erheben zu können, d. h.
ihr Klagslegitimation zu verleihen (vertre
ten durch eine Art „Vormund"), verlangt
nach einem neuen (juristischen) Umwelt
bewußtsein. Rechtliche Lösungsmodelle er
geben sich für Stone aus einer ähnlichen
Handhabung der Rechtsprobleme der Na
tur mit den Problemen Nichtgeschäftsfahi-
ger, die ihre Angelegenheiten noch nicht
oder nicht mehr ohne Schaden für sich
selbst und andere besorgen können und
daher einen Vormund, Sachwalter, Kurator,
Beistand oder gesetzlichen Vertreter beige
stellt bekommen. (Als weitere Analogiebasis
bietet sich das Handeln von Organen für ju
ristische Personen an.)
„Im Analogieschluß sollte das Rechtssystem
die Möglichkeit vorsehen, daß der ,Freund'
eines Naturobjektes sich, sobald er dessen
Gefährdung bemerkt, an ein Gericht wen
den kann, um eine derartige Vormund
schaft begründen zu lassen." Zu denken ist
dabei an verschiedenste Umweltschutz
gruppen, die derartige Schutzaufgaben, et-
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eines Naturobjektes sich, sobald er dessen
Gefährdung bemerkt, an ein Gericht wen-
den kann, um eine derartige Vormund-
schaft begründen zu lassen.“ Zu denken ist
dabei an verschiedenste Umweltschutz-
gruppen, die derartige Schutzaufgaben, et-



440 Bücher und Schriften

wa die Kontrolle von Emissionen, gleich
sam in Vertretung ihrer „Mündel" in Gesetz
gebungsverfahren oder beim Festsetzen
von Grenzwerten wahrnehmen und ernst
haft betreiben.

Ein Zuerkennen derartiger Rechte an unse
re natürliche Umwelt bedeutet für Stone

aber nicht, „sie sollte jedes nur denkbare
Recht innehaben"; es gilt behutsam zu ge-
wichten und auszugleichen. - Damit dies
gelingen kann, bedarf es einer grundlegen
den Neukonzeption der Beziehung des
Menschen zum Rest der Natur. In seinem

Kapitel über die psychischen und sozialpsy
chologischen Aspekte des Themas beschäf
tigt sich Stone, nach einem kurzen wissen
schaftsgeschichtlichen und philosophi
schen Abriß, mit der Notwendigkeit „der
Entwicklung einer neuen, erweiterten
Wahrnehmung der eigenen Entwicklungs
möglichkeiten und der der anderen".
Im .Anhang" des Buches finden sich - wie
erwähnt - Urteilsbegründungen des Ober
sten Gerichtshofs der USA (des berühmten
Supreme Court) samt Minderheitsvoten,
darunter auch der Anlaßfall für dieses
Buch: die drohende Verschandelung des
wegen seiner Naturschönheiten bekannten
Tals von Mineral King in Kalifornien. Der
Sierra Club, eine große Umweltorganisati-
on, erhob Klage gegen den damaligen kali
fornischen Innenminister. Da diese Umwel-

torganisation jedoch wegen mangelnder
rechtlicher Betroffenheit die Klagsbefugnis
entzogen wurde, kam Christopher Stone,
der sich in diesem Rechtsstreit engagierte,
die Idee, die nötige Klagsbeftignis auf das
Wildnisgebiet selbst zu übertragen und den
Sierra Club als Rechtsvertreter oder Vor

mund des betroffenen Tals beizuziehen. -
Stones Schrift erregte so viel öffentliches
Aufsehen, daß, trotz Niederlage der Kläger,
das Tal erhalten wurde.
In seinem „Nachwort zur deutschen Ausga
be" (S. 107- 119) zieht Stone Bilanz: Trotz
breiter Diskussion und wachsendem Inter
esse an umweltorientiertem und -politi
schem Denken, sei das konkrete Ergebnis
dennoch eher mager. In der Folgezeit seien
zwar zahlreiche Klagen im Namen „nicht
menschlicher Kläger" erhoben worden, frei
lich mit unterschiedlichem, meist erfolglo
sem Ergebnis; die wichtige „Liberalisie
rung" der Klagebefugnis hätte jedoch eine
gewisse Erleichterung gebracht und mehr
und mehr sei ein umweltorientiertes Argu

mentieren seitens der zuständigen Gerichte
zu bemerken. Viele Fragen blieben aber
noch zu beantworten, viele Diskussionen
seien weiter und neu zu führen und „fun
damentalste Grundannahmen der Ethik

neu zu überdenken".

Im abschließenden Beitrag „Der Ball wird
aufgefangen" stellt Heinrich Freiherr von
Lersner, Präsident des dt. Umweltbun
desamtes, Bezüge zu europäischen, speziell
zu bundesdeutschen Erfahrungen her;
S. 121 - 125. Auch hier wird eine konkrete

Bilanz umweltorientierter Maßnahmen und

Bewußtheit gezogen und für dürftig befun
den. Engagierte Juristen bemühen sich (vgl.
die Besprechung des Buches von Pemtha-
1er/Weber/Wimmer in ETHICA 1 (1993) 1,
S. 87-92), die Impulse und Ansätze Chri
stopher D. Stones aufzugreifen, weiterzu-
entwickeln und in die europäische Diskus
sion einzubringen: „So ist zu hoffen, daß
der Aufsatz von Christopher Stone, wenn
auch für den Anlaß zunächst erfolglos, ei
nen Sickereffekt auslöst, der zur schrittwei

sen und pragmatischen Anerkennung na
türlicher Rechte durch den Menschen

führt. Wir können nicht in Präambeln und

Sonntagsreden verkünden, daß wir die Na
tur auch um ihrer selbst willen schützen, in
der Rechtspraxis aber so weiter mach wie
seit Kant und Hegel."
Ein gründlicher (wissenschaftlicher) An
merkungsapparat (S. 127 - 160) und ein
Verzeichnis ausgewählter Literatur (S.
I6l -169) beschließen dieses wichtige
Buch, das heute bereits als Klassiker des
Umweltrechts, ja der Naturphilosophie be
zeichnet werden muß.

S. und H. Barta

Folgende Rezensionen mußten aus Platz
gründen auf ETHICA 2 (1994) 1 verscho
ben werden:

Eckensberger, Lutz H./Gähde, U. (Hg.);
Ethische Norm und empirische Hypothese
1993

Jain, E.: Schwachsinniges Geschlecht oder
Symbolon? Reflexionen zum Verhältnis von
Philosophie und Feminismus, 1989

Wuketits, F. M.: Verdammt zur Unmoral?
Zur Naturgeschichte von Gut und Böse
1993
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aber nicht, „sie sollte jedes nur denkbare
Recht innehaben“; es gilt behutsam zu ge-
wichten und auszugleichen. — Damit dies
gelingen kann, bedarf es einer grundlegen-
den Neukonzeption der Beziehung des
Menschen zum Rest der Natur. In seinem
Kapitel über die psychischen und sozialpsy-
chologischen Aspekte des Themas beschäf-
tigt sich Stone, nach einem kurzen wissen-
schaftsgeschichtlichen und philosophi-
schen Abriß, mit der Notwendigkeit „der
Entwicklung einer neuen, erweiterten
Wahrnehmung der eigenen Entwicklungs-
möglichkeiten und der der anderen“.
Im „Anhang“ des Buches finden sich — wie
erwähnt — Urteilsbegründungen des Ober-
sten Gerichtshofs der USA (des berühmten
Supreme Court) samt Minderheitsvoten,
darunter auch der Anlaßfall für dieses
Buch: die drohende Verschandelung des
wegen seiner Naturschönheiten bekannten
Tals von Mineral King in Kalifornien. Der
Sierra Club, eine große Umweltorganisati-
on, erhob Klage gegen den damaligen kali-
fornischen Innenminister. Da diese Umwel-
torganisation jedoch wegen mangelnder
rechtlicher Betroffenheit die Klagsbefugnis
entzogen wurde, kam Christopher Stone,
der sich in diesem Rechtsstreit engagierte,
die Idee, die nötige Klagsbefugnis auf das
Wildnisgebiet selbst zu übertragen und den
Sierra Club als Rechtsvertreter oder Vor-
mund des betroffenen Tals beizuziehen. —
Stones Schrift erregte so viel öffentliches
Aufsehen, daß, trotz Niederlage der Kläger,
das Tal erhalten wurde.
In seinem „Nachwort zur deutschen Ausga-
be“ (S. 107- 119) zieht Stone Bilanz: Trotz
breiter Diskussion und wachsendem Inter—
esse an umweltorientiertem und -politi—
schem Denken, sei das konkrete Ergebnis
dennoch eher mager. In der Folgezeit seien
zwar zahlreiche Klagen im Namen „nicht-
menschlicher Kläger“ erhoben worden, frei-
lich mit unterschiedlichem, meist erfolglo-
sem Ergebnis; die wichtige „Liberalisie-
rung“ der Klagebefugnis hätte jedoch eine
gewisse Erleichterung gebracht und mehr
und mehr sei ein umweltorientiertes Argu-
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mentieren seitens der zuständigen Gerichte
zu bemerken. Viele Fragen blieben aber
noch zu beantworten, viele Diskussionen
seien weiter und neu zu führen und „fun-
damentalste Grundannahmen der Ethik
neu zu überdenken“.
Im abschließenden Beitrag „Der Ball wird
aufgefangen“ stellt Heinrich Freiherr von
Lersner, Präsident des dt. Umweltbun-
desamtes, Bezüge zu europäischen, speziell
zu bundesdeutschen Erfahrungen her;
S. 121 — 125. Auch hier wird eine konkrete
Bilanz umweltorientierter Maßnahmen und
Bewußtheit gezogen und für dürftig befun-
den. Engagierte Juristen bemühen sich (vgl.
die Besprechung des Buches von Perntha-
ler/Weber/Wimmer in ETHICA 1 (1993) 1,
S. 87—92), die Impulse und Ansätze Chri-
stopher D. Stones aufzugreifen, weiterzu-
entwickeln und in die eur0päische Diskus-
sion einzubringen: „So ist zu hoffen, daß
der Aufsatz von Christopher Stone, wenn
auch für den Anlaß zunächst erfolglos, ei-
nen Sickereffekt auslöst, der zur schrittwei-
sen und pragmatischen Anerkennung na-
türlicher Rechte durch den Menschen
führt. Wir können nicht in Präambeln und
Sonntagsreden verkünden, daß wir die Na-
tur auch um ihrer selbst willen schützen, in
der Rechtspraxis aber so weiter mach wie
seit Kant und Hegel.“
Ein gründlicher (wissenschaftlicher) An-
merkungsapparat (S. 127— 160) und ein
Verzeichnis ausgewählter Literatur (S.
161 — 169) beschließen dieses wichtige
Buch, das heute bereits als Klassiker des
Umweltrechts, ja der Naturphilosophie be-
zeichnet werden muß.

S. und H. Barta

Folgende Rezensionen mußten aus Platz-
gründen auf ETHICA 2 (1994) 1 verscho-
ben werden:

Eckensberger, Lutz H. / Gähde, U. (11g);
Ethische Norm und empirische Hypothese
1993 ’
Jain, E.: Schwachsinniges Geschlecht oder
Symbolon? Reflexionen zum Verhältnis von
Philosophie und Feminismus, 1989
Wuketits, F. M.: Verdammt zur Unmoral?
Zur Naturgeschichte von Gut und Böse1993 ’
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